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Es tut sich was in Tegel, beständig und 
unvermeidbar. Möglicherweise wird dies aus
gelöst durch die (zu allem) fähigen und (in 
ihrem Fachressort wenig) kompetenten Mitar
beiter, die Frau Prof. Limbach Frau Dr. 
Pesehel-Gutzeit überließ. Frau Sena~orin kon
statiert in Tegel böse Jungs, die sie generell 
wegsperren möchte. Allerd.ings, wie sie neu
lich beschlossen bat, ab 1995 in kleinere 
Vollzugsgruppen. 

Zwischenzeitlich beschäftigt man sich mit 
kleineren Skandalen, die nicht unerwähnt 
bleiben sollen. In der Küche sollen soge
nannte Futterkartoffeln, ein Produkt, das zur 
Tiermast gedacht ist, verarbeitet worden sein. 
Die Beweismittel hierfür sollen sieb die Zen
tralen Dienste gesichert haben. Die allseits 
beliebten Zentralen Dienste versuchen sich 
auch als Videogruppe. Sie geben vor, eine 
Dokumentation über die hochqualifizierten 
Gefangenen zu drehen, die in dieser Eigen
schaft an modernen Maschinen hochwertige 
Arbeit verrichten. Das ist die Version der 
Zentralen Dienste. Die Version der Inhaf
tierten ist davon geprägt, daß die Zentralen 
Dienste noch nie etwas Positives für Inhaf
tierte geleistet haben. Die Rede ist von einem 
analytischen Film, der beweisen soll, daß In-
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Wie der Herr, so das Gescherr, 
ist's eine Frau, wird's manchem flau 

haftierte in der NA Tegel fast alles an Ma
schinen bauen können, ohne erwischt zu wer
den. Diese Ansicht paßt zum Konzept der 
Zentralen Dienste, ist aber falsch. Ein biß
eben haben wir nämlich auch damit zu tun, 
das Geld für den Senat zu verdienen. Zudem 
hat die Abteilung für Zentrale Dienste ver
gessen, über die katastrophale Lage in bezug 
auf Weiterbildung zu berichten ... 

Die Strukturreform greift in Tegel mehr und 
mehr. Die Abteilung V E ist schon ganz er
griffen. Durch die Reform ist die Reformsta
tion zu einer Regelvollzugsstation geworden, 
die sich nicht mehr selber verwalten kann; 
allerdings vorerst noch mit Aquarien, Tep
pichbrücken und Kaffeemaschinen. Das alte 
Grundrecht auf Mitsprache in bezugauf Neu
belegungen wurde der V E abgegprochen. 
Hier versucht die Teilanstaltsleiterin V. Frau 
Pfahls, deutlich zu vermitteln und zu be
schwichtigen. Irgendwer brachte in der V E 
auch die Mär von neuen, liberaleren AVs 
auf. Sie sind inzwischen zugänglich und stel
len nur sehr geringe Portschritte dar. 

Mit Frau Pfahls ist uns lichtblickmäßig aber 
ein anderer guter Fang gelungen. Von ihr soll 
die in der TA III öfter gebrauchte Formel 
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stammen: .. Nicht der deutschen Sprache 
mächtige Ausländer werden in der TA V 
nicht aufgenommen." In der TA VI, also ge
nau gegenüber, ist man so ausländerfreund
lich, daß einer als deutschsprachiger Inländer 
Schwierigkeiten hat, dorthin zu gelangen. 
Eine Gruppenleiterin in der TA VI hat zwi
schenzeitlich einen neuen Passus für das 
Strafvollzugsgesetz geprägt: Im Vollzug der 
Freiheitsstrafe, hier speziell unter ihrer Re
gentschaft, soll der Gefangene fähig werden. 
künftig in sozialer Abhängigkeit ein Leben 
auf Kosten des Sozialamtes zu führen. Vorbe
reitet wird er darauf durch den erzwungenen 
Besuch von Außengruppen, die ihn zwar 
nicht sonderlich tangieren, jedoch seine ein
zige Chance sind, überhaupt Ausgang zu be
kommen. 

Es bleibt derzeit also nicht viel anderes übrig, 
als sich auf seinen Haftsack zu werfen und 
~uf ,.Gut(e) Zeit(en)" zu hoffen, die wahr
scheinlich nicht kommen werden. 
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auf der 64. Justizministerkonferenz, die im Juni 1993 in Dresden stattfand, 
wurde festgestellt, daß der Justizvollzug in der Bundesrepublik Deutschland 
seine Belastbarkeit erreicht, in einigen Anstalten sogar überschritten hat. Die 
Schwierigkeiten spiegeln sich wider in hohem Ausliinderanteil, überbelegten 
Haftanstalten, Zunahme von Straftätern aus der organisierten Kriminalität 
und von Inhaftierten mit einer Drogenproblematik. Dem Bau neuer Anstalten 
und einer Aufstockung des Personals stehen die Sparmaßnahmen einzelner 
Bundesliinder entgegen. Die Konferenz sieht darin eine Gefährdung für einen 
den gesetzlichen Grundlagen entsprechenden Justizvollzug. Da sich Konferen
zen geradezu dafür anbieten, wurden erst mal Unterausschüsse damit beauf
tragt, Vorschliige zur Haftvermeidung bzw. -Verkürzung zu entwickeln und zu 
prüfen. Im Januar 1994 brachte in Hannover die Sitzung eines Arbeitskreises 
des Strafrechts- und des Strafvollzugsausschusses der Länder einen solchen 
möglichen Maßnahmenkatalog hervor (s. S. 4 f). 

Für das Problem der Überbelegung in den Haftanstalten kann es für alle Bun
desliinder keine allgemeingültigen Lösungen geben, das dürfte klar sein. Des
halb bleibt die Auswahl der elforderliehen Maßnahmen der jeweiligen Lan
desjustizverwaltung überlassen. In bezugauf die Probleme der Überbelegung 
im Berliner Justizvollzug heißt das konkret, daß nach Angaben der Berliner 
Senatsverwaltung für Justiz mit einer Entlastung nicht vor 1996 zu rechnen 
ist, wenn die Anstalten im Ostteil der Stadt - in Pankow und in Lichtenberg -
für die Kleinigkeit von zunächst mal rund 57 Millionen Mark fertiggestellt 
sind, wenn ... 

Dem Stellenplan I994 in der Berliner Justiz zufolge standen 3022 Stellen zur 
Verfügung, von denen. am 1. April 1994 209 unbesetzt waren. Wie die Justiz
verwaltung dazu verlautbart, werden diese Stellen benötigt, "um die bereits 
in der Ausbildung befindlichen oder in kürze in die Ausbildung eintretenden 
Anwärter unterzubringen.". Zur Zeit befinden sich etwa 280 Anwärter für den 
allgemeinen Vollzugsdienst in der Ausbildung. Eine bemerkenswerte Form der 
Personalpolitik, die jetzt schon Stellen bereit hält für zukünftig auszubilden
des Personal. 

Aber es fehlt auch an Fachpersonal im Bereich des Sozialdienstes. In der 
Teilanstalt VI der Justizvollzugsanstalt Tegel - bei der Eröffnung im Frühjahr 
1988 als behandlungsorientierter Wohngruppenvollzug konzipiert - z. B. 
mangelt es deran an Personal, daß selbst auf Leitungsebene bereits geäußert 
worden sein soll, daß ein Wohngruppenvollzug zur Zeit nicht stattfindet. In
sider halten das für eine späte Erkenntnis und venreten vielmehr die Ansicht, 
daß es einen Wohngruppenvollzug im Haus VI noch nie gegeben hat, und am 
wenigsten behandlun.gsorientiert. Als Beispiel ist dafür zu nennen, daß ur
sprünglich die Rede von zwölf Sozialarbeiternlinnen war -für jede Station 
eine(n) - und heutzutage schon Freude aufkommt, wenn mal drei im Haus 
anzutreffen sind ... 

Was den Lichtblick betrifft, so ist auch unsere Personalsituation als ziemlich 
angespannt anzusehen. Wer sich eine Mitarbeit bei uns zutraut und einen län
geren Aufenthalt hier in Tegel (mindestens zwei Jahre) sicher hat, sollte un
verzüglich seine Bewerbung der Lichtblick-Redaktion in der Teilanstalt li1 zu
senden. 

Das Titelblatt ist einem Motiv von Klaus Staeck entnommen, erschienen in 
der Edition Staeck in Heidelberg. Die nächste Ausgabe des Lichtblicks ist für 
Ende Oktober vorgesehen. 
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Vom 22. bis 24. Juni 1993 fand in Dresden 
die 64. Konferenz der Justizministerinnen 
und -minister stan, auf der in Portführung 
früherer Konferenzen die Siruation des Justiz
vollzuges in der Bundesrepublik erörtert 
wurde. Dabei wurde folgendes festgestellt: 

Der Vollzug in Deutschland hat seine Bela
srungsgrenzen erreicht, in vielen Bereichen 
sogar bereits überschritten. Die Problematik 
wird in dem hohen Ausländeranteil und in 
den überbelegten Anstalten realisiert. Ein 
bißeben fürchtet man aber auch die konti
nuierliche Zunahme der Straftäter, die aus 
dem Bereich der organisierten Kriminalität 
stammen. Des weiteren sind die Inhaftienen 
mit erheblichen Drogenproblemen genannt. 

Dies ist erst mal zur Kenntnis genommen 
worden, man fühlt sich jedoch stark gehandi
capt durch Sparmaßnahmen der einzelnen 
Bundesländer, die aus der Siebt der Justizmi
nister sogar die gesetzlichen Grundlagen des 
Strafvollzuges gefährden. Der Bau neuer An
stalten und damit verbunden zusätzliches Per
sonal wird für zwingend erforderlich gehal
ten. Ansonsten beauftragte die Konferenz Un
terausschüsse Maßnahmen in bezug auf Haft
vermeidung bzw. -verkürzung zu prüfen und 
der nächsten Justizministerkonferenz darüber 
Bericht zu erstatten. 

Die möglichen Prämissen sind aber bereits 
vorgegeben und klingen angesichts der Ur
teile von Mölln und Solingen sowie anderen 
rechtsradikalen Aktionen doch etwas be
drückend. Unterteilt wird der Katalog in Ziel
gruppen, denen im einzelnen die Haft erlas
sen und gemildert werden soll. 

I. Zielgruppe: 

Ausländer 

Als besondere Möglichkeit bietet sich hier die 
Porcierung der Abschiebungspraxis an. 

1. Vermeidung und Verkürzung von Haft 
durch großzügige Abschiebungspraxis. 
Hierbei wird darauf geachtet, die Abschie
bungshaft kurz zu halten. 

2. Großzügige Handhabung vou § 154 b StPO 
(Abschiebung stan Strafe). 
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Probleme des 
Justizvollzuges 

3. Stärkere Anwendung von § 456 a StPO 
(Abschiebung nach vorherigem Strafab
bruch). 

4 . Anwendung der Möglichkeit. die Betroffe
nen die Strafe im Heimatland absitzen zu 
lassen. Allerdings nur, wenn die Ziellän
der diesbezügliche Abkommen mit Deutsch
land haben. (1m Falle eines Drogendeliktes 
und der Türkei als Heimat etwa acht Jähr
eben serienmäßig ... ) 

II. Zielgruppe: 

BtMer 

Zur Vermeidung und Verkürzung der Straf
haft werden folgende Möglichkeiten gesehen: 

I . Die frühzeitige Einleitung einer Drogen
therapie unter Zuhilfenahme von aufsu
chenden Sozialarbeitern (Drogenhilfe) und 
der Gerichtshilfe. 

2. Großzügiger Einsatz des § 35 BtMG (The
rapie starr Strafe) in geeigneten Fällen. 

3. Einschalten der Gerichtshilfe bei Nichtan
triu oder Abbruch einer Therapie (Thera
pie ist Auflage für die Entlassung nach 
§ 35 BtMG). 

4. Vermehrte Vermittlung von BtMern in 
Therapien. 

m. Zielgruppe: 

Ersatzfreiheitsstrafen 

1. Anwendung der Härteklausel des § 459 f 
StPO. Dies bedeutet, Absehen von der 
Vollstreckung, wenn sie eine ~unbillige 
Härte" darstellt. 

2. Weiterleiten von Hinweisen auf solche 
Härten an die Staatsanwaltschaft. 

3. Die Rechtspfleger sollen die Inhaftierung 
abwenden, indem sie großzügige Angebote 
zur Ratenzahlung machen, alternierend da
zu soll die Möglichkeit zu freiwilliger Ar
beit stärker genutZt werden. Dies alles 
während der bereits angetretenen Haft. 

IV. Zielgruppe: 

Untersuchungsgefangene 

1. Bekräftigung der Zielsetzung der .. Haftver
meidung bei Jugendlichen" und die ver
mehrte Unterbringung in Jugendhilfeein
richtungen (§§ 71 Abs. 2, 72 Abs . 3 JGG). 

2. Ausschöpfung der Möglichkeiten von§ 116 
StPO (Freilassung mit Meldepflicht). 

3. Schnellere Beistellung eines Pflichtveneidi
gers, nun schon einen Monat nach der In
haftierung, stan bisher sechs Monate. 

4. Schnellgerichtsverfahrengemäß § 212 StPO. 

5. Das Unterlaufen des Haftgrundes Flucht
gefahr, indem dieN A eine Meldeadresse 
beschafft. 

6. Eine verstärkte "Späbertätigkeit" der NA 
für die Staatsanwaltschaft. Diesmal aber 
mit dem Zweck, Material zu fmden, wel
ches die Emlassung ermöglicht. 

7. Forcierung der Möglichkeit, den § 230 
Abs. 2 StPO einzusetzen (Verhandlung in 
Abwesenheit des Angeklagten). Erspart 
werden soll die sogenannte Sicherungshaft 

8. Der verstärkte Einsatz einer Institution. die 
~Haftentscheidungshilfe" genannt wird 
Dieses Wunderding soll nun massiv ein
greifen. Sie bekommt zum Ziel gesetzt, 
Haftgründe zu unterlaufen. So soll zum 
Beispiel Wohnraum beschafft oder der In
haftierte in betreutes Wohnen entlassen 
werden. Der Sozialdienst der NA soll mo
tiviert werden, Gründe für den Wegfall 
eines Haftbefehls zu suchen. 

V. Zielgruppe: 

Strafgefangene 

1. Verfahrenseinstellung durch Täter-Opfer
Ausgleich. 

2. Hilfe durch Gerichtshelfer, wenn Bewäh
rungsversagen droht. Nachträglich kann 
ein Bewährungshelfer bestellt werden. 
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3. Das Hinarbeiten auf die begehrten 2/3-Ent
scheide. 

4. Vorzeitige Entlassungen zu Weihnachten 
(W eihnacbtsamnestie). 

5. Den § 455 a StPO ins Auge fassen, was 
hieße, vorzeitige Entlassung auf Bewäh
rung aus vollzugstechnischen Gründen. 
(Allerdings nur. wenn die Strafe ohnehin 
kurz vor TE ist ... ) 

Solche Vorschläge erwecken bei mir den Ein
druck von geschickt gemachter Medienpoli
tik. AngesichlS dessen, daß man für einen to
ten Punker und einen schwerverletzten Tür
ken etwa drei Jahre faßt, schon eher schau
rig. Angesichts der Crash-Kids und der kahl
köpfigen Kollegen hat der Denkansatz mit 
der U-Haft auch einen etwas bitteren Beige
schmack. Gerade im .,kahlen Bereich" säu
men doch eine Menge zum Teil recht schwer 
verletzte Opfer die kriminelle Karriere. Die 
Wohnraumbeschaffung durch die Haftanstalt 
wäre sehr nett für Entlasser. 1m Bereich der 

U-Haft ist jedoch ein recht merkwürdiger 
Motivierungsschub zu befürchten. Es bietet 
sich geradezu an, eine "U-Haftfabige'' Straf
tat zu begehen, wenn man eine Wohnung 
sucht. 

Die BtMer haben gewiß Von:eile. Anders als 
durch den § 35 BtMG bekommen sie in der 
hiesigen NA ohnehin keinen Urlaub. Der 
Gesetzgeber hatte jedoch an Therapie statt 
Strafe gedacht. Von Urlaub von der Strafe 
unter dem Vorwand von Therapie war hier 
nicht die Rede. Die Rede ist auch nicht von 
brauchbaren Therapieplätzen. So lange wird 
das alles nach Synanon oder ähnlichem ge
schickt. Wichtig ist nicht die Besserung. son
dern das Leeren der Knäste. Die schon einsit
zenden Strafer, welche dem etwas zweifelhaf
ten Vergnügen des Drogenkonsums nicht ge
frönt haben, dürfen weiler auf die legendären 
2/3-Abstellungen hoffen. Es sind dies in Ber
lin weniger als 10 % der Inhaftierten. Dies 
liegt vor allem an unfahigen. nicht motivier
ten Sozialarbeitern und weniger an den lnhaf
tien:en. Gerade in der JV A Tegel verfügen 
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wir über wahre Prachtexemplare von 2/3-
vernichtenden Sozialarbeitern ... 

Hinsiebtlieb der Situation im Berliner Straf
vollzug ist man auch ständig um Problemlö
sungen bemüht. Hier stellt sich zunächst die 
Frage: Kommen sie nun oder kommen sie 
nicht? Nein, es gebt nicht um die A Vs zum 
Strafvollzugsgesetz, von denen man im gan
zen Wohngruppenvollzug aufgeregt munkelt. 
Laut den Gerüchten, die kursieren. soll sich 
nun alles bessern. Nein, es geht um eine The
matik, welche Otto Normalverbrecher völlig 
aus den Augen verloren bat. Es ist die Pro
blematik der Gefängnisse im Ostteil dieser 
Stadt. Seit April 1994 steht fest, sie kommen, 
und man weiß auch was das kostet. Wie fast 
immer. wenn solche Informationen zu bear
beiten sind, werde ich mich genau an den 
Sachverhalt halten. Die Quelle ist die Senats
verwaltung für Justiz. Die Unterzeichnerin, 
wie nicht anders zu erwan:en, Prau Dr. 
Pescbel-Gutzeit. 

Der ehemalige Prauenknast wird wegen sei
nem hoben Sicherheitsstandard in eine An
stalt für den geschlossenen Männervollzug 
umgewidmet. Dies so schnell als geht. Die 
Prauen werden getrennt - wir kennen das ja 
schon - in BtMer und Nicbt-BtMer. Die 
Prauen mit den drei Buchstaben kommen 
nach Lichtenberg. Und zwar diesmal Strafe
rinnen und U-Häftlinge zusammen. Die ande
ren Damen dürfen nach Pankow ... 

Es wird bierbei vorausgesetzt, daß die Prauen 
sieb nicht verschlechtern. Insbesondere an 
der Arbeit soll es unseren Kolleginnen nicht 
fehlen. Aber auch den Beamten soll es ar
beitsmäßig besser geben. 

Die NA Liebtenberg soll bereits 1996 in Be
trieb geben. Dies erscheint dem Senat wich
tig, weil man die 300 Plätze in Plötzensee 
dringend für den Männervollzug braucht. 
Hier wurde die allgemeine Sicherheitslage in 
der Stadt in Betracht gezogen. Und da sage 
noch einer, Prau Dr. Pesehel-Gutzeit meine 
es nicht gut mit uns . . . ln Lichtenberg wird 
man an den Altbau etwas anbauen müssen. 
Man gibt allerdings jetzt schon zu, daß es 
dort etwas eng wird. Ich finde, da Frauen ja 
emanzipiert: sind. können sie auch mal ein 
bißeben TA I-Peeling verkraften. Wenn man 



mehr Platz haben wollte. müßte eventuell das 
Amtsgericht Liebtenberg abgerissen werden. 
Das so etwas gar nicht in die Tüte kommt, ist 
wohljedem klar. 

Wenn hier schon mal gebaut wird, kann auch 
dem Gericht gleich was spendiert werden. bat 
man sich gedacht, schließlieb sind Zulieferbe
triebe zu pflegen. Insgesamt werden auf die 
Schnelle mal eben 54 Millionen Mark verbaut. 
Das Gericht verschlingt alleine 21 Millionen. 

Geplant sind in Lichtenberg Zellen mit der 
normalen Größe des heurigen Strafvollzuges. 
Ein Plächenmaß ist nicht angegeben. jedoch 
ist uns bekannt. daß solche Räume auch in 
Moabit im P-Plügel oder in der TA I in Tegel 
vorhanden sein sollen. Man wird sieb also 
überraschen lassen müssen. Vier Werkstatt
bereiche wird es geben, von denen einer 
wohl die obligate Gärtnerei ist. Aber auch die 
Schule wurde nicht vergessen. Es soll jetzt 
möglich sein, jeder Inhaftierten einen Schul-
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oder Arbeitsplatz zuzuweisen. Die Auflagen 
des Anti-Folter-Komitees des Europarates 
werden in dieser Anstalt dann erfüllt. Es ist 
aber bekannt, daß dieser nur in Moabit und 
Tegel, nicht aber in der JV AP war. So gese
hen haben die Prauen den Vorteil. daß die 
Toilette abgetrennt und Doppelbelegung nicht 
zu befürchten ist. Aufgemerkt, dies gilt für 
die Damen. und nicht dort wo es kritisiert 
wurde. 

Als nächstes widmet man sieb nun Pankow. 
Wir erinnern uns: Prauen, drogenfrei. Der 
Knast steht in der Arkonasrraße. und die 
Grupdsanierung kostet nur schlappe 23,8 
Millionen Mark. Hier wird in Raten von zu
sammen 5 Millionen Mark für den Haushalt 
95196 abgezahlt. Natürlich wird ebenfalls auf 
die Anforderungen des Anti-Folter-Komitees 
geachtet. Nicht geachtet wird darauf. daß 
diese Ergebnisse für Tegel und Moabit ge
dacht waren. 

Wenn die N AP Plötzensee den Männem 
überlassen wird, werden erst mal 279 neue 
Beamte gebraucht. Diese sind aber schon im 
Haushalt 95/96 einschleichend plaziert, also 
kein Problem. 

ln Köpenick wird man kein Freigängerbaus 
bauen. Die Sanierung der Standorte Düppel 
und Hakenfelde wird außer Geld wohl auch 
Freigängerplätze kosten. Frau Dr. Pesehel
Gutzeit ist offensiebtlieh ein Pan des ge
schlossenen Vollzuges. Wenn in Köperuck 
was gebaut wird, dann geschlossener Voll
zug. oder man tauscht das Grundstück. Und 
wenn unsere Senatorin schon beim Planen ist, 
dann auch noch ein zweiter Knast für den ge
schlossenen Vollzug in Pankow-Heinersdorf. 
Dieser Knast war zwar finanziell nicht ge
plant. aber das wird schon klappen, scheint 
Frau Dr. Pesehel-Gutzeit zu meinen ... 

-kmm-

Bei Fragen oder Problemen 
stehen wir mit Rat und Tat zur Verfügung: 

Die UNIVERSAL-STIFTUNG 
HELMUT ZIEGNER 

informiert und unterstützt bei 

Wohnungserhalt während der Haft 
Wohnmöglichkeiten nach der Haft 
Schuldenregulierung 
Behördenangelegenheiten 
Vermittlung zu a~deren Beratungsstellen 
Entlassungsvorbereitungen 

Vormelder an Universal-Stiftung Helmut Ziegner ( UHZ) 
im Gruppen- und Beratungszentrum JVA Moabit, TA I - E 4 

Wir sind auch telefon isch zu erreichen! 

Unsere Telefonnummer: 3979-3787 
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Menschen, die AIDS-erkrankt aus der Haft 
emlassen werden. sind besonders schlimm 
dran. Gefangene haben in der Regel nach der 
Haftentlassung keine Wohnung. Für die Zeit 
während der Haft sind weder in die gesetz
liebe Krankenversicherung noch in die ge
setZliche Rentenversicherung Beiträge einge
zahlt worden. Wenn der Entlassene Glück 
und regelmäßig im Strafvollzug gearbeitet 
hat. sind wenigstens Beiträge zur Arbeitslo
senversicherung embezahlt worden. und er 
erhält unter Umständen Arbeitslosengeld. 

Wer einmal versucht hat. einem entlassenen 
Strafgefangenen eine Wohnung zu besorgen. 
weiß, was das für eine Sisyphusarbeit ist. In 
der heutigen Wobnungssiruation, die nicht 
nur in Berlin gravierend ist, ist es so gut wie 
unmöglich, einem Gefangenen eine Wohnung 
zu vermitteln. Erstaunlich und erfreulich. daß 
es immer wieder Vereine gibt wie z. B. die 
Freie Hilfe e. V., die für Gefangene Woh
nungsangebote zur Verfügung stellt. Ein "Zu
hause im Kiezu. kurz ZIK genannt, stellt 
Menschen mit HrY/AIDS Wobnungen zur 
Verfügung. ZIK hat in Berlin 58 Wobnungen 
angemietet. Vier ehemalige Gefangene woh
nen dort. Das ist aber nur ein Tropfen auf 
dem heißen Stein. 

Vielleicht einmal zwei Beispiele aus dem 
Berliner Strafvollzug: 

Ein Gefangener verbüßt eme langjährige 
Freiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt 
Tegel. Nach 14 Jahren Haft wird er drogen
abhängig und erfährt von seinem positiven 
Testergebnis. Der Gefangene antwortete in 
einem Interview mit der Berliner Gefange
nenzeitung 'der licbtblick' auf die Frage: 
Wem gibst Du die Schuld, tktß Du Dich 
injiziert hast?: 

Die Drogen werden ja von den Leuten nur 
genommen, weil hier sehr wenig Angebote 
sindfür die Leute, weil man den ganzen Tag 
vor sich hin vegetiert. Die Anstalt denkt, daß, 
wenn sie morgens um 7 die Türen aufschließt 
und abends um 10 zu, tktß es tktmit abgetan 
ist. Ist es aber nicht! Und tktnn ist es auch 
noch ein Versäumnis, tktß die Anstalt oder 
die Senatsverwaltung hier keine Spritzen ver-
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Soziales Elend 
nach der Entlassung 
Michael Gähner 

Jb(r dt'e wohncpa!i(Ci{ kann ich n;c/;f 
dtr miefpreis t5f oudl o.k. tneckerh 

----nur die(etfe Sä{n; J,,f ~~(( 

teilt. Um diesen Knast hier zu überstehen. 
kmm man eigentlich nur in die Droge flüch
ten, um diesem Elend eben zu entfliehen. 

Um noch einmal auf das Hilfsangebot von der 
Anstall hinzuweisen. Ich habe oft genug mich 
an die Ansta/Jsleitung gewandt, an verschie
dene Hausleiler, habe mich vorgemeldet zur 
Drogenstalion, habe zum Senat geschrieben -
eine Hilfe ist mir tkt überhaupt nicht geboten 
worden. Jetzt werde ich demllächst bald ent
lassen, bitte hier weiterhin um Hilfe. Mein 
Wille ist ja tkt, aber es passiert nichts, nichts. 
Da werden Sachen von früher erzählt, die 
jahrelang zurückliegen, die werden als Be
gründung genommen. daß mir Urlaub abge
lehnt wird. 

Dann war ich bei der Strafvollstreckungskam
mer letztes Jahr. Da wurde mir dann gesagt, 

daß man mich zwar gerne gehen lassen will, 
mich aber flicht gehen lassen kmm, weil ich 
in einer SilUIJtion dort hinkomme - drogen
süchtig, HIV-injiziert, keine Wohnung, keine 
Arbeit -. tktß es unveraniWOrtlich l-\Üre, sagte 
man mir, mich so zu entlassen. Jezzr fragte 
ich aber, wie sieht tkts aus in einem Jahr, 
wenn ich auf der Endstrafe stehe, dann ist die 
Situation immer noch die gleiche: Ich bin 
arbeitslos, wohnungslos, drogensüchtig, RN
positiv. - Das ist jetzt genauso unverantwort
lich wie es vor einem Jahr war. 

Ich bin auch der Meinung, daß solche Ge
schichten - wie die Gladbeck-Geschichte, die 
Gemeingeflihrlichen - erst zustande kommen, 
weil im Knast ein Haufen Müll erzeugt wird. 
Der wird dann wieder hinter die Mauer ge
setzt. Da kommen tktnn solche Geschichten 
zustande, weil diese Geisteskranken, mit 
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denen im Kna.sr nichrs gemach! wird, draußen 
dann Amok laufen. Da sterben dann Un
schuldige für nichrs und wieder nichls. So ist 
es doch -oder? Das waren doch alles auch 
so 'ne Ha.ftgeschädigten, die beiden l'Ofl 

Gladbeck. Das kommt, weil man mir den Leu
ten nichrs gemaehr har. Jetzt werden die em
lassen, und das Volk soll draußen den Müll, 
der im Knast vernrsacht wurde, den sollen 
die draußen wegkehren!? Das gehl gar nicht. 

Der Gefangene wurde dann entlassen. Ich 
habe ihn mehrfach auf der Drogenszene am 
Bahnhof Zoo wiedergetroffen, wo er mich 
ansprach und um Geld bat. Er sah völlig her
untergekommen aus und erzählte mir in der 
ersten Zeit. daß er in einer Pension in Rudow 
lebt. Da er HfV-positiv ist, steht ihm ein Ein
zelzimmer zu. Ich hatte mehrfach versucht. 
ihm eine Wohnung bzw. ein möbliertes Zim
mer zur Verfügung zu stellen und mich dar
um bemüht, die Presse auf sein Schicksal auf
merksam zu machen. Des öfteren wurde ein 
Termin vereinbart, um mit ihm zu sprechen. 
aber er kam zu diesen Terminen nicht. leb 
traf ihn noch einmal nach seiner Entlassung 
aus der U-Haft und hörte dann wieder, daß er 
erneut in U-Haft in Moabit einsitzt. Danach 
börte ich nichts mehr. Einige Wochen später 
las ich im Liebtblick einen Brief seines Bru
ders. wo dieser mitteilte, daß sein Bruder an 
einer Überdosis verstorben sei. 

Der Haupneil der AIDS-kranken bzw. HIV
positiven Menschen im bundesdeutschen 
Strafvollzug hat sich durch Drogengebrauch 
inflzien. Diese Gefangenen sind in der Regel 
zumindest nach d.en Teilanstaltsleitern. die 
darüber zu entscheiden haben, für Urlaub 
und sonstige Locke.rungen nicht geeignet, da 
zu befürchten ist, daß sie den Urlaub zur Be
gehung weiterer Straftaten bzw. zum Drogen
gebrauch nutzen. Mit dieser stereotypen Be
gründung wird in 80 von 100 Fällen der Ur
laub oder die EntlassungsvorbereitUng ab
lebnig beschieden. Daß ein solcher Mensch, 
wenn er vor dem Gefängnistor steht, keine 
Perspektiven hat, ist leicht nachvollziehbar 
und verständlich. 

Das StrafvollzugsgesetZ der Bundesrepublik 
Deutschland schreibt den Justizbehörden vor. 
einen Gefangenen zu resozialisieren. lm § 2 
StVoUzG beißt es: 

Im Vollzug der Freiheitsstrafe soU der Ge
fangene fahig werden, künftig in sozialer 
Verantwortung ein Leben ohne Straftaten 
zu führ en (Vollzugsziel). Der Vollzug der 
Freiheitsstrafe dient auch dem Schutz der 
Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. 

Somit befmdet sich jeder, der über Urlaubs
gesuche zu entscheiden bat, in einer Zwick
mühle. weil der Gefangene resozialisiert wer
den sollte und eigentlich lernen müßte, sich 
wieder in Freiheit zu bewegen. Wie das in 
Wirldichkeit aussieht, zeigt das vorangegan
gene Beispiel deutlich. 

Es gibt immer mehr Gefangene, die sich 
nachweisbar im Strafvollzug der Bundesre
publik Deutschland durch gemeinsame Benut
zung von unsterilem Spritzbesteck inftZiert 
haben. Der letZte Fall. der auch durch die 
Presse ging. ist ein Gefangener aus Berlio, 

der den Berliner Senat verklagt. weil er sich 
im Strafvollzug infiziert hat. Bei mehreren 
Testungen auf HfV war der Gefangene im
mer negativ, dann schließlich positiv. Dieser 
Gefangene bemüht sich nun, vom Senat von 
Berlin Schadensersatz und Schmerzensgeld 
zu bekommen. Man darf gespannt sein, wie 
das Verwaltungsgericht in dieser Prage ent
scheidet. 

Nun zu dem zweiten Fall. Ein Gefangener 
verbüßt eine mehrjährige Freiheitsstrafe mit 
anschließender Sicherungsverwahrung und 
erkrankt während seiner Haftzeit an AIDS. 
Er ist mehrfach im Haftkrankenbaus, wird in 
die Justizvollzugsanstalt Tegel zurückverlegt, 
erkrankt erneut, kommt wieder ins Haftkran
kcnhaus. Der Mann häne ohne Schwierigkei
ten vorzeitig aus der Haft entlassen werden 
können: entweder durch ein Gnadengesuch 
oder aus medizinischen Gründen. Es war 
nicht möglich, ihn zu emlassen. weil es 
keinen Platz für diesen Menschen gab. Bei 
einem kürzlieb gefübnen Gespräch mit dem 
Leiter des Krankenbauses der Berliner V oll
zugsaustalten erklärte mir dieser, daß im 
Moment zwar sicherlich nicht mehr als fünf 
deraniger Fälle im Jahr auftreten, aber die 
Tendenz sei eindeutig steigend. Es wäre für 
ihn ein ganz schlechtes Gefühl, wenn der Pa
tient im Haftkrankenhaus verbleibt, weil ihn 
draußen nichts weiter als eine Läusepension 
oder der Rinnstein erwartet. 

Hier wäre eine wichtige Aufgabe für regio
nale AIDS-Hilfen gegeben. Plätze für an 
AIDS erkrankte Menschen zu schaffen, die 
aus der Haft entlassen werden. Teilweise 
können diese Betroffenen sich nicht mehr 
selbst versorgen. so daß auch eine Pflege be
nötigt würde. Für diese Leute Pflegeplätze zu 
fmden. ist fast unmöglich. Die ZahJ der aus 
der Haft entlassenen AIDS-Kranken wird 
steigen. Jeder kann sich ganz leicht selbst 
ausrechnen. wie hoch der Bedarf an Plätzen 
sein wird. 

Der Großteil der Gefangenen. die von HfV/ 
AIDS betroffen sind, sitzen indirekt wegen 
Drogendelikten ein. So lange man die Ver
gabe von sterilen Spritzbestecken in Justiz-
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vollzugsanstalten verweigert, nimmt man bil
ligend in Kauf. daß sich Gefangene an unste
rilen Spritzbestecken inftzieren. Die Ausgabe 
von Desinfektionsmitteln, die jetzt in Berlin 
erfolgen soU, kann ein steriles Spritzbesteck 
nicht ersetzen und ist keine Lösung, die eine 
neue Infektion verbinden. Wann hat der Ge
fangene soviel Zeit, die Spritze in Ruhe zu 
desinfizieren, wenn der nächste scboo auf 
seinen Schuß wartet? Die Justiz ist verpflich
tet, für die Gesundheit der Gefangenen zu 
sorgen. Das sagt das Strafvollzugsgesetz im 
§56. Wenn sieb ein Gefangener im Vollzug 
inflZiert. bat die Justiz versagt, denn sie bat 
den Gefangenen nicht gesunderhalten. 

Die Kriminalisierung der Drogengehraucher 
verhindert eine Resozialisierung. Zwar ist für 
viele die Drogenfreigabe ein Thema, das sie 
nicht hören wollen. aber wenn man konse
quent bis zum Ende denkt. führt kein Weg 
daran vorbei. Sicherlich hätten sich viele, die 
beute positiv bzw. AIDS-erkrankt im Vollzug 
einsitzen, nicht inflZiert, wenn der Drogen
gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland 
nicht kriminalisiert würde. 

Für einen Gefangenen werden im Vollzug 
keinerlei Hilfen angeboten. Sie konsumieren 
weiter Drogen. weil das Leben im VoUzug 
eintönig ist, und weil niemand an den Proble
men arbeitet. Wenn sie ihre Strafe abgesessen 
haben, werden sie entlassen, und was dann 
aus ihnen wird, interessiert keinen. Die Justiz 
ist aus dem Obligo, der Gefangene ist entlas
sen und fallt dem Sozialamt anheim. Ln der 
heutigen Wirtschaftslage in der Bundesrepu
blik Deutschland ist es für Gefangene nahezu 
unmöglich. eine Arbeit zu bekommen, eben
so wie es für Gefangene nahezu unmöglich 
ist. ihren eigenen Wohnraum zu erhalten. Die 
Vermieter können sieb ihre Mieter aussu
chen. und daß Gefangene immer die letzte 
Wahl sind, ist nicht erst seit gestern bekannt. 
Genauso sieht es bei den Arbeitgebern aus. 
Wer eine freie Stelle annonciert, erhält in der 
Regel 60 bis. 80 Bewerbungen. Daß sieb der
jenige nicht ausgereebnet für einen entlasse
nen Strafgefangenen entscheidet, dürfte klar 
sein. Was bleibt dem Gefangenen übrig? Mit 
Sozialhilfe bzw. Arbeitslosengeld kommt er 
nicht weit. Der Kreislauf beginnt erneut. man 
konsumiert Drogen und ist irgendwann 
wieder im Gefängnis. 

Diesen Teufelskreis kann man nur durch
brechen. wenn man dafür sorgt. daß gerade 
die Gefangenen, die positiv sind bzw. schon 
an AIDS erkrankt. bereits vor der Entlassung 
in Polamidon-Programme aufgenommen und 
durch die Bewährungshilfe und andere ge
eignete Organisationen moralisch und peku
niär unterstützt werden. Für Menschen. die 
an AIDS erkrankt sind. müssen Möglich
keiten geschaffen werden. daß sie ihr Leben 
menschenwürdig beenden können und nicht 
in Läusepensionen oder Wohnheimen bis 
zum Tode leben. 

Hier sind die regionalen AIDS-Hilfen gefor
dert. Für sie wäre es ein Weiteres Betäti
gungsfeld gerade für sozial Schwache etwas 
zu unternehmen. Das Referat für Menschen 
in Haft bei der Deutschen AlDS-Hilfe plant 
für 1995 ein Seminar zum Thema .. Leben 
nach dem Strafvollzug ohne soziale Not". 
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Strukturreform in Tegel 
Versuch einer Situationsbeschreibung 

Im Jahre 1992 beschloß eine Kommission in 
der Justizvollzugsanstalt Tegel, ein neues 
Strukturkonzept zu installieren. Die letzten 
gravierenden Maßnahmen wurden 1994 in 
Kraft gesetzt, wer ist zum Beispiel der ,.lange 
Riegel" zu nennen. Diese Vollzugsform ist 
der nahezu totale Verschluß. Fast nur zur 
Arbeit kann man noch die Zelle verlassen. 
Ansonsten gilt das Prinzip des Umschlusses. 
Der Sinn des Konzeptes war, die NA Tegel 
drogenärmer zu machen. Die Anstalt hoffte, 
dies durch eine Art "Zuckerbrot-und-Peit
sche"-System erreichen zu können. Dabei 
hätte allen Beteiligten völlig klar sein müs
sen, daß sich dies so nicht realisieren läßt. 

Seit dieser Zeit gibt es ein System, das als 
Drogenvollzug bezeichnet wird und in seiner 
Menschenverachtung seinesgleichen sucht. 
Die Gefangenen werden im wesentlichen ent
weder verschlossen oder zur Arbeit gescwckt. 
Die Möglichkeit, einen Fernseher zu benut
zen. besteht in der Regel nur in den Gemein
schaftsfernsehräumen. Die Hafträume verfü
gen zumeist nicht über Steckdosen. Die Toi
letten sind nicht abgetrennt. 

Zwischenzeitlich bemühte man sich in der 
TA Ill. einem Bereich, der an sich Lang
strafern vorbehalten war, eine aktive Sub
kultur zu installieren. War bis etwa Februar 
94 die TA Ul recht ruhig, so wurde durch die 

Übernahme von besonders "drogenaktiven" 
Leuten aus der TA li eine rege Subkultur ge
schaffen. Um zu begreifen, welche Brisanz 
das Drogenproblem beinhaltet, ist es erfor
derlich, die Situation zu beschreiben, was 
wer einmal versucht werden soll. Die An
staltsleitung realisiert in Tegel etwa 25 % 
Drogenkonsumenten. In der Redaktion wird 
bei einer sehr vorsichtigen, tiefstapelnden 
Schätzung von etwa 50 % Drogenkonsumen
ten in der NA ausgegangen. Hier dürfte 
Heroin der Marktrenner sein. Zum ersten 
wirkt Heroin sedierend, zum zweiten hat es 
den .,Vorteil", daß es nicht sehr lange in 
einer UK nachzuweisen ist. Zu rechnen ist 
mit etwa drei Tagen. Das nächste relativ 
leicht verfügbare Mittel, das Medikament 
,.Rohypnol" , mit dem Wirkstoff .,Piuni
trazepam", verbleibt bereits 7,6 Tage in der 
UK. Haschisch sogar mehrere Wochen. 

In Tegel wird der Ausweg aus den Drogenbe
reichen avisiert. Es genügt in diesem Fall ein 
UK-Programm, das zu absolvieren ist. Ge
rade dieses Programm stellt, so wie in Tegel 
durchgeführt, nicht nur eine Placebokom
ponente dar, es nötigt indirekt zum Heroin
konsum, wenn schon konsumiert werden soll. 
Eine drohende UK ist im Bereich von drei 
Tagen immer kalkulierbar .. . Der Konsum 
von "Diamorphin" ist intravenös am effek
tivsten. Durch Rauchen. denn auch das ist 

möglich, wird zuviel Substanz bei zu wenig 
Effekt verbraucht. Man wird also hier zu 
einer Spritze greifen müssen. 

Mit der Spritze geht man ein Risiko ein, denn 
dank der wirklich blinden Einstellung der Se
natsverwaltung für Justiz ist kein steriles Ma
terial (Spritzbesteck) erhältlich und auch kein 
Material zum Sterilisieren. Von daher kommt 
es immer wieder zu lnfektionen mit Hepatitis 
und vor allem. was nicht so schnell auffallt, 
mit HTV ... Der Gedanke. es hätte jeder, der 
wollte, eine Spritze, ist völlig falsch, meist ist 
nur eine pro Station vorhanden. Je nach Si
tuation auch mal nur eine pro Flügel. also 
grob gesagt eine für 100 Mann ... 

Mag dies auch für den Außenstehenden er
schütternd sein, so ist dies aus der Sicht eines 
Konsumenten kein Hinderungsgrund. Ohne 
Heroin bekommt er eine Entzugssymptoma
tik, die nur mit "grausigsten" Schmerzen um
schrieben werden kann. Man nennt diesen 
Zustand .,auf der Nadel sein" oder .. drauf 
sein". In diesem Zustand wird lediglieb kon
sumiert, um den Schmerzen, dem "Turkey" 
auszuweichen. Vom Spaß an der Droge ist 
nun keine Rede mehr. Zwischenzeitlich sind 
auch Kollegen aus den neuen Bundesländern 
auf die Heroinspritze umgestiegen. Des wei
teren sollten folgende. wenn auch strittige 
Zahlen nicht außer acht gelassen werden. Die 
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HfV-lnfeklionsquote wird im Bereich von in
travenösen Drogenbenutzern draußen auf 
etwa 20 % geschätzt. Hier dürfte sie höher 
liegen, mit ansteigender Tendenz. 

Wer glaubt, die Anstalt würde Therapiekon
zepte entWickeln, der liegt falsch. Die Berli
ner Justiz sellt vornehmlich auf den kalten 
Ausstieg, also den Enczug ohne unterstüt
zende Medikamente. Die Vergabe von Me
thadon ist kaum vorgesehen. Ein Metbadon
programm wird selten weitergeführt, wenn es 
vor der lnhaftierung medizinisch indiziert 
war. Jedoch wird die Vergabe von Methadon 
als Entlassungsvorbereirung propagiert, was 
gelinde gesagt etwas zynisch ist. Das Thera
piekonzept I E ist von der Zahl der Plätze her 
so unterdimensioniert, daß sich hier nur die 
.,Elite" wiederfwdet. 

Ein Drogenkonzept der NA lautet wie folgt: 
~Wer Drogen nimmt, wird schlecht behan
delt". Ein Ansatz für den Genuß von Drogen 
ist zum Beispiel, daß Drogen schlechte Be
handlung ertragen lassen. Dies würde ich 
einen Teufelskreis nennen. Ein weiteres. den 
Ausstieg behinderndes Argument ist die 
Gruppendynamik von Heroinkonsumenten. 
Zum ersten ist jeder nicht interessant, der 
nichts nimmt. Zum zweiten sind Aussteiger 
zwar irgendwo geachtet. werden aber ausge
grenzt. LetZtlieb sind sie Outsider und dies in 

einem Drogenbaus. Hier spielt auch clie .,Ein
mal-ist-keinmal"-Mentalilät der Drogenkon
sumenten eine Rolle. Grundsätzlich wird je
der begrüßt, der aussteigt. und dies wird mit 
einem .,Druck" gefeiert. Dem Aussteigewilli
gen sei der Denkansatz vermittelt: Wer kann 
denn etwas ertragen. was er selber nicht 
schafft und ein anderer packt? Wer gibt 
schon gerne zu, daß er gerade in der Härte 
gegen sich selber enorme Defizite hat ... ? 
Distanz von Drogen ist immer eine Angele
genheit von Selbstdisziplin. 

Möglicherweise könnte hier ein Sozialarbeiter 
eingreifen. Dies würde sogar funktionieren. 
wenn er von Drogen überhaupt eine Ahnung 
bat. Viele Sozialarbeiter in Tegel wurden 
über eine An Schnellkurs qualiftziert. Einige 
kommen aus Berufsbereichen, die wenig bis 
gar nichts mit Sozialarbeit zu tun haben, mit 
der Folge. daß fundierte und im Drogen
bereich wichtige Kenntnisse nicht zu erwar
ten sind. Die Sozialarbeiter engagieren sieb 
auch nicht, sondern betrachten ihre Arbeit 
eher mit Gleichgültigkeit. Man läßt sieb 
gerne krankschreiben oder hält sieb in der 
Kantine auf und führt Dienstbesprechungen. 
Die Arbeit wird den Stationsbeamten hinter
lassen, die zum Teil ehrlich bemüht sind . Für 
den Sozialarbeiter hingegen ist der soge
nannte "Gruppenbetreuer ·• eine Art "Pudel". 
den man scheuchen und diffamieren kann. 
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Der Stationsbeamte bat wenig zu melden. 
Den Rest der Arbeit erledigen die Werk
beamten ... 

Alle paar Monate wird der Vollzugsplan 
fortgeschrieben. Dies gebt in den Drogenhäu
sern soweit, daß die Sozialarbeiter nicht ein
mal wissen, wessen Vollzugsplan sie gerade 
schreiben. Das Ganze artet in Schönfärberei 
und Fabulierungen aus, welche schon hane
büchen sind. In den zwei Jahren Knast, die 
ich hinter mir habe, habe ich nur eine 
annähernd passende Portschreibung gesehen. 

Die Sozialarbeiter sind so mächtig. daß sie 
sich einen kleinen Hofstaat halten können. 
Sie ,.zÜchten" gerne ihre Lieblinge, denen sie 
sieb zum Teil mehrere Stunden am Tage 
widmen. Dies mag versländlich sein aus der 
Sicht des Sozialarbeiters. Er muß ja irgend 
jemanden haben, der ihn überhaupt mag. Aus 
der Sicht des Gefangenen hingegen ist das die 
absolute Hölle. Es zeckt schon ein bißeben in 
der Seele, wenn ein Kollege, der lediglieb 
noch etwa 17 Jahre bis zur Entlassung warten 
muß. liebevoll bemuttert wird, man selber 
aber bei dem Sozialarbeiter drei Monate auf 
die Zulassung zum Pernstuclium wartet und 
nach drei Monaten feststellt, daß gar nichts 
getan wurde. Möglicherweise wird anband 
dessen verständlich, daß man dem Kollegen 
die ein bis zwei Stündchen, die er Spielzeit 
am Tage bat, doch etwas neidet. 

Obwohl in den Drogenhäusern Urlaube nur 
sehr schwer oder gar nicht zu bekommen 
sin~ können die "Lieblingeu des Sozialarbei
ters doch in den Urlaub, und so werden 
Rückfalltäter im Urlaubsmißbrauch besonders 
intensiv auf den nächsten Mißbrauch vorbe
reitet. Ein Mißbrauch, der den anderen vor
geworfen wird, denn ein Grundargument für 
Ablehnungen ist meist der Verdacht des 
Mißbrauches ... 

Es gibt auch Ausnahmen bei den "Gruppen
leitern". einem Begriff. den die Anstalt 
grundsätzlich verwendet, um den Strafvoll
streckungskammem und der Öffentlichkeit 
den behandlungsorientierten Wohngruppen
vollzug vorzutäuschen. Mir sind derzeit zu
mindest drei Sozialpädagoginoen bekannt. 
Diese d.rei werden stänclig angefeindet und 
ihr liberales Gedankengut untergraben. Zu
meist von ihren weniger qualifizierten Kolle
gen, die sieb zum Teil darauf wirklich spezia
lisiert haben. Die dafür verwendete Zeit fehlt 
natürlich bei der Behandlung der Inhaftierten. 
die aber ohnehin nicht eingeplant ist. 

Die NA Tegel verfügt über ein mehrschich
tiges und gesetzlich nicht gefestigtes Voll
zugssystem. Die sogenannte Regelfonn ist 
der kaschierte Verwahrvollzug. Hier wird der 
Gefangene lediglich weggeschlossen. nach 
außen aber einer Wohngruppe das Wort gere
det. Eine Wohngruppenaktivität ist durch den 
Verschluß jedoch nicht möglich. Von daher 
kann es niemand verwundern, wenn sich 
keine resozialisierende Tendenz zeigt. Ledig
lich zu Entlassungsvorbereitungen ist man 
eventuell bereit. Damit bei 213-Tenninen 
nicht klar wird. daß nichts behandelt wurde, 
rät man den Gefangenen dazu, diesen Termin 
abzulehnen. Um die Gruppenarbeit zu simu
lieren, hält man sich ein munteres Heer an 
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sogenannten Gruppentrainern und macht 
Preizeitangebote. Hier wirken die Sozialar
beiter motivierend mit: ohne Gruppenbesuch 
keine Ausgänge. Wenn Ausgänge, dann nur 
zur Gruppe. Dies spart der Anstalt Prü
fungsarbeit und dem Sozialarbeiter Aktivität. 
Diese Praxis fmdet überaU statt, vor allem 
aber in den Drogenbereichen. Die Gruppe 
wird als einzige Alternative zum Verschluß 
angeboten. Kaum ein lnhaftierter nimmt die 
Aktivitäten wirklieb interessiert zur Kenntnis. 
Man hat in diesem Zusammenhang auch 
wenig Slcrupel im Umgang mit Steuergeldern. 
So wurde in der TA lU eine Gruppe geraume 
Zeit am Leben gehalten, die bei den Gefange
nen schon lange keine Resonanz mehr fand. 
Es handelte sieb um eine .,nonverbale Thera
pie" (bausinterner Titel: Künstlerisches Ge
stalten), die praktisch nur noch mit kolum
bianischen Abschiebern betrieben wurde. Das 
Brisante an der nonverbalen Therapie war 
der Ansatz, daß hier Therapeutinnen, die an 
sieb mit Kindern arbeiteten. einmal mit er
wachsener Klientel spielen durften. Diese 
Aktivität war letzlieb nicht dicht, denn den 
Sozialarbeitern standen die Hrgebnisse aus 
dieser acb so geheimen Therapie auf Abruf 
zur Verfügung. Die Frage stellt sich nach der 
fachlichen Qualifizierung solcher Therapeu
ten im Erwachsenenbereich ... 

Der Standard in den Drogenhäusern ist und 
bleibt aber, völlig ohne Hoffnung seine Jahre 
abzureißen, bis. wenn man Glück bat. der 
§ 35 BtM G seine Anwendung fmden kann. 
Dies aber nur. wenn zur Zeit der Verurtei
lung bereits eine Suchtproblematik bestanden 
hat. Die ~Beurlaubung .. nach§ 35 BtMG, ich 
ftnde man kann das Kind ruhig mal beim 
Namen nennen. wird von den Sozialarbeitern 
sehr gefördert. Eine Befürwortung genügt. 
und schon ist einer draußen. Gerade in dem 
Bereich sind die schönsten .,Berichte" zu 
fmden. 

Richtig liebevoll wird hier beschrieben, wie 
der Behandelte sich tapfer gegen die Droge 
gewehrt und wohl auch erfolgreich verteidigt 
bat. Man schreibt hier alles, wenn man den 
Knacki nur an eine Therapie verweisen kann 
und ihn erst mal los ist. Die Rückkehr des 
Behandelten ist so gut wie sicher, was Thera
pieabbruch genannt wird. Die These lautet: 
einmal Fixer immer Fixer. Ich glaube eher, 
daß ohne vorbereitende Behandlung keine 
vernünftige Therapie möglich ist. 

Daß es in den Drogenhäusern keine Kühl
schränke gibt, bedarf der Erwähnung. Sicher, 
die Sozialarbeiter haben Kühlschrank und 
Kaffeemaschine, zumindest noch zu Zeiten 
dieses Berichtes. Jedoch nicht der Gefan
gene. Der darf bei 30 Grad und mehr seine 
Margarine auf das Brot gießen. Es ist natür
lich auch klar, daß ein als Konsument dekla
rierter Inhaftierter l<ejnen Fernseher haben 
darf. Ein Fernseher. so sagt der Gesetzgeber. 
hindert an Aktivitäl, denn einer, der fern
sieht, kommt nicht mehr aus der Zelle. um an 
der Wohngruppe teilzunehmen. Ach ja, der 
Kraftsport in der TA lli ist auch eingestellt 
worden. Zur Dusche kann man morgens und 
nachmittags, wo sie für rund 200 Mann etwa 
30 Minmen geöffnet ist. Am Nachmittag ist 
der Sozialarbeiter aus der Kantine zurück. es 
ist die Zeit für den Feierabend. Jetzt heißt es 
entscheiden: behandeln lassen oder stinken. 
In die zweite Preisrunde kann man nicht mehr 
gehen, denn sie wurde abgeschafft. um den 
Drogenvollzug vom .,behandlungsorient.ierten 
Wohngruppenvollzug" zu differenzieren. Wer 
das zweifelhafte Glück hat zu arbeiten, darf 
siebjetzt erwas Radio gönnen. Die Zellenlaut
sprecher wurden abgeschafft. Ein Haufen Geld 
gebt für Radiobatterien drauf, die der Inhaf
tierte alleine ftnanzieren muß, wenn er in Ar
beit steht. Bildung ist schwierig, denn mit Bü
chern steht es dünne. Fernstudium ist auch 
schlecht, denn gerade auf Weiterbildung re
agieren Sozialarbeiter zum Teil recht aller
gisch. 
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Dies mal grob über den Drogenvollzug, denn 
mein Bericht ist platzmäßig limitiert . . . Die 
Wohngruppen der TA V und VI sind norma
lerweise der Regelvollzug, den der Gesetz
geber vorsieht. In diesen Bereichen kann be
handelt werden. Die Möglichkeiten. die zur 
Behandlung bestehen, werden zumeist nicht 
genutZt. Diese Bereiche gelten als drogen
arm. was gelinde gesagt ein Gerücht ist. Ein 
Gerücht ist gleichfalls das Vorbandensein 
irgendwelcher Wohngruppen_ Ebenso gibt es 
keine praktizierte Art der Behandlung, außer 
der Anzucht eines Hofstaates durch den einen 
oder anderen Gruppenleiter. In diesem PaU 
leisten die Beamten gewisse Nothilfe. jedoch 
weiß das nicht jeder zu nutzen. Man hat hier 
Anspruch auf Stationsdusche, abgetrenntes 
Klo im Haftraum und ein Fach in einem Kühl
schrank in der Spülzelle. Es wird ein bißeben 
besser genehmigt als in den Drogenbereichen. 
Ansonsten ist die Klientel erwas anders, denn 
so einige Vortragskünstler und Schlauchboot
fahrer haben ihr Domizil in der TA VI gefun
den. Kurzstrafer hausen neben Langstrafern, 
obwohl gerade dies nicht geplant war. Hinzu 
kommt, daß die TA VI auch als Wartebasis 
für Abscbieber genutzt wird. Sie haben es hier 
zwar bequem, sprechen aber wenig Deurscb 
und können eine Wohngruppe nicht aktiv nut
zen. Damit blockieren sie jedoch die Plätze 
für die Nachzügler aus den Drogenhäusem. 
Dieses Problem wird von Sozialarbeitern und 
Inhaftierten gleichermaßen bemängelt. -kmm-
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"Die Menstruation ist praktisch das bedeutsamste Problem. Es 
gab Ende 1958 in Westdeutschland 12 448 000 Frauen im 
Alter von 15 bis 45 Jahren. Rechnet man die Zeiten der 
Schwangerschaft ab und multipliziert man - sehr vorsichtig -
die Zahl der Frauenschwächen statt mit 13 nur mit sechs, so 
ergeben sich 75 Millionen Gefahrenpunkte im Verlauf eines Jah
res. Das soziale Leben einer Nation ist also angefüllt von 
Krisenmöglichkeiten, die wir zu einem großen Teil nicht ahnen. " 

Hans von Hentig: Das Verbrechen 111, Anlage-Komponenten im 
Getriebe des Deliktes; Berlin-Göttingen-Heidelberg 1963, Erstes 
Buch, S. 77 

Frauen in Haft 
Karin Amann 

Statistisch gesehen spielen Kriminalität und 
Strafvollzug von Frauen eine nur untergeord
nete Rolle: nur etwa 5 % aller Inhaftierten 
sind Frauen. Das heißt. Frauen werden nicht 
nur seltener straffällig als Männer; wenn sie 
es werden, begehen sie überwiegend soge
nannte _Bagatelldelikte", die nicht immer die 
Freiheitsstrafe, sondern auch mildere Sank
tionen wie Geldstrafen oder Bewährungsstra
fen nach sich ziehen. Die bei Frauen relativ 
seltenen schweren Straftaten sind nahezu aus
schließlich "Konflikttaten", Folge einer aus
weglosen Situation, ein Aneinanderreihen 
schwerwiegender. unlösbarer Probleme; fa
miliäre. fmanzielle. psychische. Polgen einer 

Sozialisation, die Prauen in eine bestimmte, 
untergeordnete Rolle drängt, die kein Abwei
chen von der Norm zuläßt, dies im Gegenteil 
geseUschaftlich sanktioniert (durch uns!). 

Frauen, die mit dieser ihnen auferlegten Rolle 
nicht fertig werden. auch nicht den Mut 
haben oder die Chance, auszubrechen, wer
den alleine gelassen. Die Biographien der 
Frauen, die in unseren Gefangnissen 'leben'. 
gleichen sich: vergewaltigt und gedemütigt, 
ihr Leben lang zu kurz gekommen. friihe Ge
walterfahrungen in der Familie. ohne Berufs
ausbildung. manche mit abgebrochener 
Schulausbildung, zu friih verheiratet, abhän-
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gig von Männern und Drogen. Sodann wer
den sie eingesperrt. auf 7,5 Quadratmetern; 
nun völlig entrechtet, erst recht entmündigt. 
Prauen; die sogar die Zelle als Schonraum er
leben. Erleichterung verspüren. froh darüber 
sind. keine Verantwortung mehr tragen zu 
müssen. die Gefängnisruhe als Wohltat ver
spüren. Wie schrecklich muß das Leben 
.,draußen" wohl empfunden worden sein, daß 
Frauen das Eingesperrtsein als 'Erholung' 
benennen können?? Wie können Prauen, die 
vor dem Knast schon keine Perspektiven hat
ten, in diesem Ambiente nur lernen ... wieder 
ein Leben in Freiheit", .,in Eigenverantwor
tung" zu leben? Was haben sie denn noch, 
wenn sie cnllassen werden? Was ist ihnen 
während ihrer Gefangenschaft alles verloren 
gegangen? 

Der Verlust ihres Rechts, ihrer Würde, be
ginnt bereits mit der Verhaftung, sofern sie 
überhaupt etwas an Würde zu verlieren hat
ten. lm Moment, in dem sich die Handschel
len um die Gelenke schließen, ist ein Teil 
ihres Lebens becndet, ein anderer beginnt. 
die Zuk-unft ist ungewiß. Herausgerissen aus 
dem Kreis der Familie und der Freunde, be
ginnt die lange, ungewisse Odyssee durch Pa
ragraphen, Gesetzestexte. Hausordnungen, 
Reglementierungen, Entwürdigungen. Die in 
Gefangenschaft genommene Mutter weiß oft 
nicht. was mit ihren Kindem geschieht. Zum 
Verfahrensausgang, Haftdauer, externen An
gelegenheiten (Schulden, Wohnung. usw.), 
kommt uun noch die Angst um die Kinder 
hinzu. Die wenigsten Prauen haben noch 
Verwandte. Preunde, die zu ihnen stehen und 
sie unterstützen. Seitens der Justizvollzugsan
stalt kommt nur sehr geringe Hilfe. Die mo
natliche Besuchsdauer von maximal einer 
Stunde (Regelfall) reicht bei weitem nicht 
aus. um soziale Kontakte aufrechtzuerhalten 
geschweige denn. diese zu pflegen. Briefe 
werden kontrolliert. zensiert; erst vom Rich
ter, später von der Anstalt. 'Übriggebliebcne' 
Angehörige und Freunde, die nicht sagen: 
.,Mit DER will ICH nichts zu tun haben·•, 
wenden sich oft nach kurzer Zeit ab, weil sie 
unter den Umständen des bewachten Besuchs 
nicht offen reden können/wollen. Die Prau 
vereinsamt. Eine Bedienstete berichtete von 
einer Gefangenen. die sie eines Morgens 
darum bat, doch ein zweites Mal die Tür 
aufzuschließen. denn so lange schon hätte ihr 
niemand mehr einen ' Guten Morgen' ge
wünscht ... 

Die Repression in Haft gebt weiter. Mit jeder 
durchgeführten Zellenkontrolle, bei der oft. 
die wenigen. wichtigen Habseliglceiten wieder 
weggenommen werden, die zuvor eine liebe 
Beamtin ausgebändigt hat; da ist ein T -Shirt 
zuviel; sind zu viele Briefe auf der Zelle; die 
Bilder sind von der Wand zu nehmen, da dies 
die ~Sicherheit und Ordnung" der Anstalt 
störe: der Schrank wird durchwühlt. Am 
Ende dann noch die wohl entwürdigendste 
Angelegenheit für eine Prau: die körperliche 
Durchsuchung. Ausziehen, ganz, abtasten 
lassen, unter den Armen, im Haar wird ge
wühlt. Danach der Einschluß mit der oft 
ohnmächtigen Wut im Bauch. Prauen haben 
gelernt (so wurden wir erzogen). sich zu be
herrschen. alles in sieb hineinzufressen. 
Rastet dann doch mal eine aus, da einfach 
nichts mehr in den ~Bauchk reingeht, so sind 

schnell die Vollzugsbediensteten da und brin
gen sie in die Berubigungszelle. (B-Zelle, 
Bunker): ein kahler, kalter Raum im Keller, 
an der Decke schummriges, brummendes 
Scbwarzlicht, ein Stebklo, das von außen ge
spült werden muß, nachts eine dünne Leder
matratze, ansonsten nur bekleidet mit einem 
Papicrkleidchen. Kann sich die Prau nicht 
beruhigen ( ... ), so wird sie mit ärztlicher 
Hilfe rubiggestellt. lm übrigen wird unter 
dem Deckmänteleben der .. Sicherheit und 
Ordnung-. ein Begriff, der zum Knast gehört 
wie die vergitterten Fenster und die Stahlrü
ren, so manches widersinnige Gebot aufge
stellt und durchgefochten. Wenn keine Erklä
rung für Maßnahmen Gefangenen gegenüber 
mehr greift - die Begründung ,.Sicherheit und 
Ordnung der Anstalt werde gefah.rdet". paßt 
immer. 

Zwischen Männer- und FrauenSltafvollzug 
werden keine Unterschiede gemacht. Was für 

die Männer gilt. gilt gleichzeitig auch für die 
Frauen. Gibt es im Männervollzug Unruhen 
und Querelen, Ausbruchsversuche, so wer
den auch im Prauenvollzug 'die Zügel ange
zogen'; Lockerungen gestrichen, Sicherheits
maßnahmen erhöht. Man sollte jedoch deut
lich differenzieren zwischen inhaftierten 
Männem und Frauen und dementsprechend 
Angebote und Maßnahmen besser auf die je
weiligen Bedürfnisse abstimmen. 

Wie eingangs erwähnt. sind Sozialarbeiter 
und Psychologen rar und völlig überlastet. 
weil sie teiJweise für mehrere Anstalten 
gleichzeitig zuständig sind, oder sie s1ch ein
fach um zu viele Frauen Jcümmern müssen, 
oftmals erfüllen sie nicht mehr als eine 
,.Feuerwebrfunktion" - sieb kümmern dann. 
wenn's brennt. Der Gefängnispfarrer. der 
den Sonntagsgottesdienst abhält, korrum zu 
Gesprächen, wenn solche gewünscht werden. 
Jedoch sind priesterliche. weltfremde Ge-



14 

spräche. mit dem eindringlichen Rat. fleißig 
zu beten, nicht jederfraus Sache. 

Genauso spärlich die Freizeitangebote für in
haftierte Frauen: in ldeineren Anstalten be
steht nicht einmal die Möglichkeit, Sport zu 
betreiben. Bewegung ist nur möglich wäh
rend der einen Stunde Hofgang, die dann 
auch noch ausfällt, wenn die Witterungsbe
dingungen einen Aufenthalt im Freien nicht 
zulassen. Wann dies der Pali ist, entscheiden 
die jeweiligen aufsichtshabenden Beamtinneo 
... Externe, ehrenamtliebe Mitarbeiter bieten 
Strick-. Häkel-. Bastei-, Malgruppen an. 
manchmal einen Videoabend. 1n größeren 
Anstalten haben die Frauen die Möglichkeit, 
sich schulisch weiterzubilden, allerdings setzt 
dies eine gewisse Haftdauer voraus. Für die 
.KUT-zstrafen" kommt dieses sinnvolle Wei
terbildungsangebot nicht in Betracht. Die 
Ausbildungsmöglichkeiten beschränken sich 
auf rein frauenspezifische Berufe: Köchin. 
Näherin, Haushälterin, Wäscherin. Textilrei
niguogsfachfrau. Kann/will frau keine Aus
bildung beginnen, so bleiben nur noch Ar
beiten wie Seifen einpacken, Schleifen bin
den, Tüten ldeben, Firmenstempel auf Reise
angebote aufkleben ... ; das alles für rund 
0.95 DM die Stunde. Verweigert frau die 
Arbeit, so entfällt der Einkauf. Das beißt. 
keine Rauchwaren, keine eigenen Toilettenar
tikel, keine Briefmarken, keine Kekse, kein 
Kaffee, kein Obst; kurz, die Abhängigkeit der 
Prau von der AnStalt ist vollkommen. 

Vom wenigen Verdienst wird monatlich etwa 
ein Drittel als sogenanntes 'Überbrückungs
geld' auf ein Sonderkonto abgeführt. Über 
dieses Geld kann frau nicht frei verfügen, es 
wird erst nach der Entlassung ausgehändigt. 
Je nach Haftdauer kommt da nicht sehr viel 
zusammen, um die Zeit nach der Entlassung 
'überbrücken' zu können. Das Geld, das 
bleibt, reicht wie bereits erwähnt, gerade so 
für den monatlichen Einkauf (meist über
teuerte Ware). Überaus wichtig zu erwähnen 
ist. daß von diesem bißeben Geld auch noch 
Fahrten bezahlt werden müssen, wenn Aus
gang oder Urlaub anstehen. Gerade in der 
Entlassungsphase, in der die Behördengänge 
anliegen. kommt jede Menge an Fahrtgeld 
zusammen. Es ist nicht selten der Fall, daß 
Frauen ihre Ausgänge nicht wahrnehmen 
können, weil sie kein Geld für Fahrkarten 
haben, bzw. niemanden, der sie abholen und 
wieder zurückbringen könnte. Hinzu kommt, 
daß es nur relativ wenige Prauenhaftanstalten 
gibt. und die Prauen bei einem Besuchsaus
gang oft mehrere hundert Kilometer zu über
winden haben. Da ist nicht nur das Geld weg, 
sondern auch noch die Zeit. Von 12 Stunden 
allein sechs auf Autobahnen oder in Fern
ZÜgen ... Wegen des geringen Verdienstes 
sind die Frauen auch nicht in der Lage, 
Familienangehörige oder Kinder 'draußen' fi
nanziell zu untcrstüt.zen. Stau dessen laufen 
Zahlungen von Jugendämtern oder Sozialäm
tern, die die kumulierten Beträge wieder zu
rückfordern, sobald die Frau entlassen ist. 
Eine ausweglose Situation. Selten fmden 
Frauen mit ihren Vorstrafen nach der Haft 
eine gutbezahlte Arbeitsstelle; erst recht 
nicht. wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht 
haben. Wie soll frau diesen Schuldenberg je
mals abtragen können? Auch eine in geeigne
ten Fällen anstrebenswerte Opfereotschädi-

gung läßt sich mit dem im Gefängnis gezahl
ten 'Lohn' nicht realisieren. 

Unbedingt erwähnt werden sollten die Pro
bleme der (zu einem hoben Anteil vertrete
neo!) inhaftierten drogenabhängigen Frauen. 
Nach ihrer Verhaftung bekommen sie meist 
nicht genügend und keine wirksamen 
Medikamente, die ihnen die Schmerzen und 
Qualen des EntZUges nehmen. Sie werden aus 
Beobachtungsgründen mit Prauen. die bereits 
länger in Haft sind zusammengelegt. die-dann 
einer immensen Belasrung ausgesetzt sind. 
Substitutionsangebote sind mir bei Prauen 
nicht bekannt. Wird die wegen Drogenabhän
gigkeit inhaftierte Frau einmal krank. bat sie 
Kopf- oder Zahnschmerzen, so wird sie er
folglos um eine Tablette bitten - die Ärzte 
weigern sieb hartnäckig gegen Medikamen
tenausgaben jeglicher An. 

Läßt sich beim angeordneten Bluttest eine 
HIV-lnfelction feststellen, so wird die Frau 
ganz und gar mit ihren psychischen Sorgen 
alleine gelassen. NiehiS weiter als eine nüch
terne Diagnose und die Konsequenzen dar
aus. In einem Gefängnis in Baden-Württem
berg z. B. werden die Frauen mit Einzel
dusche belegt. NichtinfLZierte, die mit einer 
Betroffenen Umscbluß machen wollen. müs
sen zuerst eine Bescheinigung unterschrei-
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ben, daß sie von der 'Ansteckungsgefahr' 
wußten, etc. Besonders grausam ist die weit
verbreitete Maßnahme für drogenabhängige 
Gefangene. ihren Besuch hinter einer dicken 
Trennscheibe empfangen zu müssen. ohne 
durch eine Umarmung, ein Drücken, die 
Nähe des/der Lieben spüren zu können. Dau
erhafte therapeutische Angebote gibt es io 
Haft selbst nicht. Hat eine Frau eine Strafe 
unter zwei Jahren, so hat sie unter Umstän
den die Möglichkeit, mit einer Therapie
auflage entlassen zu werden. Bricht sie diese 
'Zwangstherapie' ab, so bleibt ihr nur noch . 
ihren Knast abzusitzen. Lockerungen werden 
ihnen nur sehr spät und sehr spärlich ge
währt, da die Anstalt Bedenken hegt. die 
Prau könne -Drogen mit in das Gefängnis 
schleusen. Die Körperkontrollen vor und 
nach den Ausgängen sind dementsprechend 
han und entwürdigend, auch Urinproben 
können abverlangt werden. 

Die hier nun aufgeführten Maßnahmen sind 
von Land zu Land verschieden. erfahrungs
gemäß sind die Haftbedingungen für die 
Frauen um so schlimmer. je mehr wir uns 
dem Süden nähern. Betrachten wir die Zu
stände in den JV As und die Verhaltensweisen 
der Justiz gegenüber den i.nha.ftierten Prauen 
(vor allem die Arbeits-, Ausbildungs-. Frei
zeitangebote). so stellt man fest. daß im Voll
zug versucht wird. die Rolle der Prau festzu
mauern. Auf gar keinen Fall kann es so 
gelingen, mit den Inhaftienen ein .,neues .. 
Leben, fernab von alten Gewohnheiten. die 
sie letztendlich in den Knast brachten. einzu
üben und es ihnen zu ermöglichen. in Frei
heit durchzuhalten. Die Abhängigkeit wird 
verstärkt: durch die permanente Enunün
diguog und die andauernden sinnlosen Ver
bote und Reglementierungen wird die Persön
lichkeit der Gefangenen gebrochen. Die vor
her abhängig waren von ihrer Umwelt oder 
von Drogen. haben meist keine Chance, in 
Freiheit und im Leben selbst Tritt zu fassen. 
Sie flüchten erneut in Abhängigkeiten, sei es 
in Partnerschaften oder Tabletten, Alkohol. 
Heroin. Nur wenige, die stark genug sind, 
können es nach einer Hafterfahrung schaffen, 
~sich wieder einzugliedern·', Freunde und 
Hilfe zu fmden. Knast ist keine Lösung für 
die Probleme der strafiällig gewordeoen 
Prauen. Konstruktive Forderungen senens 
vieler Expertlnnen wurden bisher von den Ju
stizministerlnnen mit dem Vorwand, ' für 
solche Experimente sei kein Geld da' , ah-
gelehnt. 

Daß das Eingesperrtsein für manche Frauen 
sogar die ,.bessere Alternative·' sein kann, ist 
ein entsetzliebes Urteil für unsere Gesell
schaft. 

Karin Amann war aufgrund ihrer Drogen
sucht mehrfach inhaftiert. Im Knast schrieb 
sie Gedichte und Kurzgeschichten, wofür sie 
zweimal mit dem lngeborg-Drewirz-Literatur
preis ausgezeichnet wurde. 

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung 
der Verfasscrin und UNBEQUEM - Zeit
schrift der "Kritischen Polizistlnnen", 
Ausgabe 2/94 
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Fragen und Antworten zum Thema 
Untersuchungshaft 

1. Frage: Muß ich es mir gefallen lassen, 
mit anderen Gefangenen zusammengelegt 
zu werden? 

Antwort: Im Prinzip: Nein. § 119 Abs. 1 
StPO steUt klar, da.ß Untersuchungsgefangene 
~nicht mit anderen Gefangenen in demselben 
Raum untergebracht werden" dürfen. es sei 
denn auf ausdrücklieben schriftlieb geäußer
ten Wunsch. Die Einwilligung zur Zusam
menlegung kann jederzeit, ohne weitere Be
gründung. schriftlieb zurückgezogen werden. 
Zwangsweise Zusammenlegung ist nur aus
nahmsweise erlaubt, wenn es der ,.körper
liche oder geistige Zustand" des Gefangenen 
erfordert(§ I 19 Abs. 2 Satz 3 StPO). 

2. Frage: Welche Bedeutung hat die 
Untersuchungshaftvollzugsordnung für 
mich? 

Antwort: Die UVollzO ist eine bloße Ver
walrungsvorschrift, die den Haftrichter nicht 
bindet. Üblicherweise wird dieser jedoch die 
UVollzO im EinzelfaU für verbindlieb erklä
ren. Der Haftrichter kann aber abweichende 
Regelungen treffen. Entsprechende Anträge 
soUten gesteHt werden. Selbstverständlich ha
ben Gefangene Anspruch auf Einsiebt in die 
UVollzO (OLG Bremen NJW I 956. 922). 

3. Frage: Habe ich Anspruch auf einen 
vom Staat bezahlten Verteidiger meiner 
Wahl? 

Antwort: Das kommt darauf an. Nach An. 6 
Abs. 3 c der Europäischen Menschenrechts
konvention ist dies der PaU, "wenn es im In
teresse der Rechtspflege erforderlich ist". 
Nach § 117 Abs. 3 StPO ist dies spätestens 
dann gegeben. ,.wenn der Vollzug drei 
Monate gedauert hat" und ein emsprechender 
Antrag gestellt wird. Auch vorher ist es 
immer dann möglich, wenn ein Pali notwen
diger Verteidigung nach § 140 StPO vorliegt 
(z. B. wenn die Beschuldigung ein Verbre
chen betrifft. die Rechtslage schwierig ist 
etc.). 
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4. Frage: Unterliegt meine gesamte Post 
der Zensur? 

Antwort: Nein. Verteidigerpost darf nach 
§ 148 StPO nicht geöffnet werden (OLG 
Stungan NStZ 1983, 384). Im übrigen gilt 
wie bei allen anderen Beschränkungen, daß 
nur diejenigen zulässig sind, ,.die der Zweck 
der Untersuchungshaft oder die Ordnung in 
der Vollzugsanstalt erfordert" (§ 119 Abs. 3 
StPO). Eine Zensur von Behörden- und 
Gerichtspost wird kaum jemals erforderlich 
sein. Postkontrolle wird am ehesten erforder
lich sein, wenn im Haftbefehl Verdunke
lungsgefahr als Haftgrund angegeben ist. Ein 
im Haftbefehl nicht enthaltener Haftgrund 
darf nicht herangezogen werden (Schlothaus/ 
Weider, Untersuchungshaft. Heidelberg 1992 
Rdn. 418; a. A. Kleinkoecht!Meyer-Goßoer 
§ 119 Rdn. 12). 

5. Frage: Daif ich telefonieren? 

Antwort: Ja, wenn die Anstalt dies in eiligen, 
unbedenklichen Fällen gestattet (Nr. 38 Abs. 
1 Satz 2 UVollzO). In allen anderen Fällen 
muß eine Genehmigung des Haftrichters ein
geholt werden. Diese Genehmigung muß aber 
(nach der Rechtsprechung) erteilt werden. 
wenn ein berechtigtes Interesse vorliegt. Dies 
liegt immer dann vor, wenn die betreffenden 
Angelegenbeiren sich nicht angemessen 
schriftlieb erledigen lassen (OLG Düsseldorf 
StV 1989. 255). zum Beispiel bei im Ausland 
lebenden Familienangehörigen (OLG Frank
furt StV 1986, 398). 

6. Frage: Darf ich einen eigenen Fem
sehapparat in meiner Zelle haben? 

Antwort: Ja, soweit der Haftrichter nicht 
etWas ander~ anordnet (Nr. 40 UVollzO 
wurde kürzlich in diesem Sinne geänden!). 

7. Frage: Daif ich mich von meinem 
eigenen Arzt untersuchen Ulld behandeln 
lassen? 

Antwort: Im Prinzip: Ja. Auch die freie Arzt
wahl unterliegt ausschließlich den Beschrän-

kungen des § 119 Abs. 3 StPO Die Einzel
heiten sind jedoch sehr umstritten. Minde
stens die Heranziehung eines beratenden Arz
tes (eigene Kosten) kannjedoch stets verlangt 
werden (Nr. 56 Abs. I Satz 2 UVollzO). 

8. Frage: Habe ich einen Taschengeldan
spruch? 

Antwort: Nein. Da es immer noch kein Un
tersuchungshaftvollzugsgesetz gibt. besteht 
kein § 46 StVollzG entsprechender Anspruch 
auf Taschengeld gegen die Anstalt. Wer 
unverschuldet ohne Arbeit ist, kann aber 
beim Sozialamt einen Geldbetrag zur Befrie
digung der Bedürfnisse des täglichen Lebens 
nach§§ 11 und 12 BSHG beantragen(BVerwG 
NDV 1994. 152). Umstrinen ist nur noch die 
Höhe des Anspruchs: 15 % (OVG Rheinland
Pratz ZfStrVo 1993, 372) oder 10 % (OVG 
Lüneburg Zeitschrift für das Fürsorgewesen 
1993. 216) des RegelsatZes eines Haushalts
vorstandes. 

9. Frage: Kann Geld von meinem An
staltskonto gepfändet werden? 

Antwort: Das kommt darauf an. Piir das Ar
beitsentgelt gelten die üblichen Pfändungs
freibeträge . für das Eigengeld nicht. Aber: 20 
Prozent des Sozialh.ilferegelsatzes sind pfän
dungsfrei zu belassen, .,da die Versorgung 
des Untersuchungsgefangenen nicht aUe per
sönlichen Bedürfnisse, sondern lediglich den 
elementaren Lebensbedarf wnfaßt~ (AG 
Stuugan, ZfStrVo 1993, 59; ähnlich auch LG 
Frankfurt. Rechtspfleger 1989. 33). 

10. Frage: Wiekalm ich mich gegen Ein
schränlamgen durch die Anstalt wehren? 

An twort: Das kommt darauf an. Wenn es 
sich um Angelegenheiten handelt, für welche 
nach der UVollzO der Haftrichter zuständig 
ist. ist dieser anzurufen (Nr. 75 Abs. 1 
UVollzO). Ln allen übrigen Vollzugsfragen 
geht der Rechtsweg direkt zum OLG (§ 23 
Abs. 1 Satz 2 EGGVG). 

StrafvoUzugsarchiv, FB 6, Universität Bremen, 
Postfach 33 04 40, 28334 Bremen (Juni 1994) 
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Auf diesen Seiten haben die Leser das Wort. Ihre Wünsche, Anr egungen, 
Forderungen, Kritik und Urteil , müssen sich nicht unbedingt mit der 
Meinung der Redaktion decken . Die Red. behäl t sjch vor, Beiträge - dem 
Sinn entsorechend - zu kürzen. Anonyme Briefe haben keine Chance. 

Hallo Lichtblicker! 

Hier nun der vorerst letzte Akt 
zur abenteuerlichen Geschichte. 
ein Buch zu erhalten (siehe 
Lichtblick Mai/Juni 94. S. 16). 
Entweder stimmt das Sprichwort 
~Steter Tropfen höhlt den Stein" 
oder die Veröffentlichung der 
Briefe im Liebtblick haben etwas 
nachgeholfen. 

Turnusgemäß habe ich atich 
in dieser Sache am 7. 7.1994 
wieder an Buren Ansraltsleiter, 
Herrn Lange-Lehngut gewandt. 
mich in Erinnerung gebracht. 
Entweder dieser Mann kann 
nicht lesen oder er ignoriert 
grundsätzlieb alle Schreiben von 
Gefangenen. Zumindest gab es 
auf meine drei Briefe keine 
Reaktion. kein Lebenszeichen 
von ihm. Auch eine Art Höflich
keit, die ja im angestrebten Re
sozialisierungsprozeß Vorbild
wirkung haben könnte. Aber es 
hat sichjemand gefunden. der 
mir das Buch ., Tegelzcit" über
mittelte. Mit einem persönlichen 
Schreiben an mich übersandte 
mir (FMSoz. Päd. - 456) im Auf
trag Blank das gewünschte Buch. 
Ich möchte atich auf diesem 
Wege ausdrücklieb bei dem be
herzten Absender bedanken. 

Vollkommen unklar ist mir in 
dic~em Zusammenbans aller
dings. mit welcher rechtlichen 
Grundlage die Teilanstaltsleiterin 
der TA Il1 in Moabit, Prau K., 
eben diesen Brief mit allen mög
lichen Bemerkungen versehen 
kann und ihn dann zu den Gefan-

genenpersonalaktenvon mir ver
fügte. Das traut sich selbst ein 
Richter nicht. Er verfügt maxi
mal die Beschlagnahme eines 
Briefes, wobei er dann zu meiner 
persönlichen Habe gegeben 
wird. Aber ich nehme an. daß 
Frau K. auch diese Zeilen zum 
Anlaß nehmen \vird. mir die 
Rechtsgrundlage für ihr Handeln 
zu erläutern. 

Noch eine abschließende Be
merkung: Vonseiten des Leiters 
des Pädagogischen Dienstes in 
Moabit, Herrn V., gab es auch 
nach der Veröffentlichung im 
Lichtblick keinerlei anstalten, mit 
mir zu reden. Wozu auch. 

Für heute verbleibe ich atit 
besten Grüßen von Gitter zu 
Gitter, Euer Mitknacki und Leser 

Frank Oiesen 
Berlin-Moabit 

Hallo, Ihr Lichtblicker, 

ich möchte Euch eine Ge
schichte aus der Plötze erzählen. 
Ich bin seit November 91 inhaf
tiert und bin im Juli 93 auf § 35 
entlassen worden. Drei Monate 
später habe ich mich gestellt, 
schwanger. 

Da ich nicht arbeiten konnte, 
war ich die ganzen neun Monate 
am Tage unter Verschluß bis auf 
eine Stunde. Im Mai dieses Jah
res habe ich entbunden und 
wurde 13 Stunden später ins 
KBV A verlegt. 

Meine Tochter blieb in der 
Klinik. Ich mußte sie in Pflege 
geben, da BtMer hier nicht ins 
Mutter-Kind-Haus dürfen. Und 
wieder einmal zeigt Justitia ihr 
nicht vorhandenes Herz. 

Narascha Nagel 
Berlin-Plötzensee 

Hallo Jungs, 

man höre und staune, was sich 
in der V AF getan hat. 

Wir wollen Buch in Kenntnis 
setzen, daß wir eine neue Insas
senvertretung nach jahrelanger 
Pause ins Leben zurückgerufen 
haben. 

Da wir nun Pionierarbeit lei
sten mußten, würden wir uns 
freuen. wenn Ihr atit uns Konrakt 
aufnehmen würdet. Oder befm
det Ihr Euch auch in unorgani
sierten Zuständen? Wenn es so 
ist, dann schreibt uns auch das. 
um gemeinsam das zu ändern. 
Das soll keine Anmache sein. all 
das ist ein Gag, also nicht falsch 
denken von uns. Wäre aber toll, 
wenn Ihr mit uns zusammenar
beitet. 

Den freundlichen Applaus, 
den Ihr für uns übrig habt, könnt 
lhr im nächsten Lichtblick ab
drucken. Für die Korrespondenz 
und die Antworten stehen Euch 
Gerlinde Zimmennann, Hs. fV. 
St. 5 , Friedrich-Olbricht-Damm 
17. 13627 Berlin und Astrid 
Rauch, Hs. I. St. 2. Friedrich-
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Olbricht-Damm 17, 13627 Berlin 
zur Verfügung. Über zahlreiche 
Post freuen wir uns. 

Bis zum nächsten Mal 

Astrid Rauch 
für die lnsassenvertrerung 
der V AF Berlin-Piötzensee 

Wo ist der Sozialarbeiter? 

Eine Frage, die sich Gefan
gene im Haus ID auf A 1 und 
A 2 immer öfter stellen. Auch 
ich frage mich des öfteren. wo er 
ist oder wundere atich. warum er 
manchmal erst 10 vor 12 komm,t 
und die Arbeiter dann nur sehr 
kurz Zeit haben, um atit ihm zu 
sprechen. Meistens schafft der 
Sozialarbeiter dann nur ein oder 
zwei Personen. Es kommt darauf 
an, wer es ist. 

Es soll aber auch Tage geben, 
da telefoniert er selbst so lange, 
bis das Binschlußzeichen ertönt. 
Wie soll da jemand sein Problem 
loswerden? Ist die Arbeit zu 
Ende, geht das Überlegen der 
Leute erneut los. Soll ich in die 
Freisrunde oder stelle ich mich 
vor sein Büro und warte'? Manch 
einer bekommt die Antwort 
schon dadurch, daß der Sozialar
beiter gar nicht da ist. Es muß 
also schon viel Glück vorhanden 
sein, um ihn zu erreichen. 

Damit hat sich das Problem 
aber nicht erledigt, denn ist man 
nun drin, kann man schnell wie
der draußen sein, abgeran mit 
irgendeiner Ausrede oder Ver
schiebung. Schlechter haben es 
da dann auch die ausländischen 
Mitgefangenen, denn kaum einer 
beherrscht die deutsche Sprache 
so sehr, daß er sieb atit dem So
zialarbeiter auseinandersetzen 
und auch die richtigen Worte fm
den kann, um etwas durchzuset
zen. Mir ist ein Fall bekannt, wo 
ein ausländischer Gefangener seit 
April versucht, ein Radio von 
der Hauskammer zu bekommen, 
wo der VDL und die Hauskam
mer nichts dagegen haben, aber 
der Sozialarbeiter immer wieder 
einen Weg gefunden bat, diese 
Arbeit hinauszuschieben atit Ver
tröstungen auf später. 

Gerade bei denen sollte er be
sonderes Engagement entgegen
bringen oder wenigstens den 
Leuten sagen, warum dieses oder 
jenes nicht gehl. Ein anderer Ge
fangener hat im letzten Jahr 
einen Antrag auf Verlegung nach 
Haus V gestellt und danach noch 
einige auf Verlangen des Sozial
arbeiters: bis beute ist er nicht 
drüben. Wohlgemerkt, er ist kein 
Drogenabhängiger. hat keine 
Hausstrafen oder sonstiges. 

leb bin mit ihm zum Sozialar
beiter. und dieser hatte glau eine 



'der Iichtblick' - Juli/August1994 

Ausrede parat: Ausländische Ge
fangene, die der deutseben 
Sprache nicht mächtig sind, kom
men nicht nach Haus V, Nun 
weiß ja jeder, daß dies nicht der 
Fall ist. Der Gefangene aller
dings bekommt nicht einmal Be
scheid, warum er nicht nach 
Haus V kommt. Nichts, er wird 
einfach im Ungewissen gelassen. 
Hinzu kommt, daß er Deutsch 
sprechen kann und sogar ein 
wenig schreiben. Wäre es hier 
nicht angebracht gewesen vom 
Sozialarbeiter, sich selber zu 
über-L.eugen, ob er Deutsch spre
chen kann oder nicht? Oder 
steck-r mehr dahinter seitens des 
Sozialarbeiters??? 

Normalerweise sollte man for
dern. daß A 1 auch einen eige
nen Sozialarbeiter bekommt, was 
auch angebracht ist, aber ich 
denke. man sollte weitergehen 
und auch einen neuen für A 2 zu 
stellen. einen der mehr Einsatz 
und Initiative bringt und auch bei 
Unklarheiten sich überzeugt von 
der Situation und nicht hinaus
schiebt. 

leb habe mich auch überzeugt. 
daß die Sozialarbeiterinnen von 
A 3 und A 4 öfter anzutreffen 
sind. als der von A 2. Ob sie 
auch mehr leisten, kann ich lei
der nicht prüfen. Aber die Zeit 
ist vorbanden und es ist mach
bar! 

Stefan Berndt 
Bcrlin-Tegel 

.. Entledigungeines Unbequemen'' 

Wieder einmal steht die .,Ent
ledigung". das 'Abgeben' bzw. 
die Verlegung eines .,unbeque
men Gefangenen" kurz bevor, 
der vor ca. genau einem Jahr 
von der Justizvollzugsanstalt 
(NA) Srraubing in dieN A Hof. 
natürlich mit Geneh.rnigung des 
Staatsministeriums der Justiz. 
verlegt wurde. 

Damals folgre die Vollzugsbe
hörde der NA Straubiog dem 
Antrag des lnhaftierten auf Ver
legung in eine andere NA mit 
einer derartigen Geschwindigkeit 
und Hetze, so daß woW nicht der 
'Antrag' den Ausschlag gab, 
sondern der .,Ärger" und die 
viele .. Arbeit", die jener der 
Straubinger Vollzugsbürokratie 
gemacht baue, wohl auch die 
langsam publik gewordenen Miß
behandlungen, gegen die sieb der 
Inhaftierte unter Ausschöpfung 
der zur Verfügung stehenden 
Recbtsmiuel zur Wehr setZte und 
Teilerfolge erzielte. die jetZt zu 
SchadensersatZ- und Schmer
zensgeldforderungen iiber soge
nannte Abhilfeverfahren führten. 

Nach der Verlegung erwarte
ten diesen Inhaftierten in der 
NA Hof zu Anfang Zusicherun
gen seitens der neuen Anstaltslei
tung. Als dann auch auf die Ein
haltung der Zusicherungen ge
drängl wurde, stellte sich die Be-
hörde quer und begann das Spiel 
des generellen Abblockens aufs 
Neue, was natürlich wieder zu 
dem entsprechenden Ausschöp
fen der Rechtsminel führte. Die 
nachweis liehe Zusammenarbeit 
der NA-Leitung mit den hier zu
ständigen Gerichten, an die er 
sich bezüglich der Überprüfung 
von Anstaltsmaßnahmen wandte. 
führten dann auch zu StrafallZei
gen wegen Rechtsbeugung, zu 
Richterablehnungen wegen Ver
dachts der Voreingenommenheit 
und Parteilichkeit, zu Beschwer
den bei dem zuständigen Land
gerichtspräsidenten, des Staats
ministeriums der Justiz und des 
Petitionsausschusses des bay
rischen Landtages- man blockte 
jedoch weiterbin generell und 
willkürlich ab, man stellte vor
sätzlich falsche und negative 
Stellungnah.rnen auf, beschied 
fehlerhaft ... und die Gerichte 
folgten zwanghaft dieser einge
schlagenen vorgegebenen Linie 
mit rechtswidrigen, an Rechts
beugung greozenden Beschlüs
sen. 

Wie ein abgekartetes Spiel 
wirkte alles, die Einseitigkeit bei 
der Auslegung rechtlicher Vor
gaben, das Abtropfenlassen, das 
generelle Abblocken bei allen be
antragten Maßnahmen bezüglich 
Wiedereingliederung und Locke
rungen des Vollzuges etc. Die 
Gründe und Argumente in d.en 
ablehnenden Bescheiden und Be
schlüssen der Gerichte wurden 
immer widersinniger, immer ab
struser, immer dümmlicher, im
mer 'persönlicher' - insbeson
dere die Behörde hane sich .. ver
rannt" und provozierte mit ihrer 
Haltung und Einstellung. mit 
ihren offensiebtliehen Ermes-

sensfehlern und rechtswidrigen 
Ausführungen immer mehr 
Widerspruch, immer mehr Weh
ren gegen diese Art der Behand
lung; das Erstgericht bei Straf
vollstreckungsverfahren, die 
Strafvollstreckungskammer. ließ 
sieb außerdem auf Absprachen 
ein und wurde durch die Ver
schlagenheit und Verlogenheit 
der 'Anstalt' mehr als einmal 
übertölpelt, benahm sich den
noch als ,.Ausputzer" und 
,.Bestätiger" vollzugsbehörd
licher Fehlentscheidungen und 
'Maßnahmen' gaoz allgemein. 

Mal wieder eskalierte der 'be
hördliche' Zwang, das Zerstö
rungs- und Erniedrigungsprinzip 
und -denken der ,.Umgebung" 
überwog, ergriff Besitz bei allen 
Handlungen und Maßnahmen. 
Und statt dem Gefangenen entge
genzukommen oder etwas auf 
ihn einzugehen. auf seine vor
handene Mitwirlcung zu bauen. 
betrieb die Behörde nichts weiter 
als Schuldzuweisungen, meinte 
und sprach es offen aus. der Ge
fangene sei selber schuld an sei
ner Behandlung durch die Be
hörde. Nachfragen nach dem 
Auslöser bzw. der Auslösung 
des Sich-zur-Wehr.Setzens ließ 
die Behörde nicht gelten, Hin
weise auf die anfänglichen Zusi
cherungen ebenfalls nicht ... 

Das Zur-Webr.Setzen hörte 
dennoch nicht auf. so daß auf
grund der vielen Schreiben und 
damit dem Publikmachen der 
Mißbehandlungen die ' Behörde' 
nach Auswegen zu suchen an
fmg. Sämtliches Entgegenlcom
men bezüglich der beantragten 
Maßnahmen wurde dabei nicht in 
Erwägung gezogen. denn dies 
wäre ja ein Eingeständnis der 
bisherigen Pehlerhaftigkeit sämt
licher Bescheide, wäre auch eine 
Sch.rnach und Schande gewesen. 
Somit verstärkte sich der Ge
danke an das 'Abgeben' . das 
Suchen nach einer Anstalt be
gann. die diesen Gefangenen auf-
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nah.rn trotzdes ' Hintergrundes'. 
Und die 'Behörde' scheint eine 
neue Anstalt gefunden zu haben. 
die noch "heimatnäher" ist, den 
gesundheitlichen Schwierigkeiten 
eine Angehörigen entgegen
kommt, was dann auch als ~offi
zieller" Grund für die Verlegung 
herhalten und gegenüber dem 
Staatsministerium sowie der 
'oeuen' Anstalt verkündet wird, 
aber auch ih.rn gegenüber ange
geben wird. obwohl der Inhaf
tierte genau weiß. daß dieser 
Grund nur vorgeschützt ist. 

Neue Anstalt. neuen Ärger, 
neue Provokationen??? Wenn 
sich die 'neue' Behörde so ver
hält wie die ~alte~, dann mit 
Sicherheit, dann ist der "Ärger" 
vorprogrammiert. dann dürfte 
der Inhaftierte wieder zu seiner 
,.Waffe", der Schreibmaschine, 
greifen, dann gibt es wieder viel 
"Arbeit~ für die neue Anstaltslei
rung. dann dürfte er wieder sehr 
..unbequem" werden. unnachgie
big und in einem gewissen Sinn 
auch srur, auch hart zu sich 
selbst. Denn nochmals läßt sieb 
dieser Gefangene aufgrund der 
bisher in staatlicher Obhut und 
hinter Ginern verbrachten Zeit. 
aufgrund der fehlerhaften Verur
teilung, die mir Wiederaufnahme 
angefochten wird, und der gene
rell fehlerhaften und falschen 
Begründung sowie willkürlichen 
Behandlung durch die Vollzugs
behörden nicht ao der Nase her
umführen ... , ein Jahr vorsätz
liche und 'persönliche' Mißgunst 
und Mißbehandlung reichen. ein 
Jahr Zwang und unterschwellige 
Gewaltandrohung haben den Ge
fangenen geprägt und nur noch 
stärker werden lassen, haben 
eine Antipathie genährt, die ins 
andere Extrem umschlagen kann 

Das Grundgesetz formuliert in 
Artikel 104: 'Festgehaltene Per
sonen dürfen weder seelisch 
noch körperlich mißhandelt wer
den.· Die in dieser Umgebung 
durchgeführte Behandlung ist 
zwar keine "körperliche". dafür 
aber um so mehr ~seelische" 
Mißhandlung. da sie nicht nur 
die äußerliche Freiheit be
schränkt, sondern insbesondere 
auf d.ie innere Freiheit abzielt. 
auf Zerstörung der Persönlich
keit, auf Erniedrigung, auf 
grundsätzlichem Zwang zu 
schlechterer Arbeit. auf Unter
würfigkeit. auf vorsätzliche Kri
minalisierung mir der Folge des 
Wiederkommens. Das Wehren 
gegen solche desozialisiercndeo 
Maßnahmen zieht die "Entledi
gung des Unbequemen" nach 
sich ... 

Ulf Tbormaon 
Hof 
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Liebe Redaktionsmitglieder, 

wir haben schon seit geraumer 
Zeit nichts mehr von uns hören 
lassen. Da Ihr jedoch mit Eurer 
Zeitung, die bei uns in der Ar
beitsstelle ausliegt, einen wesent
lichen Anteil an der Dokumenta
tion von Gefangenenzeitungen 
habt, möchten wir Euch über die 
Arbeit und auch über das Inter
esse an solchen Zeitungen infor
mieren. 

Wir bemühen uns, die Öffent
lichkeit auf solche alternativen 
Zeitungen aufmerksam zu ma
chen sowie das Interesse hierfür 
zu wecken. Nach der Doktorar
beit über Gefangenenpresse von 
Uta Klein, von der Ihr ja sieber
lieh alle erfahren habt. haben wir 
verschiedene Aktivitäten durch
geführt und betreut. So haben 
beispielsweise Prof. Dr. Helmut 
Koch und Andreas Eberhardt vor 
einiger Zeit ein Seminar an der 
Uni angeboten, welches sich aus
schließlich mit Gefangenenzei
tungen beschäftigte. Im Rahmen 
dieses Seminars haben die Stu
dentinneo auch einzelne Redak
tionen besucht. 

Innerhalb der letzten Zeit 
haben wir mehrere Anfragen 
zum Thema Gefangenenzeitun
gen erhalten, beispielsweise vom 
Fernsehen als auch vom Rund
funk. Wir haben uns bemüht, 
den Journalistinnen Informatio
nen und (auch kritische) Stel
lungnahmen zu den Gefangenen
zeitungen zu geben sowie Kon
takte zu verminelo. 

Die Mitarbeiterinneo der Do
kumentalionsstelle arbeiten mo
mentan an einem Handbuch, um 
interessierten Lehrerinnen Text
materialien aus der Gefangenen
literatur und aus verschiedene!\ 
Gefangenenzeitungen zur Verfü
gung zu stellen, die sich für eine 

Unterrichtsreibe zum Thema Ge
fängnis eignen. 

Der lngeborg-Drewitz-Lirera
turpreis für Gefangene, der von 
unserer Stelle mitgetragen wird, 
soll am 11. November 1994 in 
Leipzig zum dritten Mal verlie
hen werden. Darüber hinaus 
nehmen wir zu aktuellen Ge
schehnissen Stellung, wie un
längst zu den Vorgängen beim 
Kuckucksei. 

Wir hoffen, daß Euch solche 
Berichte ermutigen, Eure Zei
tungsarbeit fortzusetzen. Falls es 
bei Euch Probleme gibt oder Ihr 
Fragen zu Rechtsauskünften 
habt. dann meldet Euch bei uns. 
Wir werden versuchen, Euch zu 
helfen. 

Weiterhin viel Erfolg bei 
Eurer Redaktionsarbeit! 

Herzliche Grüße 

Nicola Keßler 
Westfälische Wilbelms-Univer
sität. Dokumentationsstelle Ge
fangenenliteratur, Institut fiir 
Deutsche Sprache und Literatur 
und ihre Didaktik 
Pliednerstraße 21 
48149 Münster 
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Liebe Redaktionsmitglieder. 
liebe Leserinnen und Leser, 

bezugnehmend auf die Artikel 
,. Coming out a Ja Tegel" und 
dem Leserbrief von K. Hafe
rnano in der Mai/Juni-Ausgabe 
94 möchte ich einige .. Problemeu 
anmerken. 

Die im Artikel "Comingout a 
Ia Tegel" genannten Darstellun
gen über Witze und Diskriminie
rungen kann ich als (offen leben
der) Schwuler nur allzugut bestä
tigen - leider! 

Übrigens sei anzumerken, daß 
ich diesbezüglich auch seitens 
Vollzugspersonal Anfeindungen 
ausgesetZt war. Hierzu möchte 

ich jeden Leser mit folgender 
Frage konfrontieren: Wie wür
dest Du Dich verhalten, wenn 
Du Neigungen zum gleichen Ge
schlecht bemerkst, und was wür
dest Du von Deiner Umwelt er
warten? - Alles klar?! 

Weiterhin habe ich - bislang 
vergeblich - die Abgeordneten 
des Berliner Settats, Cbristian 
Pulz und Albert Ecken , und die 
Soz.Päd. der NA Tegel um Un
terstützung zur Gründung einer 
Schwulenberatungsgruppe in der 
NA gebeten, obwohl ersteren 
die Probleme als Zugehörige 
einer Randgruppe aus dem 
eigenen Leben bekannt sein dürf
ten (scheinbar bin ich diesbezüg
lich nur als Wählerstimme rele
vant- oder, Herr Eckert?). 

Einzig allein d ie Beratungs
stellen Lambda (Tel.: 2 82 78 90. 
J. Soukup) und Mann-O-Meter 
(Tel. : 2168008. Zivi Andreas) 
sagten mir bei entsprechender 
Nachfrage seitens der Tegeler 
Knackies Unterstützung zu. 

Mir und LambdafMann-0-
Meter gebt es keinesfalls darum, 
irgendwen zu outen. es gebt um 
Gruppen-/Beratungsarbeit wie 

Coming our. Pädophilie und 
Selbsthilfe im Knast. 

Zuletzt möchte ich bezüglich 
des Themas .,schwul" zu mehr 
Akzeptanz und Toleranz auf
rufen! 

Gestattet mir dann auch noch, 
meine Meinung zum Leserbrief 
von K. Hafernano darzulegen. 
denn obwohl ich nicht unmittel
bar pädophile .,Probleme" habe. 
akzeptiere ich seine Darstellun
gen. Denn ich bin der Meinung, 
wenn ein 14jäbriger über Ausbil
dung oder als Herero seine Mei
nung bilden darf und auch im 
.. normalen" sexuelle Beziehun
gen bestimmen darf, warum soll 
ibm dann die Entscheidung über 
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sexuelle Beziehungen zu Män
oern untersagt werden - und wer 
bitte hätte sich in dem Alter denn 
von Euch diese Entscheidung ab
nehmen lassen wollen? Ich je
denfalls nicht! 

Sorry, aber vielleicht würde es 
helfen. wenn sichjeder einzelne 
einmal in die Lage versetzen 
würde - zumindest gedanklich. 

Andreas Pelz 
Berlin-Tegel 

Hallo Hoppe! und Freunde! 

Beim Lesen des neuen Licht
blicks haben sieb mir wegen dem 
Pamphlet des Klaus Hafemann 
wahrlich die Fußnägel gekräu
selt. Zunächst habe ich gefühls
mäßig reagiert und angenom
men, Ihr alle habt beim Onanie
ren in der Redaktion durchge
dreht und krankhaften Phantasien 
nachgegeben, als Ihr den .. Leser
brief" zum Abdruck akzeptiert 
habt. Beim zweiten Denkansatz 
aber gebe ich Euch recht. Nur in 
der AuseinandersetZUng kann 
dem pseudointellelcruellen Unfug 
dieses Mannes begegnet werden. 
Deswegen meinen nachstehend 
offenen Brief an diesen Klaus 
Hafernano zum Abdruck an Eure 
Adresse: 

Hallo, Klaus Hafemann, 

Du scheinst das zu sein, was 
man im Knast verbal als "schwu
len Kinderficker" treffend um
schreibt. Folglieb vermute ich. 
daß Du im Umgang mit Kindern 
reiche Erfahrung hast und hoffe, 
daß Du geistig normal bist. Dies 
aber erlaubt nur den Schluß. daß 
Du Dir selber und Deinen Mit
menschen etwas vorlügst, um 
nicht allmorgendlich beim Rasie
ren vor Dir selbst auszukotzen. 

Der katholischen Kirche ist es 
nie gelungen, Kinder überzeu
gend als Engel darzustellen. Jede 
Mutter und jeder Vater (wie auch 
jeder befaßte Wissenschaftler) 
weiß. daß Kinder von Geburt an 
eine eigene und selbstbestimmte 
Sexualität haben. Es ist auch 
vollkommen normal und die 
Regel , daß Kinder ihre ,.Reize" 
bei erwachseneo Personen ihres 
Vertrauens erproben wollen und 
so einen Blick in die sexuelle 
Welt der Erwachsenen rislcieren. 
Wenn Du derartiges erlebst, soll
test Du wegen dem Vertrauen 
der Kinder stolz sein; der Schluß 
aber, daß dieses Kind mil Dir 
bumsen will, entspringt Deinem 
krankhaften Hirn und nicht dem 
Willen dieses Kindes. Du miß
brauchst da.s kindliche Erwach
senenspiel und dessen Sexualität, 
gibst ibm scheinbare Selbstbestä-
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tigung. um es in Deiner Welt der 
Erwachsenensexualität zu ver
führen. 

Ad boc; Du verlangst sexuelle 
Selbstbestimmung für die Kin
der, meinst aber tatsächlich das 
Recht zum sexuellen Mißbrauch 
an Kindem für Dieb, das vor 
allem darin besteht. daß Du 
ihnen das Recht auf eine eigene 
kindliche Sexualität nehmen 
willst. 

Es ist nun mal ein Unter
schied, ob ein lOjähriges Kind 
mit einem 30jährigen Erwachse
nen sexuell verkehrt. oder ob 
diese Personen z. 8 . 20 und 40 
Jahre alt sind. Die historische 
Tatsache, daß es immer den 
sexuellen Mißbrauch an Kindern 
und anderen Abhängigen beson
ders von den Mächtigen dieser 
Welt gab. erlaubt doch nicht den 
Schluß, daß die Kinder diesen 
für sieb wollen und von den rest
lichen Erwachsenen gewaltsam 
gehindert werden. sich bumsen 
zu lassen. 

Wenn heute ein 12- bis 13jäb
riges Kind mit einem 15- bis 
16jährigen die ersten praktischen 
sexuellen Übungen versucht. so 
ist dies i. d. R. zwar formal ille
gal, aber nicht justitiabel. Alter
nativ wären 50 % unserer Kinder 
im Knast. Polglich ist nicht diese 
GcseUsehafl mit ihren Kindern 
inhuman, sondern Du, wenn Du 
verlangst. daß Kinder Dir Deine 
sexuellen Bedürfnisse befriedi
gen. 

leb glaube nicht, daß mein 
Schreiben hilft. Dich zu bewe
gen. Deine Position zu überden
ken. Du müßtest Dieb ja dann 
auf Handbetrieb beschränken. 
Ernsthaft hoffe ich aber, daß 
Deine Mitgefangenen Deine Aus
führungen zu diesem Komplex 
distanziert würdigen und sich 
weigern. hinkünftig diese Proble
matik zu schlucken. 

Bemhard Tiedtke 

So, Hoppe! und Freunde! 

Abschließend noch einige 
Worte zu Eurer Zeitschrift. leb 
kenne sie seit langem und freue 
mich jedes mal. wenn sie kommt. 
Vielleicht habt Ihr auch mal 
wieder eine Seite für Moabit frei 
(sofern uns Beiträge von dort er
reichen. gerne - Anm. d. Red.). 
Ihr wart doch alle auch hier. 
Was sagtihr zu den üblichen 
Deals bei den Gerichten, wobei 
i. d. R. Aussagen und Geständ
nisse erpreßt werden? Ich sehe 
keinen Unterschied. ob man eine 
Hexe ins Wasser wirft, foltert 
oder einen Deal macht, an dem 
auch die Anwälte Teil haben. ln 
jedem Pali steht das Urteil unab
hängig von der individuellen 

Schuld des Verdächtigen fest. 
leb sammle z. Zt. Daten zu Pro
zessen für AI und die Presse. 

Bernbard Tiedtke 
Berlin-Moabit 

Nachruf auf einen Mitgefaoge
nen. Haus VI. Station 11 

Bei einem Todesfall jagt in 
aller Regel ein Gerücht dem an
deren hinterher, auch wenn es 
sieb. wie im Falle des Mitgefan
genen Josef G. um einen ganz 
natürlichen Todesfall durch 
Herzversagen handelte. 

Daß Gefangene auch während 
ihres Haftauferu.haltes sterben 

können, ist ein Umstand. den 
(zumindest auf unserer Station) 
nur wenige begreifen konnten; 
vielleicht auch 'nicht wollten'. 
Die Verdrlingungsmechanismen 
über den Tod sind in unserer Ge
sellscbaftsstrukrur aUgemein be
stens bekannt. der wirklieb wahr
haftige Schmerz bleibtm aller 
Regel nur für jene .,übrig", die 
den Verstorbenen liebten. ihm 
a lso sehr nahe standen. 

Dennoch. ganz so sang- und 
klanglos möchte ich Josef G. mit 
seinen 'gelebten' 56 Jahren nicht 
"sterben" lassen. schließlich 
begegnete uns dieser selunäch
tige. und wie mir schien zurück
haltende, fast unscheinbare 
Mann allen irgendwann einmal 
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im Gefängnisalltag auf Station 
11, zumindest beim Wasserholen 
am 5-Liter-Boiler oder beun 
Kochen auf der Stationsküche. 
Seine Zurückhaltung gestattet 
mir, kaum Konkretes über die 
Wesensart des gebürtigen Un· 
garn zu schreiben. Meiner Bitte, 
gegenüber einem ehemals gut 
befreundeten Mitgefangenen, mir 
Näheres über ihn zu berichten, 
mochte dieser nicht nachkommen 
... Gleichgültigkeit?, Nachlässig
keit?, Desinteresse?, Antipathie 
gegenüber meiner Person? Übrig 
bleiben allenfalls Vermutungen 
und Spekulationen, auch das 
Nichtwissen über Sorgen und 
Nöte eines anderen. mir relativ 
unbekannten Menscbens, den ich 
doch täglich mindestens einmal 
zu Gesicht bekam, und der ganz 
sicher Pläne hatte; stand er doch 
unmittelbar vor seiner Abschie
bung oder Entlassung. ich weiß 
es schon heute nicht meb.r so ge
nau; es wird wohl an meinem 
Gedächtnis liegen, oder ist diese 
kurzlebige Zeit "dafür~ verant
wortlieb zu machen, daß uns der 
Tod eines Menschen kaum noch 
berühn, uns in aller Regel die 
Mitmenschlichkeil verlorenge
gangen ist. In meiner eigenen 
Unsicherheit flüchtete ich zu 
einem ewig weisen 'Berater' , 
KW11'ucholsky. der mir ,.ver
riet" : "Mit dem Tode ist alles 
aus Auch der Tod?~ 

Klaus Hafemann 
Berlin-Tegel 
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Für eineinhalb Mark den Strafvollzug verbessert nalisten erzählt hane: .. Wir arbet- (Berliner Mc 
u:n ganz mtensi• daran." Daß die 
Richtlinien immer noch nicht fertig 
sind. begründete sie mit Differen
zen L"ischen Staatsanwaltschaft 
und Justiz\el'\altunl! Ober die 
Drogenart und -menge_ 

Gef 
voll 

• Justizsenatorin: Erste-Hilfe-Kästen für Knackis /Nein zu Spritzenautomaten nie. 
Die ~.100 Gefangenen der Ber- kel. di~ nonnal~rwea:se •on Arbei

liner Haftmtalten sollen in ihren rern zum Verstauen der Früh· 
ZelleneineHaus.:~pothekebekom- StOcksbrote \CI'\cndet \\1rd. Aus 
men. Das kUndigte Justizsenatorin ihrem AnschauungsstUck zauberte 
Lore Maria Pesehel-Gutzeit (SPD) Peschei-Guueot Tupfer. Kompres· 
gestern an. alssie nach hundert Ta- sen. Pflaster und ein Fläschchen 
gen Amtsleit Bilan1 zog. Die frü- mit einer hlaucn Lösun2. Dieses 
here Hamhur~er J ustiz.<enatorin Desinfektionsmittel sei 'äuch zur 
war im Märx :-J:it'hfolj!erin der zum Desinfizierun~ 'on Spntten tteeig
Karlsruher Bundes• erfassungsge- riet und mindere 1-<1 nchtteer An· 
richt abkommandienen Juna Lim· "er.dung .Ws Hef'.!Hll>· un·d Hl\'
bachgev.ordtn. .-\n.'llet'kungsnslao. erklarre s1e. 

Die Hdusapothd.e ISt eme Den \'On der Atds·Htlfe geforder
weiße Plastiki:'O\ mtl t-lauem Dek- ten Spmztnautomatcn. das wunk 

(Oie Tageszeitung vom 21.7 .19941 

Kein Pardon für Dealer 
• BGH korrigiert Richter Neskovic 

1\arlmibe (dpa) - Im Slteit um 
die aneeme$S<ne Bestrafune •on 
Droge~dealem ISt es zur Koiifron
t:ltion zwischen dem Bundes~<'
richtshof(BGH)unddem Land2~
richt LDbet'l gekommen. Wie e~t 
gestern beh.nnt wurde. hat der 
BGH bertll>am li Juni das l'neil 
emer Grollen Strafkammer des 
Landgerichts gegen Z\•et Dealer 
als .. unvenrerbar mtlde" auf!!eho
ben. Die Kammer unter dem- \"or· 
sillenden Richter Wolfgang :-!es· 
kovic- der m emer früheren Ent 
scheidung für ein .. Recht auf 
Rausch" em2etreten "·ar - haue 
die Dealer -we2en unerlaubten 
Handels mtt insgesamt knapp funf 
Kilo Kokam lU Be"ährunesSlta
fen '1lD P Monaten und zv.·ei Jah
ren \eruneih 

ln etner - ungewOiuilichen -
schnftliche.n Stellunl!llahme kriti
sierte :-lesko,ic den -BGH. Dieser 
habe .eine sorgfaltige Auseinan

.dersellllng mit den im Urteil der 
Kammer aufgeführten Strafzu
messungsgrOndeo unterlassen". 

Der Bundesgerichtshof hane 
seine Entschet~.lun~ im "e~ntli
chon auf Z\Wt GrUnde ~estuw. Er
st..-m hal:>c:- das Lut-«l.er Gericht 
nicht dtc ncuestc Rccht~prtchun~ 
des BGH t.:ruckSI(hti2t. "onach 
auch 1-<i :.cnenm~ttat~n di". De
lilae ctnzcln na.:hru"ct>en >tnd 
und rucht ah .fon~esewe Hand
tun~.. be\•crrcr .. -erd~n durfen. 
Z"enen) >runden dt<" Freiheits
strafen .. m kemcm anQcmessenen 
\'erhahn1~ lUm Grad der persönli
chen Schuld" der Angeklagten. 
An!!estchts emes his lU 1:0 Jahre 
F relheitsstrafe reichenden Straf
rahmens habe da• L~ndeencht dte 
.. untere Grtnze• tn diesem Fall 
.. •·öllig•trkannt" EHttz(sicbda
mit auch ut><r d1c Anhet>un~ der 
Höch>tStraftn durrh das 1~1 m 
Krait getretene Bctaubunpmtncl
Gesetz hm11tg 

Das \'trfahrcn "Urd~ lUr er
neuten \ erhandlune an cme an
dere Stra!Kammcr ·des Landge
nchts Lube~k lUrllckverv.1csen 
IAz:3StR5709.'J 

e~ern deutlich. "ird e> ebenso
~-enig gebtn wie unter 1hren Vor· 
gängerlnnen. Diesset .. aus Slchcr
heitsgrtlnden nicht möslich". 

Wann und wo dn$ kostengUn· 
stig<' E~te·HIIfe-Set (StUckpreis 
inklusive Inhalt rund 15() Mark) 
er.amals an die Gefanecnen ausQe· 
!!eben "ird. set noch mrht ciu
Schicdtn. Auch" ann da; Pilötpro
jckl .. Mcrhadon-\trpt>c:-· an I.' 
bis 30 auset\\ilhlte drot~.enahhJn· 
~ge Gda~g~..-hegtnncn sull. •er· 
mochte dte JustiZ>Cnatcnn ntrht 

genau zu sagen .• Wir hoffen. so 
$Chnell v.ie möglich-. erklime der 
L~ner der Abteilung Straf,ollzug. 
Christopli Flügge: es müßten zuvor 
noch bauliche Veränderungen im 
Knast vorgenommen werden, 

Auch Ober die in Arbeit befind· 
Iichen Richtlinien zum Paragra· 
phen 31 a Betäubung>nltttelge~ctt 
- keine Srrat\erfolgung t><im Be· 
~nz und Konsum gennger Dro~en· 
menl!en- ,·ennochte Pesehei-Gut · 
Zell nurdaS ZU \\iederholen. Wä\ ~I( 
bereu.s End..- ~Iai !tt!!<nOb.!r Jour-

Als Schwerpunkt ihrer Arbeit 
nannte die Justizsenatorin die Be
kämpfung der DDR-Regierungs· 
kriminalität. 35 Groß,•erfahren 
seien von der Staatsanwaltschaft 
prozeßreif bearbeitet. Die Eröff
nun~ der Verfahren scheitere je
doch an der Überlastung der Ge· 
richte. Sie kündigte an, acht his 
zehn zu.<;ätrliche Strafkammern zu 
.chaffen. Ob dazu Richter au; dem 
Bundel<gebtet abkommandum 
\\erden. sei jedoch noch nicht ge
kl~rt. plu 
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!Berliner Zeitung vom 7.7. 1994) 

20 Häftlinge 
randalierten 

ln der Jugendvollzugsanstalt in Plöt· 
zensee haben in der Nacht zum Frei
tag polnische Haftlinge etwa zwei 
Stunden lang randahen. Der Vorfall 
wurde erst gestern bestatlgt. IS bts 
20 polnische Haftlinge h:atten Zel· 
Jenmobiliar zenrummen, sagte Ju
stiz.sprecher frank Thiel. Es sei auch 
zu kleineren Brand.snfrungen ge
kommen. Ursache sei möglicherwei
se, daß e.in Pole, der vorher randallen 
hatte, in eine Artestzelle gespem 
worden sei. Oie Häftlinge mußten 
mit Disziplinarmaßnahmen rech
nen. Thlel bezeichnete die Betreuung 
der polnischen Häftlinge als nicht 
optimal. Es stände nicht srändlg ein 
Dolmetscher zur VerfOgung. dpa 

(Berliner Zeitung vom 1 1. 7.19941 

Mehr Suizide bei 
Abschiebehäftlingen 

Bonn. ddp/ADN 
Häftlinge in Abschle~haft stehen ln 
Deutschland seit der Verschärfung 
des Asylr«hts unter zunehmendem 
Druck. Einer ddp/AON-Umfrage bel 
den zustlndlgen Undermlnlsterlen 
zutolge wurden vom I. JulJ vorigen 
Jahres bis Ende Juni dieses Jahres 
sechs Suizide und 30 SuWdversuche 
registriert. tn den vorausgegangenen 
zwölf Monaten waren es ein vollen
deter und drei versuchte Selbstmor· 
de. Zunehmend weh"en sich Flücht
Unge auch mlt Revolten und Hun· 
gersttelks gegen dle Abschiebung. 

(Berline! Morgenpost vom 6. 

Tegel: Häftling lag 
tot in der Zelle -

Todesursache offm 
!-.üt bereits beginnender Leid 

starre wurde gestern früh J• 
G. (55) in seiner Zelle in der )u 
,-oUzugsanstah Tegel gefunt 
Der Anstaltsarzt stellte um 1 

Uhr den Tod fest. 'ach der Pr· 
l.'ntersuchung ging t>r da\·on 
daß G. Z\\ischen 2 und 3 Uh 
der !\acht gestorben :.ein muS. 
Todesursache ist noch ungek 
jedoch liegen keine Hinweise 
Selbs!mord oder Frrmdvcr~c 
den vor. Der Gefangene war 
Ietzt am Abend ZU\'Or gegen 
Uhr lebend beobachtet worden. 

(Berliner Morge 
Ehegatten-Besuch 

PR ESSESPI EGEL 
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• Karlsruhe - Haftansll 
scheidung des BundesvE 
le .erforderlichen und 
unternehmen·. um verb 
üngen den Besuch ihre 
nem Umfang_" zu ennög 
nal notfalls Oberstundet 

(Die Tageszeitung vom 23.6.1994) 

(Der Ta g• 

Unt 
erhä 

Im Knast zählt Menschenwürde wenig Rechtsanwältinnen bis zu ~1itar· 
btitern von Aids-Hilfen, befragt. 

Als eine Schlußfolgerung for
dern Feest und Wohers. die • .ge· 
seilschaftliehe Komrolle von Haft· 
onen zu verbessern". ln er>ter U· 
nte sollte nach dem Muster des 
Bundes•\thrbeaufiraRten oder des 
Bundesbeauftragten - fllr Daren
schutzangesrrebl,.erden. auch das 
Amt emes .. Vollzugsbeauftragten 
des Bundes'" einzurichten. Men
schenrechtsverletzungen in den 
Knästen könnte auch vorgebeugt 
'"erden, wenn bereits bestehende 
Empfehlungen des Europarates 
umgesetzt würden. Empfohlen 
werden unter anderem die bessere 
Information der Festgenommenen 
durch mehrsprachige Merkblätter. 
bessere Fremdsprachen- und Kul
turkenntnisse beim Vollzugsperso
nal S01o>ie .. Abbau und Entschlu
fung isolierender Maßnahmen". 

Kurt nt 
tersuchur 
Montag • 
hangt. 
Schwervc 
te SICh ei 
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Krankent 
Manneu 
und dur< 
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• In den Gefängnissen sind Erniedrigungen und Mißhandlungen an der 
Tagesordnung /Bremer Juristenlisten eine Fülle von Übergriffen auf 

BuUn (W ) - ln den bundes
deutSChen Kn~ten sind eine·r Bre
mer t.:ntersuchung zufolge Emied· 
rigungen und körperhebe Miß
handlungen von Gefangenen ,.an 
der Tagesordnung". Eine systema
tische Folter sei in den Haftansral
len zwar mcht nachzuweiSen. es 
gebe jedoch eme .. FOlie von Situa
tionen. m denen unmenschliche 
odu erntedngende Behandlung 
stau findet" 

Die Palette der Repressalien. 
die die Brtmer Juristen Johannes 
Feest und Ouisune Wolters im 
Auftrag der internationalen Men
schenredllsorganisarion .• Vereini
gung fUr die VerhUtung der Folter" 
(Genf) aun~ten. retcht von der 
körperlichen Mißhandlung Ober 
menschenunwürdige Unterbrin
gung, Isolierungsmaßnahmen und 
medikamentöse Zwangsbehand
lung bis hin zu entwürdigenden 
Nackt· und Urin):ootrollen. 

Ein Beispiel aus dem Bericht ei
nes HärtUnp in der JV A Mann· 
heim: . Ich wurde vollstandignad:t 

in dte Zelle emgespc:m. Don 
wurde insofern gefolten. daß die 
Fußbodenheizung des Raumes 
deran au(gedreht \\1lrcfe. daß ich 
Brandblasen an den FUßen bekam 
... Nach 18 Stunden wurde ich fast 
ohnmächtig mit vor Durst aufge
plallten Lippen herausgeholt." 

Der Gefangene war in emen so
genannten .. besonders gestcherten 

50nders gesicherten Haftrllumen 
ohne gefährdende Gegenstände'. 
Dieser Raum ist völlig abgelegen. 
in einem Kellenrakt. tor Mngefan
genen völlig unzugänglich, wird 
von wenigen ausgewählten Beam· 
ten versorgt, Glasfront zur Seob· 
achtung. Gefangene werden don 
in der Regel nackt. bzw. mit Pa· 
p1erunterhose emgeschlossen." 

Außerdem wU.rde den 

"Im ,Aquarium' wer
den Gefangene nackt 
oder in Papierunter
hose eingesperrt" 

Gefangenen Jeglicher 
Kontakt versagt, auch 
zum Am. Pfarrer oder 
f's)chologen. Damit 
seien sie .. auf Wohl
woDen b'tw. Korrekt· 
heit der Beamten an
gewiesen." 

Haftraum" eingespem worden. 
eine Zelle, in der es der Studie zu
folge besonders häufig zu Ober· 
griffen kommt. Über solche Zellen 
in der bayerischen Vollzugsanstall 
Kaisheim berichtete die Strafvoll
zugsbeaufuagte der ba)·erischen 
Grünen. K&the !.Jeder: .,Das 
~-\quarium· ist einer von drei ,be· 

Bestätigt werden nach dem Be
richt auch .. ausländerf~indliche 
und rechtsextremistische Über· 
griffe" in einzelnen JV As. Ein aus· 
ländischer Gefangener soltrieb aus 
der N A Baurzen: .. Die Zusam· 
menlegung von Gefangenen bei 
Neuzugängen wird so vorgenom· 
men. daß Auseinandersetzungen 

•orprogrammien sind. So \\1lrde 
ein Ausländer zu einem Gefange
nen gelegt. der zu einer lebenslan
gen Freiheitsstrafe \trurteilt 
wurde und zudem noch der rech
ten Szene zuzuordnen ist." 

Die Studie beruft sich darDber 
hinaus auf die Bundesarbeitsge· 
meinschaft für StraUälligenhilfe. 
die im August letzten Jahres dte 
Zustände in den Untersuchungs
haftanstalten der Bundesrepublik 
generell als .. menschenunwtlrdig 
und rechts\\idrig" bezeichnete. So 
wOrden in acht Quadratmeter gro
ßen ZeUen statt einem l"ei Gcfan· 
gene eingespem, in einigen Haft
anstalten WOrden wegen der Über
belegung sogar Matratzenlager in 
Freizellräumen eingerichtet. 
.. Eine menschenwürdige Unter· 
bringung", resümierte die Bundes· 
arbeitsgemeinsohaft ... ist daher in 
vielen Haftanstalten nicht mehr 
gewährleistet. • 

Für die gerade veröffentlichte 
Studie wurden 130 mn dem Straf
vollzug befaßte Experten. \'On 

Das Bayerische Justizministe
num mochte sich an der Studie 
mcht beteiligen. Im Rahmen der 
Untersuchung war ein Fragebogen 
auch an die bayerischen Justizbe· 
hörden ver>chickt worden. In e1· 
nem Rundsehreiben ordnete dar
aufhin Ministerialrat Gerhart an. 
.. dafllr Sorge zu tragen. daß der 
Fragebogen. falls er Bediensteren 
threr Anstalt zugegangen ist. nicht 
beant,.onet wird'". 

Wolfgang Gast 
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(Oie Welt vom 15.7.1994) 

•npos t vom 23.7. 1994 ) 

.gnisse zu 
tntlastung 
vor 1996 

Senatorin setzt auf Methadon-Programm 
Beispiel Hamburg: 40 Prozent der Süchtigen arbeiten wieder 

lerliner Gefängnis· 
rbelegt. Mitte Juni 
1r justizvollzugsan· 
i3 und in der Ju· 
talt 13 Gefangene 
,ebracht als eigent· 
, wie Justizsenato
ria Pesehel-Gutzeit 
.te. Mit einer Entla· 
lanach nicht vor 
•ebnen, wenn die 
Pankow und Lich
ggestellt sind. BM 

ks - Harte Drogen wie Kokain 
oder Heroin sind in Deutschland 
verboten. Daran haben auch die 
neuen Paragraphen im Betäu
bungsmittelgesetz nichts geä.n· 
dert, auch wenn dies in der or. 
fentlichkeit bislang immer ver
kehrt dargestellt worden ist. 
.Selbst wenn wir wollten, könn
ten wir das nicht ändern, weil 
wir in der Europäischen Union 
durch vielfaltige Abkommen 
darangebunden sind," sagte Ju
stizsenatorin Lore Maria Pe· 
schel-Gutzeit gestern bei einer 
Anhörung der SPD-Fraktion im 
Abgeordnetenhaus zum Thema 
Drogen. 

Die Senatorin setzt deshalb 
auf das in Harnburg bewahrte 
Substitutionsprogramm, bei 
dem Langzeit-Abhängigen Me
thadon oder Kodein verabreicht 
werden. Dietmar Raben, Leiter 
des Hamburger Strafvollzuges 
und einer der Erfinder der Me
thadon-Therapie, nannte denn 
auch beeindruckende Zahlen: 
.. Wir haben derzeit 1400 Perso
nen im Methadonprogramm und 
weitere 600 erhalten Kodein. Es 
sind ausnahmslos Menschen. 
die eine Drogenkarriere von 15, 
20 und mehr Jahren hinter sich 
haben." Die Ex-Junkies müssen 
sich ihre Ration des Ersatzmit-

telstaglieh persönlich bei einem 
Arzt abholen und einmal in der 
Woche eine psychologische Be
treuung aufsuchen. ,.Das Ergeb
nis: Bereits nach einem halben 
Jahr geht es den Patienten ge
sundheitllch besser, die Ent
zugserscheinungen sind ver
schwunden. der Streß. hervorge· 
rufen durch die tägliche (meist 
kriminelle) Geldbeschaffung 
fallt weg, und die Probanden ge
wohnen sich wieder an ein nor· 
males Leben. 40 Prozent ,·on ih
nen sind bere1ts wieder m Arbeit 
oder haben einen Ausbildungs
platz." Der Experte warnte all e:r· 
dings davor. bei der Substitu-

tion auf kurzfristige Erfolge zu 
setzen. 

· Nach den Wanen von Jugend· 
senaior Thomas Kruger gibt 
Berl in 1n diesem Jahr 4,1 Mil!Jo. 
nen Mark fur die Drogenpräven
tiOn aus, emen großen Teil da
von im Ostteil , wo derzeit Desi
gner-Drogen .. erschreckend" auf 
dem Vormarsch seien. Ein be
sonderes Problemgebiet sei der 
Bezirk Prenzlauer Berg. Für 
Drogenabhängige stehen in Ber
lin 790 Therapieplatze zur Verfu. 
gung, davon 500 stationär. Der 
Aufbau ambulanter Therapie
platze bleibe vordringliche Auf
gabe 

994) 
(Frankfurter Rundschau vom 14.7 .1994) Weiterer Bericht zum Thema Strafvollzug 

DerWohngruppen-Vollzug tut auch den Justizbediensteten gut 
Motivations-Schub bei denen, die ihrer täglichen Arbeit hinter Gerangnismauern nachgehen 

Der Wobngruppen-Vollzug, diese Vari- ben die entschieden, die am weitesten von 
ante zum herkömmlichen Strafvollzug, den Gefangenen entfernt sind.· Mitarbei· 
hat zwei Ziele: Es ist der Versuch, die Ver· ter, so die Idee, sind nicht bloße Befehls· 
kümmerung der Gefangenen als soziale empfllnger, sondern "Akteure": Das be· 
Wesen zu verhindern. Und es bedeutet ginnt bei der Frage, wann eine Gefangene 
nach der Erfahrung von Norbert Müller eingeschlossen wird, und endet bei Fra
auch einen .ungeheuren Motivations- gender Vollzugslockerung. 

sichtsbea.mte. Und erhofft sich, wenn vtele 
Meinungen zusammengetragen werden. 
.optim1erte Entscheidungen•. Die gesetz
lieb bestimmte Gesamtverantwortung 
eines Anstaltsleiters bleibt unangetastet. 
Gleichwohl sollen Kreati,;tat, Lebens
und Berufserfahrung der Mitarbeiter ge· 
nutzt, die Eigenverantwortlichkeit in a!J. 
täglichen Fragen des Vollzugs gestärkt 
werden. Die Distanz ist nicht aufgehoben. 
Aber im Idealfall wird der Mitarbeiter zur 
,.Bezugsperson" des Gefangenen. Kein 
spionierender Kundschafter, sondern 
einer. der .die Personliehkeil des Gefan· 

genen wahrnimmt'. Was voraussetzt, daß 
ein Team fest einer Gruppe von Gefange
nen :<ugeordDet ist, und nicht nach den 
Launen des Dienstplans wandert. 

Indikator fiir die berufliche Zufrieden· 
heit seiner Mitarbeiter scheint Müller der 
reduzierte Krankenstand. Früher melde· 
t~n s.ich von 120 Bediensteten zwischen 
20 und 30 Mitarbeiter arbeitsunfahig, 
beute sind es durchschnittlich zehn. Auch 
das Engagement ist größer geworden. Als 
fur eine Fortbildung die Mittel knapp 
wurden. zahlten die Mharbeiter einen 
Teil der Kosten aus eigener Tasche. sar 

schub" für die Justizbediensteten. Der Eine veränderte Personalfilhrung setzt 
Leiter der Frauenjustizvollzugsanstalt auf Teamarbeit und Kollegialität. Ein An· 
spricht von der .Einbindung des Perso- staltsleiter profitiere in seiner Entschei· 
nals in das Vollzugsgeschehen". dungsfindung von den subtilen Beobach-

Die Malaise der bisherigen streng hier· tungen, den Detailkenntnissen derer, die 
arebischen Arbeitsorganisation bezeich- täglich Kontakt haben mit den Gefange
net Müller so: . rm Grunde", sagt er, ~ha· nen: Sozialarbeiter, Psychologen, Auf· 

1st vom 30.7.1994) 
Untersuchungshaft 

(Der Tagess piegel vom 22.7.1994) 
(Die Tageszeitung vom 4.8.1994) 

n müssen nach einer Ent· 
;sungsgerichtes künftig aJ. 
nutbaren Anstrengungen 
1teten Untersuchungshäft· 
~hegatten .in angemesse
en. Dafür muß das Perso
isten. (Az.: 2 BvR 806/94) 
piegel vom 20.7 .1 994) 

mchuogshäftling 
te sich in Moabit 

Erneut Selbsttötung eines 
U ntersuchungsgefangeoen 

Erneut hat sich tn der Untersuchungs
haftanstalt Moabit em Häflling getötet. 
Nach Auskunft von Justizsprecher Frank 
Thiel hat sich der 34jäbrige Mann mit e1· 
nem Schnürsenkel am Fenstergmer er· 
hängL Der Mann war gestern früh gegen 6 
Uhr 20 gefunden worden . 

Gegen den drogenabhangigen Mann 
war Haltbefehl wegen Diebstahls in be· 
sonders schwerem Fall erlassen worden. Er 
befand sich seit dem 18. Juni m Untersu· 
chungshafL Es hätten keine Hh,1weise auf 
e ine mögliche Selbsttotungsabsicht vorge· 
legen. teilte Thiel mit Einen Abschieds· 
brief habe der Haftling nicht hinterlassen, 
hieß es weiter. 

Hungern für bessere 
Haftbedingungen 

;einer Einlie!erung in die Un
altanslalt Moabit bat sich am 
1d ein 18jabriger Mann er· 
izangestellte fanden den 
zten gegen 20 Uhr 35. Er hat· 
Gürtel um den Hals gescblu
Bettgestell festgebunden. Im 
wurde festgestellt, daß der 
Halswirbel gebrochen hatte 

ten Sauerstoffmangel bereits 
1eschädigt war. teilte Justiz· 
nk Thiel mit. Gestern früh 
Jen Diebstahls· und Hehlerei
lhahierte Man n im Kranken· 

Tsp 

sspiegel vom 8 .8 .1 994) 

taustalt Tegel: 
este nehmen ab 
aklion in der Haftanstalt Te· 
tre Haftbedingungen ist von 
assen abgebrochen worden. 
von ursprünglich 160 Getan· 

mähten die Anstaltskost, sag· 
>Sekretär Detlef Borrmann am 
Stimmung sei insgesamt ru

>annt. Am Dienstag hatten zu· 
rsonen das Essen nicht ange· 
~eh Angaben des Bündnis 
geordneten fsmail Kosan for· 
angenen unter anderem eine 
der Freistunden. eine bessere 
der Zellen und Kühlschränke. 
klärte, den Gefangenen seien 
-!itzewelle bereits Erleichte· 
.hrt worden, um die Belastun· 
m. Vier Gefangene wurden in 
1oabit verlegt, da sie den Pro· 
haben sollen. dpa 

Erst am Montag abend hatte sich, wie 
berichtet, ein ISjähriger Mann in der Un · 
tersuchungshaftanstalt in Moabit getötet. 

(Süddeutsche Zeitung vom 21 .7 . 1994) 

Nur wenige Häftlinge 
mißbrauchen Ausgang 
München (mkr)- Häftlinge. die während 
ihrer Inhaftierung Urlaub oder Ausgang 
erhalten. mißbrauchen diese Lockerung 
des Strafvollzugs nur äußerst selten. Das 
geht aus einer Statistik hervor. die Justiz· 
minister Hermann leeb m München vor· 
le1,>ie: Danach kehnen 1993 jeweils weni
ger als ein Prozent der Gefangenen nicht 
oder verspätet von Urlaub oder Ausgang 
in die Haftanstalten zurück. Auch bei den 
Freigängern. Häftlingen. die außerhalb 
der Anstalt arbeiten. liegt die Quote nur 
geringfügig höher. Leeb sagte, diese Zah· 
Jen seien ein deutlicher Beleg dafür, daß 
die Leiter der Haftanstalten ihre .Em· 
scheidungen über Lockerungsrnaßnah· 
men sorgfällig und verantwortungsbe
wußt treffen• . 1993 wurde in knapp 26 000 
Fällen Urlaub und in etwa 15 000 Fiillen 
Ausgang gewährt, knapp 2500 Häftlinge 
arbeiteten als Freigänger. Diese gesetzlich 
vorgeschriebenen Lockerungen trügen er
folgreich dazu bei. die Gefangenen wieder 
an ein leben in der Freiheit zu gewöhnen . 
ßei Anträgen werde zwischen den Inter
essen der Gefangenen und dem Schut2 
der Bürger abgewogen . 

• Protestaktionen gegen Hitze im T egeler Knast weiten sich 
zu Hungerstreik aus I 60 bis 80 Insassen verweigern Nahrung 

Im Langstrafer-Hau> 111 101 

~lännerknaSI Te~el brodeh e>. Am 
Momae hatoen ni'nd ach11i2 Gefan· 
gene die Ar~it 'l!'r.,eii~n. ~e1t 
Diens1a2 b<finden sich zahlreiche 
Insassen im Hungerstreik. Auslo
ser fur die Prosie5taktionen war 
die unlumuthare Hitze in den Zel
lemrakten. Tatsächlich gehl es 
aber um mehr Die Gefänecncn 
fordem eme Gkichbehandlung 
mll den lnsa>.<en der N~uhauhliu· 
5\!r V und VI. di~ we~mhch ~roß· 
züeütere Frei~tunden· und Z~llen
aufsehlußzeilen hatoen . .. W1r >ind 
rotal l:>edient ... e rklärte einer d<r 
Hung.e~tr~ikendcn g~$tem g~gen· 
llber der raz. Die Stimmun.: im 
Haus 111 '~' jedoch sehr r~hig. 
.. Wir "0ikn kdne Eskalation und 
keine Gewall ... Aller dk lnsa::>en 
seien wild ents.:hlossen durch7U· 
hallen. einil!e hätten ll<:rdts mu ct· 
oem Durststreik 2edroht. 

Den Gefangenen zufolge b<td· 
Iigen sich an dem Hung.erstrdk 
sechzig bis achtzi2 lnsa.<sen. Der 
Tegeler Anstaltsl~iter Klaus lan· 
ge-U:hngut sprach dagegen von 
\ icr1j2. außc!rdt:>m ~~h:n acht Män· 
ner gC:nern erneul nicht zur A rb<it 
!(cgangen. l<ln)!c·Lehngut ll<:stä· 
tigtc. tlall die PMestakti<>nen bi>· 

lanc ~~hr ruh11! 't?rlaufen $t*ten. 
zeilite ;i,·h toer" Jen f<lrderun~en 
na,:h einer Gle!chl:>ehJndlun~ ·I<· 
do..·h lU k,•,nerk l Zu!le"'JnJn;>..«!n 
\wre it Die durch die Huze ent· 
stand<nen Pn>l>leme hatoe Jie An· 
;~alt .. ~rledi~t--. mdem Jie I ns.1~~cn 
nun kahen Tee l:>ek:\men und die 
Zd kn in Jen Hausem I. II. und 111 
:<t'nnta\!:' zus:~1Zh..:h fur Qtl ~tinutc.:·n 
7Um L~ll<'" ~eöttnc1 "tlrden .. -\ lle 
"C:lh.~r~n Ft~rJerun~t.·n :-t.'l<.'n tt.' • 

J ,x·h .. erpre:'$<"0~,-h.. . Denn 
.. Bumstdien und Einzdiem$,·hge
n,•hnueungen" hauen mch1~ mn 
Jer Hiiz<" iu tun. 

L'm Jen L'nmut der Gelan2c· 
nen LU '~rsh.•ht.•n. ~Jnrf .. ~ C'IOt.•r 
Rü1·kbknde. 1'l<l3 t>e-.:hl<>t; Ji,· 
Rc\!i<.~runl!Sk\lJiitu'll t'IO n('Uc'~ 

K,,;lzcpt ·tur den T,·~ekr Knast. 
D1e rund 1.21XI Insassen 1\crJen 
senher m 7\\ei Bereiche unterteilt: 
dict ~'~~n;:mmc.:•n Dhlat·nkonsu
menten." urden m die :11t'en H~user 
1.11. und 111 \Crirarhtct. d1e ang<l>· 
Iichen Nkht-Dr<).tenknnsumemcn 
m dk Neubaute~ \ ' unJ \'1 . Die 
Differenzieruna wurde dannt J>c. 
uründet. Dr<l~enhandd und Gc
~haitcmachc~d würJ,·n so einge· 
dämmt. ln,kr Praxissind at>cr wei· 
1erhin in alkn HäUS<:m 0!<1)!<"0 w 

rinJ~n - ,..a~r \\erden ,.,,n Jen ln· 
sa;>en Jt>~elehnt \ ''" Jen rund 
$50 Gef:ln-~enen 1n Jen Hau~m I. 
II und 111 ~nd nJch Schatzun~ ' ''" 
, .,,Jizue>kller Gumer Sch;nidl· 
Ftch rund d1e Hälfte :\icht·Dre>· 
2~nk(.'n~umenten. Dt~ L · nten~i· 
iun2 Mch .. 2ut .. und .. M:<e" sieht 
''' äus. daß· d1c .. Gmen .. in den 
Hausern ,. und \'1 mehr FreislUn· 
den und l.m~er,· Zdlen.mt!:.:hlut~ 
teitrn hal'<'~. 1m $,,mm~r k<>nnen 
~le l.B. ""'~hcnr~l~~ '")" l - .3l) i)i$ 

~tl l'hr unJ .tm \\\x:hen,·nde '''" 
~~-~0 i-is lt>.cll l'hr aui den H<'i. 
l "nd :m Jen \\\:>chenenden durfen 
i-lt-. st~.~h [\i~ ~~ l ,hr fr~i m th re-n 
H:lu>crn t>e"e2en. " ährend die 
.. B<>sen"l:>ereit;seill~:>._;tl l'hr hm· 
tcr s,·hJ,,ll und Rie~el s.:hmr>ren . 

Bündnis ll\1 Die Griin,•n droh
ten gestern. eine Sondersilzun)! d!!:< 
Rechrsaus...:husses zu t>t>antraeen. 
"enn die Forderun~en der Gefan· 
\!enen mcht schnelism1i:lelich um· 
C.~scllt ''On.kn. Oenu:.~stcnü~r 
; ersuchte der Gesa~ti~ssen· 
sprecher Michad Rücken den 
Streik als Einzelaktion von .. zwei 
bis Jreo ' ert>lendeten Anarch<>S .. 
zu denunzieren. die dami1 nur ihre 
eiecnen lnlere>sen durchsetzen 
wÖllten. Plutonia Plarn 
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GIV 
Justizvollzugsanstalt Tegel 

9.6.1994 

Herrn 
Jürgen Hoffmann 

Sehr geehrter Herr Hoffmann, 

auf Ihre an die Seoatsverwalrung für Justiz 
gerichtete Eingabe vom 13.5.1994, die Sie 
uns in Durchschrift zur Kenntnis gegeben 
haben, teilen wir Ihnen nach eingehender 
Prüfung des Sachverhalts folgendes mit: 

Pür die von Ihnen aufgestellte Behauprung, 
wonach sich die Qualität des Essens in den 
letzten drei Monaten dermaßen verschlechtert 
hat, daß man es teilweise schon als "unge
nießbar" bezeichnen könnte und auch in den 
ausgegebenen Mengen nicht mehr als ange
messen zu bezeichnen ist, haben wir in dieser 
Porm keine Bestätigung fmden können. 

Entgegen Ihrer Bebauprung trifft es vielmehr 
zu, daß sich die Mahlzeiten weder in Qualität 
noch Quantität verändert haben und noch 
immer nach den Bestimmungen der Verpfle
gungsordnung für die Vollzugsanstalten Ber
lins zubereitet werden. Dies wird insbeson
dere auch dadurch bewiesen, äaß es - bis auf 
lhre vorbezeichnete Eingabe - seit mehr als 

TEGEL INTERN 

einem Jahr keine derartigen Beanstandungen 
mehr gegeben hat. 

Insoweit können wir Ihnen zur Information 
und Beruhigung auch versichern, daß die Zu
bereitung der Verpflegung - neben der zuvor 
zitierten Verpflegungsordnung - nach wie 
vor auch nach wissenschaftlieben Erkenntnis
sen und nach den Empfehlungen der Deut
schen Gesellschaft für Ernährung (DGE) ge
regelt ist. Sie entspricht in jeder Hinsicht den 
Anforderungen an eine Dauerernährung im 
Rahmen der Gemeinschaftsverpflegung und 
gewährleistet, daß weder eine Über- noch 
eine Unterversorgung eintreten kann. Die 
tägliche Verpflegung wird darüber binaus 
durch Nährwertberechnungen überwacht und 
damit auch die Einbalrung der Vorschriften 
sichergestellt. 

In diesem Zusammenhang weisen wir ergän
z.end darauf bin, daß bei der im Jahr 1992 er
folgten Neufassung der Verpflegungsordnung 
z. B. auch Herr Professor Ronka vom Bun
desgesundheitsamt mitgewirkt hat und auch 
insoweit von einer Verbesserung der Kost
formarten durch inhaltliche Anpassung an 
neueste emährungswissenscbaftliche Erkennt
nisse auszugehen ist. Im übrigen unterliegen 
die unter ärztlicher Beteiligung aufgestellten 
Speisepläne einem elfwöchigen sogenannten 
Wecbselrhythmus. damit eine zu häufige 
Wiederholung der Speisenfolge möglichst 
vermieden wird. 

Daß die Zubereirung großer Mengen von 
Warmverpflegung in einer Großküche eine 
Vielzahl von Problemen aufwirft, ist hinläng-

'der lichtblick' -Juli/August 1994 

lieb bekannt. Nicht nur die Zubereirung, viel
mehr auch Aufbewahrung, Warmbalru.ng, 
Transport, Transportbebälter, der Zeitraum 
von Einfüllung bis zur Ausgabe, ggf. erfor
derliche Standzeiten und in einer Vollzugsan
stalt nicht immer von vornherein einlcalkulier
baren Situationen, bedingen zwangsläufig 
Qualitätsverluste zwischen Herstellung und 
Ausgabe. Dies allerdings in Zusammenhang 
mit .. Ungenießbarkeit" zu bringen, entbehrt 
jeder Grundlage. 

Für die von Ihnen darüber hinaus aufgestellte 
Behauprung, wonach am 12.5.1994 insge
samt 22 Inhaftierte der Teilanstalt V über
haupt kein Mittagessen erbalten haben, haben 
wir ebenfalls keine Bestätigung finden kön
nen. Richtig ist vielmehr, daß die Ausgabe 
des an diesem Tag zubereiteten Puteofrikas
sees, insbesondere in Ihrer Teilanstalt zu 
großzügig gehandhabt wurde und die Portio
nen bzw. der sogenannte "Nachschlag" nicht 
mehr ausgereicht hat. Nach hiesigen Erkennt
nissen ist davon auszugehen, daß die für je
den Gefangenen vorgesehene Menge von \<4 l 
Ragout bei weitem überschritten und das 
Essen mit Schöpfkellen, die ein größeres Fas
sungsvermögen haben, ausgegeben wurde. 

Ergänzend weisen wir in diesem Zusammen
hang darauf bin, daß sich eine derartige 
Mahlzeit aus dem bereits erwähnten \<4 I Ra
gout (Gulasch, Frikassee etc.) und den weite
ren Bestandteilen wie Reis. Kartoffeln, Ge
müse etc. zusammensetzt. Im vorliegenden 
Fall bat die Küche jedoch insgesamt 650 I 
Ragout zubereitet, so daß die am 12.5.1994 
vorhandene Menge rein rechnerisch für 2600 
Gefangene bei einem derzeitigen Bestand von 
ca. 1500 Gefangenen ausgereicht hätte. In 
der Konsequenz bedeutet dies. daß bei einer 
korrekteren Essensausgabe die Ponionen ab
~olut ausgereicht hätten, zumal bei derartigen 
Mahlzeiten jede Teilanstalt ohnehin mehr als 
den benötigten Bedarf bekommt. 

Gleichwohl haben die Bediensteten der Küche 
über ihre eigentlichen Aufgaben binaus den
noch zusätzlich - nicht als Ersatz - zwei Eier 
angeboten. die von seiten der Gefangenen -
aus welchen Gründen auch immer - nicht an
genommen worden sind. 

Wir haben den Vorfall zum Anlaß genommen 
und die Problematik bei der Essensausgabe 
im Rahmen von Dienstbesprechungen erör
tert. Als Ergebnis dieser Besprechungen ist 
festgehalten worden, daß künftige Ausgaben 
nur noch in Gegenwart eines Bediensteten 
vorzunehmen sind. 

Erlauben Sie uns abschließend den Hinweis, 
daß die Köche in der Großküche der NA 
Tegel alle ihnen möglichen Anstrengungen 
unternehmen, um eine abwechslungsreiche 
und schmackhafte Beköstigung im Rahmen 
der Verpflegungsordnung sicherzustellen. 

Wir haben eine Durchschrift dieses Beschei
des an dje Senatsverwalrung für Justiz weiter
gereicht und sehen Ihre Eingabe somit als er
ledigt an. 

Hochachrungsvoll 

im Auftrag 
Mewes 
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Amnesty International 

8.7.1994 

Herrn 
Jürgen Hoffmann 

Sehr geehner Herr Hoffmann, 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 9. Mai. 
das vom Berliner Al-Büro an uns weitergelei
tet v.'Urde. Pür die verspätete Antwon bitte 
ich um Verzeihung. 

Nach sorgfältiger Überprüfung der Einzelhei
ten müssen wir Ihnen leider mitteilen. daß 
wir nicht in der Lage sind, bei Ihrem Fall zu 
imervenieren, da er nicht in den Zuständig
keitshereich von Amnesty International fallt. 
Im Rahmen ihrer Satzung arbeitet Amnesty 
International: 

- für die Freilassung gewaltloser politischer 
Gefangener. d. h. von Männern und Prauen. 
die wegen ihrer politischen, religiösen oder 
anderen Überzeugungen. aufgrund ihrer 
Hautfarbe, ethnischen Herkunft, Sprache 
oder ihres Geschlechts inhaftiert sind und Ge
walt weder angewandt noch befürwonet 
haben. 

- für faire und zügige Gerichtsverfahren für 
alle politischen Gefangenen. 

- gegen die Todesstrafe. Folter und andere 
grausame. unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung von Gefangenen. 

-gegen das ,. Verschwindenlassen" von Men
schen und extralegale Hinrichtungen. 

Amnescy International ist weder eine Organi
sation. die sich mit der Reform des Straf
rechts und Strafvollzugs auseinandersetzt, 
noch will sie den Bemühungen anderer Or
gane, die sich mit der Aufsicht über Haftan
stalten spezifischer befassen, nacheifern. Wir 
sind leider nicht in der Lage. bei Fragen der 
Haftbedingungen einzuschreiten, und wir tre
ten nur in den Fällen ein. wo wir der Auffas
sung sind. daß eine bestimmte Vorgehens
weise von den Behörden vorsätzlich einge
setzt wird, um Gefangenen geistig-seelischen 
oder körperlichen Schaden zuzufügen. 

Wir bedauern sehr, Ihnen eine negative Ant
wort schreiben zu müssen und hoffen. Sie 
verstehen. daß die Organisation nur wirksam 
bleiben kann, wenn sie sieb an ihre Satzung 
hält. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ann Wolfe 
Europe Region 

Abgeordnetenhaus von Berlin 
Der Vorsitzende des 
Petitionsausschusses 

Gesamtinsassenvenrerung 
der NA Tegel 

8.7.1994 

TEGELINTERN 

Sehr geehrter Herr Hoffmann, 

die Mitglieder des Peütionsausschusses des 
Abgeordnetenhauses von Berlin haben llire 
Eingabe vom 13. Mai 1994 beraten. Sie 
haben in Ihrer Eigenschaft als Sprecher der 
Insassenvertretung der Teilanstalt V eine 
gleichlautende Eingabe an die Anstaltsleitung 
gerichtet. 

Der für den Bereich der KücbeNerpflegung 
zuständige Leiter der Wirtschaftsverwaltung 
hat Ihr Schreiben mit Bescheid vom 9. Juni 
1994 beantwortet. In diesem Bescheid wird 
Ihnen die Sachlage ausführlich erläutert. Die 
don gemachten Ausführungen lassen keine 
Rechts- oder Ermessensfehler erkennen. 

Auf den von Ihnen geschilderten Vorfall vom 
12. Mai 1994 wird ebenfalls eingegangen. 
Für die Zukunft sind von seiten der JV A 
Tegel Maßnahmen ergriffen worden, die eine 
Wiederholung eines solchen Vorkommens 
ausschließen. Der Ausschuß sieht keine Ver
anlassung, das Verhalten der NA Tegel zu 
beanstanden. Mit diesen Hinweisen haben 
wir Ihre Eingabe für erledigt erlclän. 

Mit freundlichen Grüßen 

Manfred Bode 
Stellv. Vorsitzender 

TlP NR . .357 ZUI'\TIIlf1A 
>>ESSeN tN TEG~I.-« 

Senatsverwaltung für Justiz 

Gesamtinsassenvertretung der 
Justizvollzugsanstalt Tegel 

Sehr geehrter Herr Rücker! 

28.7.1994 

Auf llire Anfrage vom !I. Juli 1994 können 
wir Ihnen mitteilen, daß wir hoffen, die Vor
bereitungen für die Ausgabe der ,.Hausapo
theke" für Gefangene noch in diesem Monat 
abschließen zu können. 

23 

Dabei soll die ,.Hausapotheke" in der Justiz
vollzugsanstalt Tegel an alle Neuzugänge ab
gegeben werden, da die Anwendung sich 
nicht auf drogenabhängige Gefangene be
schränkt, sondern auch für die Desinfektion 
z. B. bei kleineren Verletzungen, Insektensti
chen und Nasenbluten gedacht ist. 

Das sicherlich wichtigste Anwendungsgebiet 
ist aber die Begrenzung des lnfektionsrisikos 
bei intravenösem Drogengebraucb, der da
durch allerdings keineswegs akzeptiert oder 
geduldet werden soll. Die "Hausapotheke" 
enthält: 

- Wundpflaster 

- Wundkompressen 

- Zellstofftupfer 

- ein Desinfektionsmittel 

und ein Merkblatt zur Anwendung. 

Die Abgabe der ,.Hausapotheke" soll so 
durchgeführt werden, daß die erforderliche 
Anonymität gewahrt bleibt. Eine Kostenbetei
ligung der Gefangenen ist nicht vorgesehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 
Krämer 

Streik 

Nachdem man im Haus m den ehemaligen 
J.V.er Wolfgang Rybinski durch einen Miß
trauensantrag. ohne sich diesem offen zu be
kennen. aus dem politischen Leben des Hau
ses verdrängte, sich selbst in die Höhe 
h.ievte. ging es bergab. 

Diejenigen, welche nach Demokratie riefen, 
gaben der Demokratie eine Abfuhr. Diejeni
gen, die nach dem 6.6.94 den Ton im Haus 
10 angaben, brachten auf undemokratische 
Weise das Schiff zum sinken. Bei einem Ge
spräch zwischen der GJV und den neuen 
l.V.ern der TA ITI, welches ein erhebliches 
Informations· und WissensdefiZit der I.V.er 
der TA IlJ zutage förderte, endete ergebnis
los. Leider priesen zwei von ihnen die For
mel der Anarchie. Ob alle lnsassen der TA 
Jll die Herrschaft von Gewalt und Gesetz
losigkeit anstreben, bleibt weiterbin stark zu 
bezweifeln. Für die meisten von uns ist es be
reits nicht einfach, sieb der Autorität des 
Staates. des staatlichen Zwanges unterzu
ordnen. 

Bevor man eine solche gravierende Sache 
wie ,.Streik" ins Leben ruft, sollte man sich 
zuvor einen Überblick der Gesamtlage ver
schaffen, insbesondere sich der Zustimmung 
der Mehrheit zu versichern. insbesondere den 
Kernpunkt des Anliegens von Beginn an 
offenlegen. 

Was über Monate hin parteipolitisch disku
tien wurde und anschließend beschlossen 
wurde. ist nicht innerhalb weniger Tage um
zustürzen. Es ist auch nicht fair von denen. 
die eine Zuspitzung der Lage vorbereiteten, 
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die Hitzewelle als Autbänger zu benutzen. 
um radikale Änderungen der Haftsituation zu 
erzwingen. Durch das Verteilen von Tee und 
der Aufstellung von Kühlschränken wird die 
Lage an sich nicht geändert. 

Es ist auch nicht fair, um Erfolge vorgaukeln 
zu können. der .,taz" ein unrealistisches Bild 
der Lage zu übermitteln. Nicht nur gegen
über den Mitmenschen im eigenen Hause, 
soudem auch gegenüber den Leuten in den 
anderen Häusern. Die pauschale Unterschei
dung zwischen .,guten" und .,bösen" Gefan
genen aufgrund des Besitzstandes ist veram
wortungslos. Nicht jeder in den neuen Häu
sern ist auf eigenes Bestreben in die liberali
sierte Haftsituation gekommen. Vom einzel
nen wird auch dort einiges abverlangt. Es 
wird von keiner Seite bestritten, daß die Lage 
in den alten Häusern verändert werden muß. 
Doch das war auch schon vor der Hitzewelle 
bekannt. 

Ziemlich blauäugig ist es zu glauben. durch 
die Veröffentlichung in der "taz" ernsthafte 
Hilfe zu erwarten. Prau Plutonia Plarre bezog 
von Anbeginn ihrer Berichterstattung keine 
klare Position. Das blanke Hinaustragen von 
Infos wird nie Unterstützung leisten können. 
Es gab weder ein Angebot als Vermittler. 
noch zeigte sie Lösungswege auf. Daß die 
SPD nicht mehr von der CDU zu unterschei
den ist, das ist einer Interpretation der ,.taz". 
Hilfreicher wäre es gewesen, hätten die Re
dakteure der ,.taz" ihre Vorstellungen oder 
die ihres politischen Umfeldes zum Thema 
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Weise negativen Veränderungen, die seit dem 
Weggang Ihrer Vorgängerin, Prau Prof. Dr. 
Limbach, eingetreten sind, unzufrieden. 

So wird seit einigen Wochen in der TA Ill 
wieder der sogenannte "lange Riegel" am 
Sonntag praktiziert. d h., daß an Sonn- und 
Feiertagen die Gefangenen ab 11.45 Uhr 
nahezu ununterbrochen bis zum Morgen des 
nächsten Tages eingeschlossen sind. Darüber 
hinaus entfallen die bisher gewährten Doppel
freistunden, die jeweils nachmittags an 
Samstagen und Sonntagen durchgeführt 
wurden. 

Die vorstehend beschriebene Regelung wurde 
im Rahmen einer Konferenz, die im Juni 
1989 in der NA T'egel unter Beteiligung der 
damaligen Senatorin für Justiz, Frau Prof. 
Dr. Limbach, Herrn Abteilungsleiter Flügge, 
leitenden Vertretern der NA Tegel sowie ln
sassenvertretern stattfand, mit sofortiger Wir
kung aufgehoben. 

Selbst die an Werktagen durchgeführte zweite 
Freistunde, die mit der Umstellung auf euro
päische Sommerzeit jahrelang von den mei
sten Gefangenen dankbar in Anspruch ge
nommen wurde, ist ersatz- und begründungs
los gestrichen worden . 

. , Weiterhin ein großes Ärgernis ist die Ver-
~ ~. ·- gabevon Einzelfernsehgenehmiguogen. Wäh-

~.. ~ ... 1 ~~-· rend in den Neubauten (TA V, VI und 
~ · · · ' · SothA) der Einzelfernsehempfang fast schon 

· '· · ~' die Regel ist, wird die Genehmigung in der 

Strafvollzug dargelegt, welche Vorstellungen 
sie zur Lösung der Lage hätten. 

In der Art und Weise ihrer Berichterstattung 
haben sie die Knackies nur benutzt. Wer 
öffentlich von Bumszellen spricht, der kann 
es nicht ernst meinen oder will nicht, daß die, 
über die man berichtet, ernstgenommen wer
den. Frau Plarre betrieb auch nur Sensations
journalismus. Dies bewies sie nach einem 
Telefonat mit mir. Es war nicht konkret die 
Rede von Einzelaktionen zweier Anarchos . 
Es war die Rede von tiefliegenden Ursachen. 

Es ist nicht meine Absicht, mich zu rechtfer
tigen. Nur als einer, der in Sachen Streik er
fahren ist, mit in einem Streikkomitee von 
dreitausend Mann war, dessen Ergebnis eine 
Amnestie hervorbrachte, weiß ich von was 
ich rede. Dieses Recht lasse ich mir auch 
nicht von einer Prau Plarre in Abrede stellen. 
Ihre angebliche tiefgründige Recherche stelle 
ich ihr in Abrede. Sie könnte auch bei einem 
anderen Blatt dieser Stadt arbeiten, welches 
gerne über Hotelvollzug berichtet. 

Michael Rücker 

Hausill 
Berlin, 6.4.1994 

Sehr geehrte Prau Senatorin! 

Wir, die große Mehrheit von Gefangenen der 
Teilanstalt lß, sind mit den für uns in jeder 

TA IIl von einer medizinischen Indikation ab
hängig gemacht. Hier sollte, gerade im Hin
blick auf die in wenigen Wochen in den USA 
beginnende Pußballweltmeisterschaft, seitens 
der Senatsverwaltung ebenso Abhilfe ge
schaffen werden. 

Wir hoffen auf Verständnis und Unterstüt
zung unseres Anliegens wie darauf, daß Sie 
den liberalen Kurs Ihrer Vorgängerio unbeirrt 
beibehalten werden. 

Mit freundliebem Gruß 

Roland Buck 

Anlage: Liste von Gefangenen der TA ill, die 
sich dem Inhalt dieses Schreibens anschließen. 

Senatsverwaltung für Justiz 

Herrn 
Roland Buck 

14. Juni 1994 

Betrifft: Ihre Eingabe vom 6. April 1994 

Vorgang: Unser Zwischenbescheid vom 
22. April 1994 

Sehr geehrter Herr Buck! 

Nach Überprüfung Ihrer o. g. Eingabe vom 
6. April 1994. die der Senatorin vorgelegen 
hat, teilen wir Ihnen zu den einzelnen Be
schwerdepunkten folgendes mit: 
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I Verkürzte Aufschlußzeiten in den Teilan-
stalten I. 11 und Ill der NA Tegel 

Seit dem I. Februar 1994 sind in den Teilan
stalten I , U und lll der NA Tegel mit unserer 
Zustimmung neue Tagesablaufregelungen in 
Kraft getreten. Diese Neuregelungen sind 
notwendig geworden, da die früheren Rege
lungen, die auch als Vertrauensvorschuß ge
genüber den Gefangenen gedacht waren, lei
der nicht den erhofften Erfolg gebracht 
haben. Es bat sieb im Gegenteil herausge
stellt. daß eine nach innen ~offene~ Vollzugs
gestaltung dem Gebot des Gesetzes, schädli
chen Polgen des Freiheitsentzuges entgegen
zuwirken. nicht gerecht geworden ist. 

ln den genannten Teilanstalten sind zu einem 
erheblichen Teil Gefangene untergebracht. 
bei denen eine Drogenproblematik und damit 
latent die Gefahr besteht, in persönliche und 
materielle Abhängigkeiten zu geraten. Die 
Leitung der NA Tegel ist gehalten, derarti
gen Entwicklungen im Rahmen der allerdings 
nur begrenzten Möglichkeiten zu begegnen. 
Die neuen Tagesablaufregelungen stellen in 
diesem Zusammenhang sicher. daß uokon
trollierte und unerwünschte Aktivitäten von 
Gefangenen während der Freizeit auf den 
S~ationeo reduziert werden. Daß mit diesen 
Regelungen auch Freiräume von Gefangenen 
beschränkt werden. die bereit sind. sich von 
subkultureilen Einflüssen fernzubalten, ist 
uns selbstverständlich bewußt. Die Anstalts
leitung ist seit geraumer Zeit bemühe, durch 
den Ausbau von Bildungs- und Freizeitange
boten für Gefangene der Teilanstalten I, 11 
und lU diese Nachteile abzumildern. 

So bietet die Sportabteilung der Anstalt schon 
gegenwärtig den Gefangenen ein ausgewoge
nes und abwechslungsreiches Spektrum an 
Sportaktivitäten an, das im Vergleich zu an
deren Freizeit- und Bildungsangeboten über
durchschnittlich wahrgenommen wird. Neben 
diesen Veranstaltungen werden nach dem 
Freizeit- und Bildungsplan der NA Tegel 
auch zahlreiche Gesprächs- und Freizeitgrup
pen angeboten. Die Leitung der JV A Tegel 
wird sich auch zukünftig um einen weiteren 
Ausbau der Freizeitangebote bemühen. 

2. Vergabe von Einzelfernseheenehmigungen 

Bis vor l.:urzem wurden im Berliner Justizvoll
zug Einzelfernsehgenehmigungen nuraus zwin
genden medizinischen Gründen bzw. bei Vor
liegen spezieller Aus- oder Fortbildungsinteres
sen gewährt. Dies entspracheiner engen Ausle
gung der strengen gesetzlichen Voraussetzun
gen des § 69 Abs. 2 StVollzG, wonach eigene 
Fernsehgeräte im Vollzug nur in begründeten 
Ausnahmefällen zugelassen werden dürfen. 

Auf der Basis des inzwischen realisierten 
Konzepts über eine Neustrukturierung der 
NA Tcgel ist darüber bioaus auch die Unter
bringung in den .. ~rogenarmen" Bereichen 
der Teilanstalten fV. V und V I als Ausnah
metatbcsland im Sinne des § 69 Abs. 2 
StVollzG anerkannt worden: um im Rahmen 
eines sogenannten .. Stufenvollzuges '' einen 
Anreiz für Gefangene zu schaffen, sieb in 
diesen gegenüber dem Regelvollzug behand
lungsintensiveren Bereichen unterzubringen 
zu lassen. 

Eine Ausweitung dieser Genehmigungspraxis 
auf die übrigen Teilanstalten würde sowohl 
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diesen Anreiz als auch den Ausnahmecharak
ter des § 69 Abs. 2 StVolllG aufbeben und 
kann daher nicht in Betracht kommen. Auch 
die bevorstehende Fußbali-Weluneisterscbaft 
kann es vor diesem Hintergrund nicht recht
fertigen. nunmehr auch in den Teilanstalten I, 
li und lll großzügiger als bisher Einzelfem
sebgenehmigungen zu erteilen. 

Vonderwerth 

Die Leitung der NA Tegel bat jedoch für 
den Zeitraum der Vorrundenspiele der Fuß
baUweltmeisterschaft bereits entschieden, die 
Möglichkeiten des Gemcioschafrsfcrnsehens 
zu erweitern. Unter Berücksichtigung des Wun
sches vieler Gefangener. möglichst zahlreiche 
Spiele "live'· zu verfolgen einerseits und den 
hieraus resultierenden Auswirkungen und 
Einschränkungen für die Vollzugsbedienste
ten in dem jeweiligen Schiebtdienst anderer
seits ist folgende Regelung getroffen worden: 

Unabhängig von den beteiligten Nationen 
werden alle Spiele der Vorrunden "live" an
geboten. die spätestens um 21.00 Uhr begin
nen und nicht auf einen Sonntag fallen. Dies 
hat zur Folge, daß der jeweilige Spätdienst 
über den Schiebtwechsel hinaus vor On blei
ben muß, bis die Sendung beendet ist. 
AusgescWossen ist allerdings die .,Live"
Übertragung von später beginnenden Spielen, 
da eine derartig großZÜgige Verfahrensweise 
eine Verlängerung der Arbeitszett der betrof
fenen Bediensteten bis zu I 0 Stunden zur 
Folge haben könnte, was rucht rumutbar er
scheint. Im Rahmen der Vorrunden werden 
nach alledem 10 Spiele einschließlich des Er
öffnungsspiels während des gemeinschaftli
chen Fernsehens für die Gefangenen der Teil
anstalten I. U und lll .,live" zu empfangen 
sein. 

Hinsichtlieb der Möglichkeiten, Finalspiele 
über diese Ausnahmeregelung hinaus im Rah
men des Gemeinschaftsfernsehens ~liveM zu 
verfolgen. wird die Anstaltslettung unter Be
rücksichtigung des Abschne1dens der deut
schen Mannschaft noch gesondert entscheiden. 

Wir geben davon aus. daß Sie dte vorstehen
den Informationen auch den Mitunterzeich
nern lbres Schreibens zugänglich machen und 
sehen llire Eingabe hiermit als erledigt an. 

HocbacbrungsvoU 

im Auftrag 
Marhofer 

Haus V 
Senats,·erwaltung für Justiz 

Insassenvertretung 
der Teilan.\tall V 

( ... ) 

Sehr geehrter Herr Hoffmann! 
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Berlin, 6.4.94 

Aufgrund Ihrer im Namen der Insassenver
tretung der Teilanstalt V der NA Tegel ver
faßten Eingaben vom 12. Mai bzw. 14. Mai 
1994 haben wir die an Wochenenden gel
tende Freistundenregelung für die Teilanstalt 
V überprüft, vermögen diese jedoch nicht zu 
beansta ndcn. 

Da an Samstagen, Sonn- und Feiertagen die 
Dauer der Freistunden vormitlags drei Stun
den beträgt. besteht auch für Gefangene, die 
an diesem Tag eine in der Regel 45 Minuten 
dauernde Sprechstunde wahrnehmen, immer 
noch ausreichend Gelegenheit, diese Prei
stunden - wenn auch in einem zeitlich be
grenzteren Rahmen - in Anspruch zu 
nehmen. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit. die Frei
stunde ab 14.20 Uhr zu nutzen. Ergänzentl 
weisen wir darauf hin. daß eine Verlagerung 
der Preistunden auf die Nachmittage auf
grund der geringeren personellen Besetzung 
im Spätdienst an Samslagen, Sonn- und 
Feiertagen erhebliche Problem in der Abdek
kung sonstiger dienstlicher Belange nach sich 
ZJcben würde. Aus diesem Gru.nd entfallen an 
diesen Tagen auch in der Teilanstalt VI die 
von Ihnen gcvronscbtcn Freistunden zwischen 
17.30 und 20.00 Uhr. 

Nach alledem vermögen wir einen Anlaß zu 
Beanstandungen nicht zu erkennen und sehen 
Ihre Eingaben hiermit als erledigt an. 

Hochachtungsvoll 

im Auftrag 
Marhofer 
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Das Jahr 1994 wird in dem Land, welches 
Deutschland genannt wird, auch als Wahljahr 
betrachtet. Es handelt sich bei besagtem 
Deutschland um jenes Land, an dessen Ver
hältnisse hier angeglichen werden soll. Dies 
nur mal zur Erinnerung ... 

Ursprünglich hatte dies die legendäre Damen
riege der TA ill, welche auf dem A-Fiügel 
ihr Unwesen treibt, auch erkannt. Sie erkannte 
zwar nicht das Problem der Angleichung, 
sondern das Problem der Wahlen. Auch er
kannt wurde, daß es hier schon einen I.V.er 
gab, der natürlich störte. Denn was schon da 
ist, kann man nicht neu wählen. Hier half die 
Oppositionspartei schnell mit einem Mißtrau
ensantrag aus, der von allen Teilen sofort 
akzeptiert wurde. 

Nun ist man in einem Drogenbaus eigentlich 
gar nicht an Streß interessiert, schon gar 
nicht an so etwas Anstrengendem wie Wah
len. Von daher gab es gewisse Schwierigkei
ten, über die wir in satirischer Form einmal 
berichten wollen. 

Von den hier Inhaftierten hatte eigentlich nie
mand so recht Bock auf Wahlen. Der Bedarf 
war bereits gedeckt; hatte man doch schon 
fleißig zur Buropawahl gewählt oder auch bei 
den Fragebögen, nämlich ob man den selber 
ausfüllt oder vom GL ganz einfach als schwul 
deklariert wird, und hatte man ebenso beim 
Einkauf gewählt, wobei man denn von Fa. 
König am meisten gerupft wird. 

In vielen Dingen bestand ohnehin keine 
Wahl, als da wären der Besitz eines Fernse
hers, der ~lange Riegel" und das allseits be
liebte Ratespiel .. Was freß ich denn heute?", 
was von der Anstalt im allgemeinen ,.Haft
kost" genannt wird. Bis März waren die 
Damen noch richtig friedlich, dann jedoch 
wurden sie bösartig renitent und sprachen so 
oft von den bevorstehenden Wahlen, daß 
man, alleine schon um seine Ruhe zu haben, 
gewisse Aktivität zeigte. Die hier vorhande
nen Lichtblicker konnten sich wie immer ele
gam aus der Affäre ziehen, denn sie dürfen 
sich nicht zur Wahl stellen. Im Zusammen
bang mit ihrer Tätigkeit ist absolute Neutrali
tät nötig. Von daher dürfen sie kein anderes 
Amt bekleiden. Den anderen ging es nicht so 
gut. Ein guter Kandidat konnte sich letztlich 
durch Verlegung in die TA V der Wahl ent
ziehen. Jedoch war diese Chance nicht von 
langer Dauer. 

TEGEL INTERN 'der lichtblick'- Juli/August 1994 

Wahlen • 1n der TA 111 
Demokratie im Drogenhaus??? 

Eine satirische Betrachtungsweise 

Die Damen waren nicht faul und bestimmt 
auch etwas nervig. Zwischenzeitlich wurden 
Wahlparties, hier feige als Stationsbespre
chungen getarnt, abgehalten. Es wurden aber 
auch schon erste Satzungen für die Wahl aus
gehangen. Die Jungs auf dem A-Fiügel hatten 
ein schweres Los, denn sie bekamen serien
mäßig den D-Flügel mit in das Revier. Der 
D-Plügel, bei Insidern auch als DORA be
kannt, besteht nur aus Doppelzelleo. und von 
daher aus einer Besatzung, die sich bestimmt 
nicht darüber freut. Mit Steckdosen ist es 
ebenfalls dünne. Erschwerend in bezug auf 
kostengünstige Energiebeschaffung kommt 
hinzu, daß ausgerechnet dort die Zentrale ist 
und die Beamten recht munter sind. 

HOCH 

Re:-=-· 
:\'~ 

Hier fand unsere renitenteste Dame sofort 
den Ansatz. Sie hatte auf ihrer Station ohne
hin Kandidaten satt. So zum Beispiel den 
Herrn W. , der nun wirklich sehr informativ 
für die BILD-Zeitung ist. Ihm verdanken wir 
die wahrlich schöne Artikelserie "Tagebuch 
eines Mörders" sowie das literarische Mei
sterwerk "Mein Tagebuch". Dieser Kandidat 
war ohnehin schon erprobt und hatte sich 
bereits in der I.V. "bewährt". Alleine dieser 
Gedanke unserer sonst ganz patenten Reni
tenten löste auf der A 4 eine solche Panik 
aus, daß sich fast jeder zur Wahl stellte, um 
zu verhindern, daß W. an die Macht kommt. 
Auch der Herr G. hatte die Befürchtung, 
stellte ein Wahlprogramm auf und hatte die 

~ 
-------------~~---------~-
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Wahlen bereits im Sack. Daß W. letztlich 
doch noch den Zweiten gemacht hat, spricht 
nicht für die A 4 ... 

Auf der A 3 machte erst mal alles auf Nicht
erkennen. Hier wurde der Kandidat an Haus 
V verloren, auch wenn die TA V diesen 
Mann zurücksandte. Man sieht daran. daß die 
TA V Gutes nicht zu schätzen weiß. Der auf 
A 3 ansässige Lichtblicker wehrte sich heftig 
gegen die Nominierung. Ansonsten gab es 
noch Herrn B., der sich ebenfalls nicht auf
stellen lassen wollte. Unsere Renitente wußte 
jedoch Rat. Da sie eine pfiffige Person ist 
und letztlich bei ihrem Klientel gelernt baue, 
verwendete sie die Technik des Beleierns bei 
Herrn B. Letztlich hat er dann, unter Protest, 
zugestimmt. Es hätte ihm ohnehin wenig ge
nutzt. wa.r er doch der führende Oppositions
politiker. Wenn man mal einen Fehler macht, 
schleicht einem das im Vollzug ewig nach. 
So wohl auch im Falle des Herrn 8., denn er 
war derjenige. der Haus lll während des letz
ten Streiks als I.V.er vertreten baue. Manche 
wußten möglicherweise noch davon. 

Auf der A 2 stanete ein Newcomer seine 
Karriere in der TA Ill, der Kollege S .. u. a. 
durch Beiträge im Lichtblick bekannt. Aus 
Hannover gekommen und noch recht jung, 
war er geschockt über die vorherrschenden 
Zustände in der NA. Andererseits ist er 
durch den niedersächsischen Vollzug arg ver
wöhnt gewesen. Er hat ruer ständig von 
Vögeln. Fiseben und einem Fernseher be
richtet, die es dort serienmäßig geben soll. 
Herr S. mußte nun den für ihn zuständigen 
GL, eines der wenigen noch vorhandenen 
männlichen Exemplare in der TA lll. davon 
überzeugen. daß Wahlen sind. Angesichts 
des Herrn V. kommt öfters der Verdacht. daß 
Gruppenleiter die einzigen Wesen sind, die 
ganzjährig Winterschlaf halten. Ob ihm S. 
zum Zwecke der Erweckung das Fahrrad ge
klaut oder anders Erfolg gehabt hat, ist nicht 
bekannt Jedenfalls erschienen auch auf A 2 
Wahlplakate, und zum großen Erstaunen des 
Herrn S. wurde er mit der Mehrheit von 
sechs Stimmen erwählt. 

Auf dem B-Flügel durfte gleichfalls gewählt 
werden. Dort gibt es eine hervorragende Kl.
lmitalOrin, die verbal dem Original nahe 
kommt. jedoch mit liberalen Aktionen etwas 
Schwierigkeiten hat. Herr G. aus Bayern 
wurde aktiv und schlen begierig auf den 
Posten. Nur so ließe sich erklären. daß die 
Dame vom B-Piügel ein recht einfaches Spiel 
hatte. 

Immer wenn in der TA 111 ein Süppchen ge
kocht wird. darf unser Spezialist fürs 
Kochen, der GL M., nicht fehlen. Ihm war 
das Glück weniger hold. Eventuelle Kandida
ten. wie zum Beispiel der durch die Opposi
tion abgesetzte lusassenvenreter R., konnten 
rechtzeitig auf Nichterkennen machen oder 
versteckten sich so gut. daß GL M. keine 
fand. Damit fielen die Wahlen auf den Sta
tionen B 3 und B 4 flach. Es scheint sich in 
der TA Ill um die Situation zu handeln, daß 
zumindest auf GL-Ebene die Frauen das Zep
ter führen. leb meine richtige Prauen, nicht 
daß mich jemand mißversteht, spezieU an die 
Jungs der TA ß1 gerichtet. 

Die vier Herren hatten nun das schwere Amt, 
aus ihrer Mitte einen Sprecher zu wählen. 
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Aus nicht bekannten Gründen ist das nicht er
folgt. Zwischenzeitlich, bedingt durch den 
Streik. hat TAL Auer die Zahl der Kandida
ten deutlich reduzien. 

Die Ausländer, i.n diesem Fall die Türken, 
machten das gleiche wie die Deutschen. Hier 
hatte GL M. die Chance, etwas zum Kochen 
zu bringen. Er organisiene die Wahl eines 
Ausländervertreters. Die Türken. als Bewoh
ner eines Landes. in dem eine Militärdiktatur 
herrscht, waren merklich wahlfreudiger. Von 
101 Wahlberechtigten schritten 59 zur Wahl. 
und davon stimmten 57 für den Kollegen A. 
Ein Ergebnis. das selbst Honecker im Grabe 
erblassen lassen würde. 

Letztlich wandte der Kollege A. aber auch 
einen Trick an, der immer Eindruck schindet. 
Er sagte. daß Deutsche und Ausländer in der 
TA liJ in einem Boot sitzen und alle gemein
sam freundschaftlich leben müssen. Dieser 
Satz ist nicht ganz neu und wurde schon zu 
meinen Zeiten auf A 3 benutzt. wo nicht von 
Ausländern und Deutschen die Rede war, 
sondern vom .,Kollegen Vollzugsteilnebrner" . 

Diese sichtlich interessante Kombination ist 
zwischenzeitlich zum großen Teil der Streik
brecher-Aktion des TAL zum Opfer gefallen. 
Wir erwähnen ruer nur die, welche übrig 
sind: Herr B. von der A 3, Herr G. von der 
A 4, Herr G. von der B l. Die Zellennum
mern gebe ich bewußt nicht bekannt, denn 
anscheinend leben Stationssprecher in der TA 
Ill recht gefährlich. 

Es bleibt weiterhin zu hoffen, daß sich unter 
den wenigen Kandidaten einer dazu ent
schließt. das noch gefährlichere Amt eines 
Sprechers der TA ll1 anzunehmen. 

-kmm-

Die Lösung des 
Belegungsdrucks 
In Tegel ist man immer gerne bereit, neue 
Ansätze zur Lösung des Belegungsdrucks zu 
entwickeln. Hier wurden vermutlich vier 
junge Enten am Morgen des 1. Juli die Opfer 
eines solchen Versuches. Die Mutter haue 
die Jungtiere verlassen, und von daher war 
nun Schutzhaft indiziert. Die kleinen Enten 
wurden in den Verwahrbereich ,.Schüssel" 
verbracht. Damit die Atmosphäre auch au
thentisch ist und wohl auch, um Fluchtver
suche zu vermeiden, wurde die Schüssel 
recht stilgerecht mit dem Gitter eines Kühl
schrankes abgedeckt. Die Jungtiere, über 
diese Form des hlesigen Vollzuges wenig be· 
geistert, protestienen durch heftiges Jammern 
und Schnattern. 

Erst gegen Mittag erschlen die Entenmutter, 
welche in der Luft während des Flicgens 
schon heftig protestierte. Dieser recht laut
starken .,Haftbeschwerde" konnte die auf
siebthabende Pfortenbeamtin nichts entgegen
setzen. Sie lockerte nunmehr den Vollzug, 
was die vollständige Entenfamilie schamlos 
zur Plucht nutzte. Eine solche Initiative der 
Pfonenbeamtin läßt schon fast auf humanen 
Strafvollzug hoffen. Man sollte jedoch nicht 
vergessen, wir sind keine Enten ... 
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Weiteres Nettes erreichte uns aus der TA V 
von den Aquarianern. Zwar sind die Pisehe 
noch nicht von ihren fliegerischen Eskapaden 
zurückgekehrt, jedoch hat ein Beamter. der 
sein Hobby, nämlich die Aquaristik aufgege
ben hatte, sein Material der Aquariengruppe 
geschen.kr. Es soU sich hier um Becken, 
Pflanzen und technisches Zubehör gehandelt 
haben. Die Anstalt bestand aber darauf. daß 
das Material bezahlt werden müsse und hat 
den Beamten abgefunden. Die Aquarianer 
waren von der Aktion des Beamten schon 
erstaunt. Er galt bei den lnbaftienen als nicht 
gerade beliebt. 

irgendwie macht es dem Redakteur mehr 
Freude. über nette Sachen zu berichten, als 
über die Mißstände. nur hat er relativ wenig 
Gelegenheit dazu ... 

Der Flug 
des Adlers 

-kmm-

Im Pausenhof der TA n befindet sieb norma
lerweise ein Adlerhorst. auch Monument ge
nannt. Man war sich wie eigentlich bei allen 
.. Fobbe-Slculpruren" in der NA nie so recht 
sicher, was denn der Künstler darstellen 
wollte. Eine These zum Beispiel lautet, es 
handelt sieb ruerbei um einen Langstrafer. 
der versucht. aufgrund der vorherrschenden 
Nahrungssituation einem fliegenden Huhn die 
Keulen zu entreißen. Bebinden wird er dabei 
von diversen Schlangen, denen es auch nicht 
anders geht. 

Dachte man zuerst beim Verschwinden des 
Monuments an eine gewisse Gnade der An
staltsleitung, die unseren beliebten Halter für 
leergetrunkene Cola-Dosen nunmehr dem 
Altmetall zugeführt baue. dann dachte man 
hier falsch. 

Tatsächlich verunstaltete das Monument wäh
rend seiner Abwesenheit eine Wanderausstel
lung. vermutlieb um die Arbeiten der ver
schiedenen Fobbe-Projekte des Vereins Kunst 
und Knast zu dokumentieren. Es ist bisher 
nicht bekannt geworden, daß einer der Mit
schöpfer. von denen noch mindestens einer in 
der NA zu sprechen ist. dazu befragt wurde. 
ob er dertn einverstanden sei. daß das Monu
ment auf Reisen geht. Man hat immer etwas 
den Verdacht. die Justiz betrachte Gefangene 
und deren Produkte, auch die künstlerischer 
Natur. als ihr Eigentum. 

Am 22. Juli. um 8.30 Uhr morgens, ist der 
Adler wieder auf seinem angestammten Platz 
gelandet. Meiner Meinung nach um etwa 25 
Jahre zu spät uod vor allem viel zu ~erdnah" 

-kmm-
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Als ich im Januar in das ehemalige Lang
straferbaus umgezogen bin, hatte ich eigent
lich mein Ziel erreicht, dachte ich! Weit ab 
von der täglich lauemden Versuchung, nah 
dran an Drogenberatern und Therapieeinrich
rungen, den 3Ser vor der Tür und bis dahin 
einfach schöner wohnen, dachte ich. 

Auch das Konzept hörte sieb realistisch an: 
Im Haus I, der "Vorscbaltstation", 30 Leute, 
die dort ihre Motivation unter Beweis zu stel
len haben (und du brauchst schon 'ne gute 
Portion Motivation, um freiwillig zwei bis 
drei Monate in diesen Hundehütten durchzu
halten) als Anfang vom Ende der Sucht. 

Nach dem Umzug ins ,.Freudenhaus" 1 E 
Phasentrennuog: Station I. erste Phase, Station 
Il, zweite Phase. Sehr durchdacht! Nach vier 
bis sechs Monaten der totalen Isolation vom 
Rest der Welt und vielen sauberen UKs Um
zug nach Station II, die zweite Pbase winkt. 
mit Pernsehgenehmigung, Reintegration in 
den ,.Normalvollzug" und Vollzugslockerun
gen!!! (Früher oder später, je nach Haftsitua
tion.) Na wenn das nicht Ansporn ist, die 
Suchtkrankheil in den Griff zu bekommen, 
kommt man als BtMer sonst eher selten in 
den Genuß von Ausgang oder gar Urlaub! 

Auch die Trennung deijenigen, die noch 
Ausrutscher produzieren, von denen, die 
stabil sind, ist o. k. Ist doch nervig, nix zu 
nehmen, wenn dir laufend Steckies entgegen
blicken. 

Doch erstens kommt es anders und zweitens 
als man denkt!! Durch den Belegungsdruck 
ging erst mal das Stationstrennungsprogramm 
baden. Denn wie belege ich eine Station mit 
30 Leuten, die in der zweiten Phase sind. 
wenn ich das Haus gerade erst eröffnet habe, 
demzufolge also gar niemand in der zweiten 
Phase ist??? Also wurde erst mal wild durch
einander belegt. Das Phasenkonzept geriet 
völlig aus dem Plan, da nicht für 60 Leute 
Arbeitsplätze vorgesehen waren, aber die be
stehende Arbeitspflicht nicht außer acht ge
lassen werden durfte, wurden Sonderregelun
gen getroffen, für die, welche Arbeit hatten 
zum Zeitpunkt ihres Umzuges . 

Dadurch entstanden natürlich Löcher in der 
Isolation. Die logische Folge davon waren 
diverse Abschüsse durch diverse Ausrutscher! 
So wurde das "drogenfreie Traumschiff« 
recht abrupt in die graue Realität zurückge-
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Das Traumschiff I? 
(MS TA I E) 
Eine Odyssee durch die ersten Monate 
nach dem Stapellauf 

steuert und schippert seitdem irgendwo zwi
schen Glaube und Hoffnung in mehr oder 
weniger sicheren Gewässern dahin. 

Wer nun aber denkt: ,.Na ja, schippem auf 
'nem Luxusdampfer. warum denn nicht?", 
der befindet sich auf dem Holzweg! 

Die TA I E ist eher das geplünderte Über
bleibsel des ehemaligen Vorzeigedampfers 
III E. Und in Anbetracht des klaffenden 
Haushaltslochs wird sich daran in absehbarer 
Zeit auch nichts ändern! Wer ohne Kühl
fächer und Vorhänge mal 'nen Sommer wie 
diesen in 'nem Plattenbau mir Panoramafen
stern verbracht hat, kann möglicherweise 
nachvollziehen, was ich damit meine. 

Ausgang, Therapieeinriebrungen fangen an, 
Interesse zu zeigen für dieses Projekt. Meh
rere Leute sind inzwischen auf 3Ser weg oder 
in den offenen Vollzug verlegt worden bzw. 
warten auf Verlegung. 

Mein Resümee aus inzwischen sieben Mona
ten TA I E: Vom Grundgedanken her war 
das Projekt nicht schlecht! Leider hat die 
Realität die Konzeption an vielen Punkten 
eingeholt. Die GLs des Hauses sollten die 
Belange der Insassen vielleicht mit etwas 
mehr Druck angehen. Aber alles in allem ist 
inzwischen eine in diesem Stadium vertret
bare Symbiose aus Wunschdenken von An
staltsleitung und der harten Erkenntnis der 
Wirklichkeit eines stark gekürzten Budgets 
bei totaler Überbelegung entstanden. Damit 
kann man leben, wenn man gute Nerven hat!! 

H. J. von Thenen 
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Am 26. Juni 1994 besuchte uns das Berliner 
Ensemble in der Justizvollzugsanstalt Tegel. 
Unter der Aufsicht und Schinnhcrrscbaft des 
Gesamtanstaltsleiters , Herrn Lange-Lehngut. 
wurde das Stück ~Der Jasager und der Nein
sager~ zur Aufführung gebracht. Unter Regie 
von Herrn Lange-Lehngut für die Gefange
nen und des Regisseurs Peter Zadek. welcher 
mit dem Berliner Ensemble die Einstudierung 
vornahm, durchaus eine interessante Sache. 

Der Autor Bertolt Brecht gilt als eher ~reni
tent~. Er ist mit seiner Arbeit immer bemüht 
gewesen, gesellschaftliche Mißstände aufzu
decken und anzuprangern. Er gilt ebenso als 
anerkannter Theoretiker als auch als Prakti
ker des Theaters. Seine bekanntesten Werke 
sind wDie Dreigroschenoper~, "Die Mutter" 
und _Mutter Courage und ihre Kinder" . Be
kaum dürfte er aber auch durch seine bissi
gen Chansons sein. welche er zusammen mit 
dem Komponisten Kurt Weil verfaßte. 

Bei dem gespielten Stück handelt es sich im 
wesentlichen um folgende Situation: ln einer 
Gemeinde grassiert eine Seuche. Einem Leh
rer kommt die Idee, auszuziehen, denn ihm 
ist bekannt, daß in den Bergen Mediziner 
wohnen. Diesen Medizinern traut er mög
liche Medikamente zu, die gegen die Seuche 
helfen könnten. 

Vor seiner Abreise sucht er noch einen Schü
ler auf. Dieser ist von der Idee des Lehrers 
so angetan, daß er mitreisen möchte. Insbe
sondere deshalb, weil seine Mutter zwischen
zeitlich auch erkrankt ist. Er überredet die 
Muuer nun. mitgehen zu dürfen und kann 
auch die Bedenken des Lehrers zerstreuen. 
Er möchte seiner Mutter gerne selber das 
Medikament holen. 

Die Reisegesellschaft besteht zur Zeit der Ab
reise aus dem Lehrer, dem Knaben und 
diversen Srudenten. Auf der Reise über den 
Berg, in etwa auf der Höhe des Gipfels, läßt 
die Kraft des Knaben nach. Die Srudenten 
outen den Knaben als infiziert. Nun herrscht 
leider in der Gegend der merkwürdige 
Brauch, Kranke während der Reise vom Berg 
zu werfen. Um den Schein bürgerlicher Ge
rechtigkeit zu wahren. wird der Kranlee be
fragt, ob ihm dies auch recht sei. Allerdings 
darf der Kranlee nicht nein sagen, sondern 
muß zustimmen. Der Knabe rut seine Pflicht, 
binet um einen Krug Medizin für seine Mm
ter und wird nach Plan ordnungsgemäß vom 

TEGEL INTERN 29 

Wer A sagt, 
muß nicht 8 sagen 
Er kann auch erkennen, daß A falsch ist 

Berg ins Tal geworfen. Vermutlich mitletaler 
Folge. Die Karawane zieht relaliv unberührt 
weiter und gebt zur Tagesordnung über. Dem 
Knaben war der Brauch bekannt, und er hätte 
ja nicht gehen müssen. Die .,Mörder" sind 
durch den Brauch auch moralisch gerechtfer
tigt, so glaubt man wenigstens ... 

Es folgt hier nun eine zweite Variante mit 
einem ~renitenten" Knaben. Bis auf den Gip
fel des Berges ähneln sich beide Versionen 
wie ein Ei dem anderen. Auf dem Gipfel er
krankt der Knabe auch hier. Jedoch bat die
ser. renitent wie er ist. nunmehr keine Lust 
zum Sterben und betätigt sieb als ~Vortrags

künstler". Er erklärt. daß sich Emsebeiduo
gen ändern können, wenn sich die Umstände 
ändern. Dies wird ihm ansebeinend geglaubt, 
und man ist geneigt, den Knaben nach Hause 
zu tragen. Der alte, scheinbar unsinnige Ritus 
wird für unbrauchbar erklän. 

Dieses Stück existierte im Ursprung lediglieb 
in der Fassung ~Jasager", also mit dem Kna
ben, der vom Berg fällt. Jedoch wurde diese 
Version vom Publikum nicht akzeptiert, so 
daß Brecht die Neinsager-Variante hinzu
fügte. Die erste Version ist übrigens als Oper 
angelegt gewesen. 

Interessant ist eigentlich die Wirkung auf das 
inhaftierte Publikum. Wird hier doch sugge
riert. daß man mit Renitenz überlebt und 
durch Anpassung den Berg hinunterfällt. Zu
mindest scheint unser AL das auch erkannt 
zu haben. Er verließ nach dem Stück sofort 
den KultursaaL Dies war schade, denn ge
rade die anschließend erfolgende Diskussion 
mit dem Ensemble war interessant. Hier kam 
des öftereo zur Sprache, daß die Medien das 
Bild des Inhaftierten zu seinem Nachteil ver
zerren. ln der Öffentlichkeit vermutet man 

hinter den Mauern eher den muskelbepackten 
Blödi als den feinsinnigen Intellektuellen. 
Daß es die aber gibt, wurde durch die Dis
lrussion bewiesen. Lewlieh verfügen wir 
aber auch über das Buch "Tegelzeit ~, derzeit 
wohl ~Stare of tbc Art" in Sachen Gefange
nenliteratur. 

Das Ensemble hatte zwar schon Erfahrungen 
&lit Inhaftierten. es war zuvor in der N AF 
Plötzensee aufgetreten. Jedoch schien diese 
Mänoerqomäne Neuland zu sein. Die Diskus
sion schwang sieb wie nicht anders erwartet 
in Richrung Sinn und Unsinn der Inhaftierung 
und der Strafe an sich. Das Ensemble sah 
eine Beziehung des Stückes zum Strafvollzug 
darin, daß der Straftäter auch die Entschei
dungsmöglichkeit hatte, die Straftat nicht zu 
begehen. 

Das Ensemble selber gibt dieses Stück, weil 
es mit wenig Kulisse und Kostümen aus
kommt und von daher leicht transportabel ist. 
Geplant ist eine Tournee mit dem Stück 
durch die Mark Brandenburg. 

Die Brisanz des Stückes, als Aufruf zur ~Re
nitenz". wurde von dem Ensemble als eher 
zufällig gesehen. Dieser Lernstoff war ur
sprünglich nicht geplant. 

Resümierend sei zur Kulrur in Tegel gesagt: 
Seit geraumer Zeit kann man beobachten. daß 
auf Kulturveranstaltungen sehr locker zuge
gangen wird. Wenn der AL Lange-Lehngut 
anwesend ist, wird auf den Einsatz der ,.Zen
tralen Dienste" zumeist verzichtet. Die Atmo
sphäre ist eher zwanglos. Es empfiehlt sich 
also immer, an der Kultur teilzunehmen. zu
mal ein streBfreier Nachmitlag in das Haus 
steht. Die Qualität der Angebote steigt be
ständig ... 
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JV A-Ausw ahl 
gegen BSC 
Rehberge 
Zum zweiten Mal in dieser noch jungen Fuß
ballsaison fanden sieb am 6.7.1994 wieder 
einmal viele Anhänger zur Unterstützung der 
eigenen Auswahlmannschaft im Stadion an 
der Seidelstraße ein, um .,ihre blauen Teufel" 
gegen eine Auswahl von BSC Rehberge spie
len zu sehen. Gespannt war man heute nach 
der eher matten, schlaffen und zähen Saison
premiere vom 13.6.1994 gegen die Mann
schaft von Tasmania Bühne und Sport, wel
che nach Z\vei Toren von Bello T. remis 2: 2 
endete, auf das beutige Auftreten "unserer 
Jungs". 

Gegenüber dem o. g. Unentschieden im er
sten Freundschaftsspiel war unser Teamchef, 
Herr Neubauer, u. a. aufgrund von Verlet
zungen gezwungen, mehrere Umstellungen 
vorzunehmen. Besonders positiv wirkte sieb 
hierbei die Hereinnahme von Klaus T . als 
zweiter Stünner aus. 

Die 9. Minute: Nach einem katastrophalen 
Fehlpaß eines Gästeverteidigers, der genau in 
die Laufrichtung unseres "Balkan-Marado
nas" Bello T. paßte, fackelte dieser aus
nahmsweise nicht lange und erzielte mit 
einem trockenen Schuß aus ca. 17 m halb
rechter Position die vielumjubelte 1 : 0 Füh
rung. 

Die 56. Minute: Der Gästetorhüter, der am 
heutigen Tag nicht besonders ausgeschlafen 
wirkte, konnte einen Flankenball nicht fest
halten. und bei dem dadurch entstandenen 
Chaos harte Giwi B. keine allzu große Mühe 
mehr, den Ball zum 5 : 2 über die Torlinie zu 
drücken. 

Die 68. Minute: Der schönste Spielzug unse
rer Mannschaft, als nach einer Stafette 
sehenswerter Kurzpaßkombinationen über 
das halbe Spielfeld Tomislav C. in Rechts
außenposition auf den langen Prosten flankte 
und der zur 2. Halbzeit eingewechselte Kurt 
N. in vorbildlicher Manier zum 6 : 3 End
stand einköpfte. 

Drei Eiozelszenen. die typisch waren für die 
Art. wie sich unser Team als Gastgeber prä
sentierte. Im Team war wieder Frische. Vor 
allem, weil Teamchef Neubauer sich mit der 
Berufung der Debütanten Klaus T. und in der 
2. Spielhälfte Kurt N. und Ralph Sch. zum 
Einsatz neuer Kräfte hatte entschließen kön
nen. ln den Zweikämpfen war endlich Feuer, 
weil mit dem frühen Führungstor das Selbst
vertrauen und der unerläßlicbe Mut zum spie
lerischen Risiko geweckt wurde. Einzige 
Mankos bei der Rückkehr zur alten Stärke 
war auf der einen Seite die immer wieder 
mangelhafte Chancenverwertung sowie ande
rerseits Leichtsinnsfehler im Defensivverhal
ten. Dem kurzzeitigen Ausgleichstreffer zum 
I : 1 nach etwa 14 Spielminuten und auch 
beim Anschlußtor zum 4 : 2 unmittelbar vor 
dem Halbzeitpfiff gingen Stellungsfehler vor
aus, die auch bei einer überlegenen Spiel-
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weise gegen einen etwas stärkeren Gegner 
schnell in einer Niederlage enden können. 
Machtlos war man allerdings beim dritten 
Gegentor, als die Gäste durch einen zweifel
haften Handelfmeter in der 58. Minute kurz
fristig auf 3 : 5 verkürzen konnten. 

Nach 70 Minuten stand es dann leistungsge
recht 6: 3 für unsere Jungs, und der immer 
souveräne Schiedsrichter Reinhold G., der 
nur einmal gegen Giwi B. wegen .,Festhal
ten" die gelbe Karte zeigen mußte, beendete 
unter dem Jubel der "einheimischen Pans" 
ein wirklieb freundschaftliches Fußballspiel. 

Reinhold Grneinwieser 

Fußballnostalgie 
durch Terletzki, 
Usbeck und Co. 

Quo vadis, JVA-Auswahl? Die Angst vor 
einer Niederlage beherrschte diesmal unsere 
Auswahl. 70 Minuten gab es kaum herausge
spielte Torchancen, eine erschreckende Häu
fung von Fehlpässen und keinerlei zündende 
Ideen. Nüchtern betrachtet müssen wir einge
stehen, die Augen vor den Problemen unserer 
Mannschaft nach dem Sieg gegen BSC Reh
berge vor einer Woche an gleicher Stätte ver
schlossen zu haben. Zu keinem Zeitpunkt des 
heurigen Spiels konnte von mannschaftlieber 
Geschlossenheit gesprochen werden. Ganz im 
Gegenteil: Bei einigen Spielern entstand bei 
mir der Eindruck, als regiere vordringlieb 
das kurzzeitige Streben, die eigene oberfläch
liche Eitelkeit zu präsentieren! 

Ganz anders dagegen unsere Gäste. Bereits 
zum vierten Mal stellten sieb die .,Berliner 
Oldies" im Stadion an der Seidelstraße vor, 
und wie schon in den vorangegangenen Jah
ren gingen sie auch beute wieder als ver
diente Sieger vom Platz. Von wegen Oldies. 
lm Laufe der Jahre hat sich zwar etwas 
"Übergewicht" bei dem einen oder anderen 
Spieler angesetzt, aber gestählt durch die Er
fahrung vieler Bundesliga- und Länderspiele 
hat man von der ersten Spielminute an ge
zeigt, .,wer Herr im Haus ist"! Die Gäste ent
schädigten mit ihrer fairen Spielweise die vie
len Zuschauer für die Langeweile des eige
nen Teams. 

Bereits nach zwei Minuten gingen die Oldies 
durch einen fulminanten Schuß aus etwa 
17 m Mittelstünnerposition ihres bulligen 
Stünners Page! mit 1 : 0 in Pübrung. Nie
mand fühlte sich dabei so richtig zuständig 
bei diesem ersten gefahrliehen Vorstoß, und 
so blieb Torhüter Andreas H. nur das Nach-
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sehen. Der zwischenzeitliche 1 : 1 Ausgleich 
nach etwa fünf Spielminuten durch Klaus T. 
konnte schon zu diesem Zeitpunkt nicht dar
über hinwegtäuschen, wer die spielbestim
mende Mannschaft war. Zwischen der 10. 
und 23. Minute mußte jeder. eingefleischte 
Anhänger gar mit einem Fiasko rechnen, als 
die Gäste auf 1 : 5 davonzogen. Bei all den 
vier Gegentoren war unser sonst immer so 
sichere Torhüter nicht ganz schuldlos und 
legte phasenweise eine indiskutable Torhüter
leistung an den Tag. Vor allen Dingen der 
Freistoßtreffer zum 1 : 5 durch den ehemali
gen DDR-Auswablspieler Terletzki aus etwa 
18 m halblinker Position, flach auf die Tor
mitte getreten. brachte die eigenen Mitspieler 
so in Wallung, daß sogar dem Stadionspre
cher und Teamchef die Angst vor einer Bla
mage anzuhören war. Allerdings versuchte 
ein Teil unserer Jungs trotz aller Widrigleei
ren eine Ergebnisverbesserung herbeizufüh
ren, und die Bemühungen wurden schließlieb 
durch Tore von Tomislav C. und Thomas B. 
honoriert, so daß es zur Pause nur 3 : 5 
stand. 

Nach der Halbzeit hoffte so mancher Zu
schauer auf einen konditionellen Einbruch bei 
unseren Gästen, und als Giwi B. nach 42 
Minuten gar auf 4 : 5 verkürzen konnte, 
schien kurzfristig die Wende möglich. Leider 
hielt die Hoffnung nur drei Minuten an. Den 
Oldies wurde nach einem unnötigen Foulspiel 
am überragenden Spieler in der 2. Halbzeit, 
Jahnke, ein Strafstoß zuerkannt. Page! ließ 
Torhüter Andreas H. diesmal keine Chance 
und drosch den Ball zum 4 : 6 in die Ma
schen Danach fast das gleiche Bild wie 
schon in den ersten 35 Spielminuten. Die 
Gäste konnten problemlos ihr Spiel aufziehen 
und zogen auf 4 : 8 davon. Erst als man sich 
in den letzten zehn Minuten die eine oder an
dere Spielpause gönnte, kam unser Team 
noch einmal durch zwei Tore von Bello T. 
auf 6 : 8 heran. Dabei blieb es dann auch bis 
zum Schlußpftff von Schiri Reinhold G. 

Pazit nach dem heutigen Spiel: Die Gäste 
waren eindeutig das homogenere Team und 
hatten in Usbeck {früher Tasmania und 1. PC 
Nürnberg), Terletzki (PC Berlio), Jahnke und 
Page! ausgezeichnete Offensivspieler, wäh
rend bei unserer Auswahl eigentlich nur Giwi 
B. und in der 2. Halbzeit auch noch Kurt N. 
und Ralph Sch. eine einigennaßen befriedi
gende Leistung boten. Ernsthafte Gedanken 
bis zum nächsten Spiel muß sich Teamchef 
Neubauer dahingehend machen, ob er nicht 
die .,sogenannten Techniker" gegen Spieler 
mit Kämpferqualitäten austauscht. Es darf 
einfach nicht noch einmal vorkommen, daß 
die Spiele unserer Mannschaft darunter lei
den, von dem einen oder anderen dazu miß
braucht zu werden. ihre persönlichen Eitel
keiten zu. befriedigen. Obwohl das Spiel nur 
knapp mit 6 : 8 verloren wurde, dürfen wir 
nicht die Augen vor der Tatsache verschlie
ßen, daß uns unser heutiger Gegner in allen 
Belangen überlegen war und unser Team 
eigentlich nur dann zu Toren kam, als die 
,,sogenannten alten Herren" eine schöpfe
rische Pause einlegten. Alle anderen Aktio
nen waren eher Zufallsprodukte und ließen 
keinen Spielaufbau erkennen. 

Reinhold Gmeinwieser 



'der Iichtblick' - Juli/August 1994 31 

Berliner Abgeordnetenhaus 
- Landespressedienst 

Kleine Anfrage Nr. 5441 des Abgeordneten Albert Eckert (Bünd· 
nis 90/Grüne (AL)/UFV) vom 13.5.1994 über "den Stand me
dizinischer Versorgung im Berliner Strafvollzug": 

I. Bei wie vielen Gefangenen in den Berliner Haftanstalten wurden in 
den letZten 5 Jahren ärztlicherseits körperliche Leiden diagnosli
zien, die eine dauernde oder wiederholte stationäre Behandlung er
forderlich machten? 

a) Nahmen die genannten Fälle zu oder ab? 

b) Wie viele Fälle wurden behandelt 

- im Haftkrankenbaus (Bereiche Moabit oder Plötzensee o. ä.)? 

- in Hafi/Zellen? 

- in einem externen Krankenhaus? 

c) Wie viele der genannten Fälle konnten ausschließlich aus Sicher
heitsgründen nicht außerhalb des Vollzugs behandelt werden -
ggf. wie viele davon aus Personalmangel? 

d) ln wie vielen Fällen der Behandlung von Straf- oder Untersu
chungsgefangenen in externen Krankenhäusern erfolgte 

- keine besondere Bewachung. 

- eine Rund-um-die-Uhr-Bewachung durch 1-2 Beamte oder sogar 
durch mehr als 2 Beamte? 

e) ln wie vielen Fällen waren Behandlungen von Straf- oder Unter
suchungsgefangenen in externen Krankenhäusern verbunden mit 
einer Entweicbung aus dem Vollzug? 

2. In wie vielen Fällen fühnen (schwere) körperliche Erkrankungen 
von Gefangenen 

a) zu einem Antrag (der Senatsverwalrung für Justiz oder der Be
troffenen) oder einem Verfahren auf Unterbrechung der Straf
oder Untersuchungshaft aus Gesundheitsgründen (gemäß bzw. 
analog§ 455 Strafprozeßordnung [StPO] o. ä.)? 

3. Bei wie vielen Gefangenen in den Berliner Haftanstalten wurden in 
den letZten 5 Jahren ärZtlicherseits psychische Leiden diagnosti· 
zien. die eine dauernde od.er wiederholte stationäre Behandlung er
forderlich machten? 

a) Nahmen die genannten Fälle zu oder ab? 

b) Wie viele Fälle wurden behandelt 

- im Haftkrankenbaus (Bereiche Moabit. Psychiatrisch-Neurolo
gische Abteilung des Krankenhauses der Berliner Vollzugsanstal· 
ten. andere)? 

- innerhalb der Haft/Zellen? 

- in einem externen psychiatrischen Krankenbaus (Karl-Bonhoef· 
fer-Nervenklinik, Nervenklinik Spandau oder andere? 

c) Wie viele der genannten Pälle konnten ausschließlich aus Sicher
heitsgründen nicht außerhalb des Vollzugs behandelt werden? 

d) Palis es Fälle psychischer Erkrankungen gab. die. ohne daß die 
Straf- oder Untersuchungshaft unterbrochen worden wäre, in ex
ternen (psychiatrischen) Krankenhäusern behandelt wurden: In 
wie vielen Fällen erfolgte die Behandlungdon 

- ohne besondere Bewachung durch die Senatsverwalrung für 
Justiz oder andere. 

- mit einer Rund-um-die-Uhr-Bewachung durch 1-2 Beamte oder 
sogar durch mehr als 2 Beamte? 

e) In wie vielen Fällen waren Behandlungen von Straf- oder Unter
suchungsgefangenen in externen (psychiatrischen) Krankenhäu
sern verbunden mit einer Bntweichung aus dem Vollzug? 

4. In wie vielen Fällen führten (schwere) psychiatrische Erkrankungen 
von Gefangenen 

a) zu einem Antrag (der Senatsverwaltung für Justiz oder der Be
troffenen) oder einem Verfahren auf Unterbrechung der Straf· 
oder Untersuchungshaft. aus Gesundheitsgründen (gemäß oder 
analog § 455 StPO o. ä.)? 

b) zu einer Entlassung aus der Straf- (ggf. auch Untersuchungs-) 
haft - verbunden mit Einweisung (gem. dem GesetZ über Hilfen 
und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsycbKG) 
Strafgesetzbuch (StGB) o. ä .) in ein psychiatrisches Kranken
haus, 

- verbunden mit einer anderen (ambulanten oder stationären) Maß
nahme nach dem Betreuungsrecht o. ä .. 

- ohne weitere Maßnahmen? 

c) zu keiner Entlassung aus der Straf- (ggf. auch Untersuchungs
haft. 

- weil die Krankheit als im Vollzug bebandelbar angesehen wurde, 

- weil die Krankheit als in einem Krankenbaus außerhalb des Voll-
zugs bebaudeibar angesehen wurde, 

- weil dem andere Gründe, namentlich der öffentlichen Sicherheit, 
als entgegenstehend angesehen wurden? 

5. In wie vielen PäUen wurden in den letzten 5 Jahren zum Zwecke 
des Strafaufschubs oder (bei Untersuchungshaft) zwecks Haftver
schonung vor Haft.antriu aus Gründen körperlicher oder psychi
scher Erkrankungen 

a) Verfahren eingeleitet 

- von der Berliner Senatsverwaltung für Justiz, 

- von der/den VoUstreckungsbehörde/n? 

b) In wie vielen Fällen führten diese Verfahren zu einem Strafauf-
schub · 

- durch die Vollstreckungsbehörde/n und (bei Untersuchungshaft) 
durch die Gerichte? 

- durch die Gnadenbehörde/n? 

Antwon des Senats vom 2.6.1994 (eingegangen beim Abgeordneten
haus am 8.6.1994): 

Die erbetene Untergliederung nach Jahren. Geschlecht der Betroffe
nen. Straf· oder Untersuchungshaft und An der Erkrankungen kann 
mangels entsprechender Aufzeichnungen nicht - wie gewünscht - bei 
allen Antwonen erfolgen. Soweit Statistisken oder andere Unterlagen 
die Differenzierungen ermöglichten, sind sie bei den folgenden Ant· 
worten berücksichtigt. 

Zu 1. und l. a): In den letZten fünf Jahren bedurften lnbaftiene der 
Berliner Justizvollzugsanstalten in 8 802 Fällen stationärer Kranken
hausbehandlungen. nämlich: 

1989 1742 
1990 1672 (Veränderung gegenüber 1989: ./. 4,02 %) 
1991 1703 (Veränderung gegenüber 1990: + 1.85 %) 
1992 1 839 (Veränderung gegenüber 1991: + 7,99 %) 
1993 1 846 (Veränderung gegenüber 1992: + 0,38 %) 
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Die Entwiclclung der Gesamtzahl der Personen im Justizvollzug stellt 
sich im genannten Zeitraum wie folgt dar: 

1989 9593 
1990 9972 (Veränderung gegenüber 1989: + 3,95 %) 
1991 11008 (Veränderung gegenüber 1990: + 10,39 %) 
1992 12075 (Veränderung gegenüber 1991: + 9,69 %) 
1993 13 401 (Veränderung gegenüber 1992: + 10,98 %) 

Bei Betrachtung des Jahres 1993 gegenüber dem Jahr 1989 ist eine 
Zunahme von 104 (= 5,97 %) stationär behandlungsbedürftiger Per
sonen festzustellen. Die Zahl der Personen im Justizvollzug ist 1993 
verglichen mit dem Jahr 1989 um 3908 (= 39,7 %) gestiegen. Jeweils 
gemessen an der Gesamtzahl der Personen im Justizvollzug beliefen 
sich die stationären Aufenthalte 1989 auf 18,16 %, 1993 auf 13,78 %. 

Zu I. b): Gefangene mit stationär behandlungsbedürftigen körperli
chen Erkrankungen (unabweisbare Aufnahmeindikation) sind regelmä
ßig alsbald in das Krankenhaus der Berliner Vollzugsanstalten oder, 
wenn die Behandlungsmöglichkeiten dort nicht ausreichten, gemäß 
§ 65 StV ollzG in ein externes Krankenhaus verlegt worden. Eine die 
indizierte stationäre Behandlung ersetzende ambulante Behandlung in 
Hafträumen hat in keinem Fall stattgefunden. 

Es wurden stationär behandelt: 

1m Krankenhaus der Berliner Vollzugsanstalten 

1989 1990 1991 1992 1993 
Standort Moabit: 

I. Innere Abteilung 759 835 801 755 766 Pers. 
Chirurg. Abt. 468 466 439 495 555 Pers. 

Standort Tegel: 

Psyclllatr. Abt. 164 135 102 103 81 Pers. 

Srandort PlötzeJtSee: 

ll. Innere Abt. 101 93 172 223 201 Pers. 

hz externen Krankenhäusern 

Männer 226 131 172 251 220 Pers. 
Prauen 24 12 17 12 23 Pers. 

Zu I. c): 1m Fall einer gegebenen Indikation zur Verlegung in Kran
kenhäuser außerhalb des Justizvollzugs ist diese ausnahmslos ermög
licht worden. In keinem Fall ist eine solche aus Sicherheitsgründen 
oder wegen Personalmangels unterblieben. 

Zu 1. d): Hierüber werden Aufzeichnungen, die eine Ermittlung der 
Antwort unrer vertretbarem Zeitaufwand zulassen, nicht geführt. Die 
Beantwortung ist deshalb nicht möglich. 

Zu 1. e): Entweichungen bei Behandlungen in externen Krankenhäu
sern: 

Jahr män.ol. weibl. StralhaJ't U-Hatt Art der Erkrankung 
Geranaeue u. a. fsoweit hier bekannt) 

1989 4 I 5 Blinddannop., Halswirbelsäulen-
op., operativer Eingriff 

1990 2 2 Innere Erkrankung 
1991 4 2 5 I Gynäk. Untersuchung, Koma-

töser Zustand, med. Strahlen-
beb., operativer Eingriff 

1992 3 2 I Arthroskopie, operativer Ein-
griff, akute Notverlegung 

1993 3 2 3 2 lebensbedrohl. Erkrankung, 
Psychose, op. Eingriff, 
Risikoschwanl!erschaft 

Zu 2. d): Körperliche Erkrankungen von Gefangenen, die zum Tode 
geführt haben: 

verst«beo im 
Jallr mä.aol. wal>l. Stn.fhafi Uttenu· Ar. derEr~ !<ro>lrallwu .,........, IUJ\· b<w. 

Gtf. Oef. u. a. clnu>g>· (sowt!t hier bclcontt) d. lkrliDer Knlnken· :z.n .... 
halt VJ)Ilz:u.tsamt. ball! bercich 

1989 1 1 Henversa&en 1 
1990 8 8 Asthma, 3 x Herzinf .• 2 2 4 

3 X nat. Tod. Kt<ll$ 
1991 8 5 3 2xHerzro:i,2xnaL 2 4 2 

Tod. t..eberlccma. 
Asthma, Blulzenalls· 

lctanl:heit. 
1992 6 5 I Speiseröhrellßeschwür I I 4 

2 X Herzinfa.rl:t, 2 X 
Herzversa&en. 

Himblutung. Wlbek. 
1993 3 3 Todesursache I (i. d. Wohn. 2 

Herzinf .. Henven. willr.d. Ur!.) 
Bronchialkarzinom 
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Zu 3. bis 3. b): Wegen psychischer Leiden wurden in den letzten fünf 
Jahren 585 Inhaftierte stationär in der psychiatrischen Abteilung des 
Krankenhauses der Berliner Vollzugsanstalten behandelt. Die Zahlen 
der einzelnen Jahre können der Ziffer 1. b) entnommen werden. 

Aufgrund der zu geringen Bettenkapazität in der psychiatrischen Ab
teilung des KBV A ist es nicht möglich gewesen, alle mit psyclllatri
schen Erkrankungen in engerem Sinne stationär behandlungspflichtige 
Patienten dort aufzunehmen. Von derartigen Patienten, die aufgrund 
ihrer besonderen Betreuungs- und Behandlungsbedürftigkeit keines
falls ambulant im Verwahrbereich behandelt werden konnten, müssen 
seit Jahren ständig 60- 100/Jahr auf den körperlich-medizinischen 
Fachabteilungen des KBV A unter konsiliar-psyclllatrischer Supervi
sion über längere Zeit bzw. bis zum Ende der stationären Behand
lungsbedürftigkeit aufgenommen und behandelt werden. Überwiegend 
handelt es sich bei diesem Personenkreis um Untersuchungsgefan
gene, zum kleineren Teil um Strafgefangene. 

Die Zahl der in weiterem Sinne in die Zuständigkeit fachpsyclllatri
scher Krankenhausabteilungen fallenden delirauten Alkoholentzugs
syndrome sowie durch psychotisch-deliraute Krankheitsbilder kompli
zierten, in der Regel polyvalente Drogenentzugssyndrome, die nahezu 
ausschließlich in der I. Inneren Abteilung des KBV A behandelt wer
den mußten, übertrifft die vorgenannte Zahl noch um ein Vielfaches. 

Nur in seltenen Einzelfallen ist es möglich gewesen, Aufnahmen in 
einem externen psychiatrischen Krankenhaus zu erreichen. 

Zu 3. c): ln keinem Pali ist eine stationäre Behandlung außerhalb des 
Justizvollzugs aus Sicherheitsgründen unterblieben. 

Zu 3. d): Eine Bewachung wird von psychiatrischen Fachabteilungen 
externer Krankenhäuser generell nicht akzeptiert. 

Zu 3. e): s. zu Prage 1. e) 

Hinsichtlich der Frage 2 a) bis c}, 4 a) bis c) und 5) sind leider keine 
Angaben möglich, da entsprechende statistische Erhebungen nicht 
durchgeführt werden. Andere Erkenntnisquellen bestehen nicht oder 
können angesichts des mit ihrer Nutzung verbundenen extremen Ar
beitsaufwandes der zur Vernachlässigung anderer wichtiger Aufgaben 
führen müßte, im Rahmen einer Kleinen Anfrage nicht genutzt wer
den. Der Senat bittet dafür um Verständnis. 

Dr. Lore-Maria Pesehel-Gutzeit 
SenatariD für Justiz 

Kleine Anfrage Nr. 5608 des Abgeordneten Dr . Rolf-Peter Lange 
(FDP) vom 15.6.1994 über "Vollzugslockerungen im ßer lincr 
Strafvollzug": 

I. Wie ist die Äußerung der Justizsprecherio in der Berliner Morgen
post vom 26.5.1994 zu verstehen, daß "99,47 Prozent aller Gefan
genen, die Ausgang erhalten, pünktlich in die Anstalt zurück
kehren"? Wie insbesondere definiert der Senat den Begriff 
"Ausgang"? Ist damit .,Ausgang" im Sinne von§ 11 Abs. 1 Nr. 2 
Strafvollzugsgesetz gemeint, oder wird in dem o. g. Pressebericht 
das Wort "Ausgang" untechnisch verwendet, so daß alle Arten von 
Vollzugslockerungen (Außenbeschäftigung. Preigang. Ausführung, 
Ausgang} umfaßt sind? Welche Rückschlüsse ergeben sich aus der 
jeweiligen Defwition im Hinblick auf die oben zitierte Zahl? 

2. Nach welchen Berechnungsgrundlagen kommt es zu der in dem 
o. g. Presseartikel zitierten Zahl? Welche Vollzugslockerungen flie
ßen in die Berechnungen ein? Trifft es insbesondere zu, daß die 
Statistik nur auf die Anzahl der Vollzugslockerungen, nicht aber auf 
die Anzahl der Personen, die Vollzugslockerungen erhalten, 
abstellt? 

3. Wie viele Gefangene kehrten 1992 und 1993 verspätet von einer 
Vollzugslockerung oder von einem Hafturlaub zurück? Wie viele 
Gefangene kehrten 1992 und 1993 nicht von einer Vollzugslocke
rung oder von einem Hafturlaub zurück? Wie oft kam es 1992 und 
1993 zu Entweichungen? 

Antwort des Senats vom 30.6.1994 (eingegangen beim Abgeordneten
haus am 6.7.1994): 

Zu 1.: In der von der Pressesprecherin herausgegebenen offiziellen 
Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Justiz vom 24. Mai 1994 
wurde unter Bezugnahme auf den Beitrag der Berliner Morgenpost 
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vom gleichen Tage insbesondere darauf hingewiesen. daß im Jahre 
1993 nur 0,53 % der gewährten Urlaube oder Vollzugslockerungen 
oicbL beanstandungsfrei verlaufen seien, während in 99,47 % der PäUe 
die Gefangenen das in sie gesetzte Vertrauen gerechtfertigt hätten. ln· 
sofern ist die Äußerung der Jusli.zpressesprecherin in der Berliner 
Morgenpost vom 26. Mai 1994 verkürzt wiedergegeben worden. Der 
Senat geht deshalb davon aus, daß die Berliner Morgenpost in ihrem 
Bericht das Wort "Ausgangu untechnisch verwendet hat. Tatsächlich 
bezog sich die genannte Prozentzahl auf sämtliche Hafturlaube und auf 
aUe selbständigen Vollzugslockerungen (Ausgang und Preigang), die 
von den Berliner Justi.zvoU.zugsanstalten den Gefangenen ohne Auf· 
siebt eines VoUzugsbediensteten gewährt worden sind. 

Der Senat deftniert den Begriff "Ausgang" im Sinne der LegaldefJ.Oi. 
tion von § 11 Abs. 1 Nr. 2 StVollzG. Während von den insgesamt 
68 211 im Jahre 1993 gewährten selbständigen Vollzugslockerungen 
und Urlauben nur 364 Gefangene (0,53 %) nicht oder nicht freiwillig 
in die Anstalt zurückgekehrt sind. ergibt sieb ein noch günstigeres 
Bild. bezogen auf die im Jahre 1993 insgesamt gewährten 43 205 Aus· 
ginge. da von diesen lediglich 189 Gefangene (0,44 %) nicht oder 
nicht freiwillig in die Anstalt zurückgekehrt sind. 

Zu 2. und 3.: Die Statistik stellt bisher noch in allen Bundesländern 
einheitlieb als Berechnungsgrundlage nur auf die Anzahl der gewähr· 
ten Vollzugslockerungen. nicht aber auf die Anzahl der Personen ab. 
Bei den Angaben über die von Außenmaßnahmen nicht oder nicht 
freiwillig zurü.ckgelcehrten Gefangenen werden neben den gewährten 
Urlauben nur die selbständigen Vollzugslockerungen (Ausgang und 
Freigang) berücksichtigt. Gleiches gilt für die verspätete Rückkehr 
von einer Vollzugslockerung oder einem Hafturlaub. 

1992 (366 Tage) kam es bei einer Durchschninsbelegung der Berliner 
Justizvollzugsanstalten mit 3 597,0355 Inhaftierten pro Tag ( = 1 316 515 
Hafttage) zu insgesamt 63 Entweichungen, davon 14 aus dem ge
schlossenen und 49 aus dem offenen VoU.zug. 1993 waren bei einer 
Durchschnittsbclcgung mit 3 916,452 Inhaftiencn (= 1429 505 Haft
tage) 83 Entweichungcn. davon 20 aus dem geschlossenen und 63 aus 
dem offenen Vollzug, zu verzeichnen. 

Von Außenmaßnahmen (Vollzugslockerungen und Urlaub) kehrten 
1992 363 Gefangene (195 aus dem geschlossenen sowie 168 aus dem 
offenen Vollzug) und 1993 364 Gefangene (143 aus dem geschlosse
nen sowie 221 aus dem offenen Vollzug) nicht in die Anstalt zurück.. 

Die Zahlen über die 1992 und 1993 verspätet zurü.ckgekehnen Gefan· 
gcnen ergeben sich aus der Anlage. 

Dr. Lore Maria Pesehel-Gutzeit 
Senaterio für Justiz 

Anlage 

l. Verspätete Rückkehr vo11 einer Volhugslockenmg ein.schließlich Urlaub 

Jahr Vollzugslockenmgen Gesamtzahl der darunter 
und Urlaub gewährten verspätete Rückkehr 

Vollzugslockenmgen 
und Urlaube 

1992 Urlaub 25577 358 
Ausgang 36921 649 
Freigang _1076 __ 1_1 

63574 1018 
1993 Urlaub 23937 226 

Ausgang 43205 587 
Freigang _1069 ----.M 

68211 827 

Kleine Anfrage Nr. 5565 des Abgeordneten Wolfgang Mleukowslti 
(FDP) vom 8.6.1994 über "Überbelegung und fehlende Arbeit in 
den Berliner Haftanstalten": 

I) Wie hoch ist derzeit die Überbelegung in den Berliner Haftan· 
stalLen? 

2) Wieviel Geld muß bis 1996 bereitgestellt werden, um die Über· 
belegung in den Berliner Haftanstalten abzubauen? Wo und wie soll 
dieses Geld eingeseLZt werden? 
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3) Wie hoch ist der durchschnittliche Krankenstand des Personals in 
den Haftanstalten? Besteht zwischen dieser Zahl und der Überbele
gungssituation ein besonderer Zusammenhang? 

4) Wie hoch ist die Beschäftigungsquote in den Berliner Haftanstalten? 
Trifft es zu. daß in der Justizvollzugsanstalt Tegel bis zu 2/3 der 
Häftlinge ohne Arbeit sind? 

S) Welche Summen könnten gespan werden, wenn man Häftlinge an 
den Umbauten in wesentlichem Umfang beteiligen würde, wodurch 
auch die Beschäftigungsquote in den Haftanstalten erheblich erhöht 
werden könnte? 

Antwort des Senats vom 23.6.1994 (eingegangen beim Abgeordneten
haus am 28.6.1994): 

Zu 1. : Zum Stichtag 22. Juni 1994 verzeichnete die Justizvollzugsan
stalt Tegel eine Überbelegung mit 53 und die Jugendstrafanstalt eine 
Überbelegung mit 13 Gefangenen. Weitere Einzelheiten zur Bele· 
gungsfahigkeit und aktuellen Belegung der Berliner Justizvollzugsan
stalten zum Stichtag 22. Juni 1994 können Sie einer Übersiebt entneh
men, die llinen brieflieb überntittelt wird. 

Zu 2.: Der Senat bat das Abgeordnetenhaus von Berlin seit 1990 fon
laufend über die nach Herstellung der Deutschen Einheit notwendige 
Struktur· und Standortplanung einschließlich der damit verbundenen 
Bau- und Finanzierungsfragen unterrichtet. Zuletzt wurden dem 
Hauptausschuß des Abgeordnetenhauses mit Vorlagen Nr. 2112 und 
Nr. 2108 der Stand der Baumaßnahmen und die haushaltsmäßigen 
Auswirkungen für den Doppelhaushalt 1995/19% dargesteiJt. Da es 
wenig sachgerecht erscheint. den Inhalt der entsprechenden Vorlagen 
noch einmal als Antwon auf eine Kleine Anfrage wiederzugeben, wird 
Ihnen die Senatsverwaltung für Justiz die Berichte gesondert zuleiten. 
An dieser SteJJe ist jedoch darauf hinzuweisen. daß das gesamte Bau
programm nicht bereits im Jahre 19% sein Ende fmdet. und daß dem· 
gemäß zwar mit der Fertigstellung der Anstalten Panlcow (Arkona· 
Straße) und Lichtenberg im Jahr l996 eine Entlastung entsteht, aber 
Engpässe dennoch erst ausgeschlossen werden können. wenn auch die 
anderen Vorhaben beendet sind. 

Zu 3.: Der durchschnittliebe Krankenstand im Berliner Justizvollzug 
stellt sich fiir die Monate Dezember 1993 bis Mai 1994 (6 Monate) 
wie folgt dar: 

Beamte: 
Angestellte: 
Lohnempfänger: 

13,32% 
9,68% 
6,66% 

Ein Zusammenhang zwischen der Belegungssiruation der Haftanstalten 
und dem Krankenstand in dem Sinn. daß steigende Belegung einen 
erhöhten Krankenstand bedeutet, läßt sich nicht nachweisen. 

Zu 4. : Die Beschäftigungsquote bezogen auf alle Berliner Justizvoll
zugsanstalten und Inhaftierten liegt im Durchschnitt bei über 60 v. H. 
Hierbei muß berü.cksichligt werden. daß nur Strafgefangene der Ar· 
beitspflicht unterliegen und ein Teil der Inhaftierten infolge Krankheit 
oder anderer fehlender Eignung nicht zur Arbeit eingesetzt werden 
kann. Damit nimmt Berlin bezüglich der Beschäftigung der Gefange
nen einen gemessen an der schwierigen Arbeitslage guten Mittelplatz 
im Vergleich mit anderen Bundesländern ein. lhre Information zur 
Justizvollzugsanstalt Tegel triffl nicht zu. Die Beschäftigungsquote für 
Tegel liegt im Schnitt bei 65 v. H . 

Zu 5.: Es ist seit langen Jahren Praxis. durch Beteiligung der Anstalts· 
betriebe an Baumaßnahmen die Beschäftigungssituation der Gefange· 
nen zu verbessern und gleichzeitig den Landeshaushalt zu entlasten. 
Neben jeweils zu beachtenden Sicherheitsbelangen ist der Umfang der 
Beteiligung jedoch abhängig von der fachlichen Qualiftkation der In
haftierten und der daraus folgenden Leistungsfähigkeit der Anstalts· 
betriebe. Die möglichen Einsparungen werden bereits jetzt erzielt, 
weitere planbare Summen können nicht benannt werden. 

Dr. Lore Maria Pesehel-Gutzeit 
Senatorin für Justiz 
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§§ 43, 50, 52 StVoUzG, §§ 850 ff. ZPO (Umfang des Pfändungs
schutzes für Eigengeld) 

1. Aus Arbeitsentgelt nach § 43 StVoUzG gebildetes Eigengeld des 
Strafgefangenen ist gemäß § 52 StVoUzG lediglieb nach Maß
gabe der §§ 850 ff. ZPO, insbesondere der §§ 850 c und 850 k 
pfandbar. 

2. Dabei ist das Ar beitsentgelt nach Maßgabe des § 850 e Nr. 3 
ZPO zu berechnen. Der Wert der dem Gefangenen in Form von 
Unterkunft und Ernährung gewährten Naturalleistungen, der 
dem in Geld bemessenen Arbeitsentgelt hinzuzuzählen ist, kann 
nach der Höhe der festgesetzten Haftkostenbeiträge gemäß § 50 
StVoUzG festgesetzt werden. 

LG Kiel. Beschluß vom 28.5.1993- 13 T 253/92-

Gründe: 

Die sofortige Beschwerde ist gemäß §§ 793. 567, 569, 577 ZPO statt
haft sowie form- und fristgerecht erhoben. Sie bat in der Sache auch 
Erfolg. 

Der angefochtene Beschluß war nicht bereits aus formalen Gründen 
aufzuheben, weil anstelle des Rechtspflegers der Richter entschieden 
bat. Pür die Entscheidung über Anträge nach § 850 k ZPO ist grund
sätzlich der Rechtspfleger zuständig(§ 20 Nr. 17 RechtspflG), so daß 
dem Richter bei Rechtsmitteln nur die Möglichkeit der Abhilfe oder 
der Vorlage an das Rechtsmittelgericht nach § 11 Abs. 2 RPflG ver
bleibl. Soweit im vorliegenden Fall der Rechtspfleger den Antrag vom 
19. September 1992 als Erinnerung gegen den Pfändungs- und Über
weisungsbeschluß vom 28. Oktober 1991 angesehen und die Sache 
dem Richter vorgelegt bat und soweit dieser nach dem Wortlam des 
Tenors die Erinnerung zurückgewiesen hat, berührt das die Wirksam
keit der Entscheidung nicht. 

Der Richter hat die Parteien zu dem Antrag gehört und ihn nach den 
Gründen des Beschlusses vom 10. November 1992 als unbegründet 
zurückgewiesen. Hierin liegt eine in § 5 Abs. 2 RPflG vorgesehene 
eigene Bearbeitung einer eigentlich dem Rechtspfleger übertragenen 
Sache durch den Richter. nach dem wegen der besonderen Materie 
eine Vorlage durch den Rechtspfleger nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 RPflG 
gerechtfertigt sein konnte. 

Sachlich ist der Pfändungsschutzantrag des Schuldners vom 19. Sep
tember 1992 erfolgreich. Der Schuldner ist der Auffassung, die Pfän
dung seiner Ansprüche auf Auszahlung von Eigengeld gemäß § 52 
StVollzG dürfe lediglich nach Maßgabe der sich aus den §§ 850 ff. 
ZPO er~ebenden Beschränkungen vorgenommen werden, wobei es 
ihm konkret um die Anwendbarkeit der §§ 850 c, k ZPO geht. Die 
Kammer schließt sich der überwiegend (vgl. OLG Prankfurt/Main in 
NStZ 85. 96; OLG Celle, NStZ 81, 78 f. mit zustimmender Anmer
kung Ballhausen; Calliess/Müller-Dietz Strafvollzugsgesetz. 5. Auf
lage, § 43 Rz. 6 mit Nachweisen; LG Karlsruhe. NStZ 82, 263; 90, 
56 Konrad, Pfändbarkeie der Geldforderungen von Strafgefangenen, 
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ZfStrVo 90, 203, 206; sowie die unveröffentlichten vom Beschwerde
führer in Ablichtung vorgelegten Entscheidungen AG Lübeck vom 
23.1.1992, Az.- 51 M 3514/91 und OVG Schleswig vom 16.4.1992. 
Az.- 5 M 22/92 [10 B 6/92), Seite 4 f.) vertretenen Auffassung an, 
wonach aus Arbeitsentgelt gemäß § 43 StVollzG gebildetes Bigengeld 
des Strafgefangenen gemäß §52 StVollzG lediglich nach Maßgabe der 
§§ 850 ff. ZPO, insbesondere der§§ 850 c und k ZPO pfändbar ist. 

Eine Anwendung der §§ 850 ff. ZPO scheidet nicht bereits deshalb 
aus, weil das Arbeitsentgelt des Strafgefangenen gemäß § 851 ZPO 
vollständig unpfändbar wäre, wie das Landgericht Itzehoe dies an
nimmt (vgl. JurBüro 1991, 871). Der Auffassung des Landgerichts 
Itzehoe folgt die Kammer, wie sie in einem weiteren Beschluß vom 
13. Mai 1993 (13 T 47/92) eingehend ausgeführt hat, nicht. Von der 
danach anzunehmenden grundsätzlichen Übertragbarkeit und somit 
Pfandbarkeie der Ansprüche des Strafgefangenen auf Zahlung von Ar
beitsentgelt und daraus entstandenem Eigengeld ist allerdings nach 
sondergesetzlicher Regelung durch das Strafvollzugsgesetz, § 51 Abs. 
4, Satz 1, das Überbrückungsgeld ausgenommen. Dessen Praudung ist 
demgemäß vorliegend auch nicht beantragt worden. 

Soweit die gegenteilige Auffassung aus §51 Abs. 4 Satz 2, Strafvoll
zugsgesetz entnimmt, daß Arbeitsentgelt im übrigen unbeschränkt 
pfandbar sei (vgl. LG Karlsruhe in NStZ 82, 263; Stöber, a. a. 0., 
Rz. 134. S. 58; Rz. 137 S. 62: Fluhr, ZtStrVo 89, 103. 106) folgt die 
Kammer dem nicht. sondern wendet die Pfändungsschutzvorschriften 
§§ 850 c und k ZPO auch auf Arbeitsentgelt eines Gefangenen an. 
Wegen der weiteren Gründe wird ebenfalls auf den Beschluß vom 13. 
Mai 1993 (13 T 47/92) verwiesen. 

Zur Berechnung der Pfaudungsfreibeträge ergibt sieb nach Auffassung 
der Kammer allerdings, daß das Arbeitsentgelt des Gefangenen für die 
Anwendung des § 850 c und 850 k ZPO nach Maßgabe des § 850 e 
Nr. 3 ZPO zu berechnen ist. Der dem in Geld bemessenen ArbeitsenL
gelt hinzuzuzählende Wert der dem Gefangenen in Form von Unter
kunft und Ernährung gewährten Naturalleistungen kann nach der 
Höhe der festgesetzten Haftkostenbeträge gemäß §50 StVollzG be
messen werden. Der Umstand, daß Beziehern von Arbeitsentgelt ge
mäß § 43 StVollzG nach § 50 StVollzG keine Haftkostenbeiträge ab
verlangt werden. besagt nicht, daß dem in Haft befmdlichen Schuldner 
das zum Eigengeld genommene Arbeitsentgelt im Verhältnis zum 
Gläubiger uneingeschränkt verbleiben muß. Bei der Berechnung von 
Einkünften ist der Gefangene so zu behandeln, als ob diese Beträge 
für seine Lebensführung zur Verfügung stehen. 

Ob es einer teilweisen Aufbebung von Eigengeldpfandungen gemäß 
§ 850 k ZPO entsprechend dem Antrag des Schuldners bedarf, könnte 
zweifelhaft sein, weil der Anspruch des Gefangenen auf Zahlung von 
Arbeitsentgelt sich auch nach anteiliger Gutschrift zum Eigengeld ge
gen den jeweiligen Anstaltsträger richtet, ohne daß es zu einem 
Schuldnerwechsel vom Arbeitgeber zu einem Kreditinstitut kommt. 
wodurch die Erstreckung des Pfändungsschutzes für Arbeitseinkom
men auf Bankguthaben erforderlich wird. Die Kammer folgt insoweit 
der Auffassung, daß es sieb bei der Gutschrift auf dem Eigengeld
konto um einen erfüllungsähnlichen Akt handelt, der den Gefangenen 
zumindest in eingeschränktem Umfang zum Verfügungsberechtigten 
macht. Insoweit ist es auch angemessen, in entsprechender Anwen
dung des § 850 k ZPO Eigengeldkonten eines Gefangenen wie Bank
oder Sparguthaben zu behandeln, auf die sowohl der Gefangene als 
Schuldner als auch Gläubiger ohne Prändungsschutzmaßnahmen un
eingeschränkt zugreifen könnten. 

Demzufolge war unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses dem 
Prandungsschutzantrag in der Weise stattzugeben, daß gemäß § 850 k 
ZPO der Pfaudung nur die Eigengeldbeträge unterliegen, die im der 
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Auszahlung folgenden Monat den Freibetrag .nach § 850 c ZPO in 
Höhe von 1219.99 DM übersteigen. während sie nach Ablauf des 
Monats in vollem Umfang dem Zugriff des Gläubigers unterliegen. 
Soweit der Schuldner bei der Bemessung des Freibetrages nach 
§ 850 c ZPO die Berücksichtigung von UnterhaltspfUchten gegenüber 
seiner dreijährigen Tochter begehrt, war dem Antrag nicht st.auzu
geben. Der Schuldner hat insoweit nicht dargetan. daß er außer gele
gentlichen Geschenken bei Besuchen für den Unterhalt des Kindes 
aufKommt. Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92, 97 ZPO. 

Entnommen aus Zeitschrift mr Strafvollzug und Straff:illigenhilfe, 
43. Jahrgang, Heft 2, Seite 120, Pebruar 1994 

§ 69 Abs. 2 StVollzG (Voraussetzungen für die Bewilligung von 
Videogeräten) 

Videorecorder steUen Fernsehgeräte im Sinne von § 69 Abs. 2 
StVollzG dar, deren Besitz dem Gefangenen nur " in begründeten 
Ausnahmefällen" gestattet werden kann. 

LG Hamburg, Beschluß vom 30.8.1993-609 VollZ 108/93 -

Gründe: 

I) Die Antragsgegnerin bat den Antrag des Gefangenen, ibm den Be
sitz eines Videorecorders nebst fünf Kassetten zu gestatten, mit 
Widerspruchsbescheid vom 20.7.1993 zurückgewiesen. Dagegen be
antragt der Gefangene im vorüegenden Verfahren gerichtliche Ent
scheidung gemäß§ 109 StVollzG. Er macht geltend, da es ibm in der 
Haftsituation nicht möglich sei. anspruchsvolle Gespräche zu führen. 
böten sich Talk-shows und ähnliche- Sendungen als Alternative an. 
Leider würden solche Programme zu einer Zeit ausgestrahlt, zu der er 
schlafen müsse, um am nächsten Tag seiner Arbeitspflicht genügen zu 
können. Den Sicherheitsbedenken der Antragsgegnerin könne durch 
Verplombung und Ausführung des Gehäuses in Pleltiglas Rechnung 
getragen werden. Zur Lieferung eines Recorders in Pleltiglasbauweise 
seien die Firmen Philips, Mitsubislti und Loewe bereit. 

Die Antragsgegnerin wirft demgegenüber die Frage auf, ob es wirk
lieb dem Resozialisierungsauftrag des Strafvollzugsgesetzes entspre
che, einem Strafgefangenen. der schon einen Fernseher sowie eine 
Stereoanlage habe und eine Tageszeitung halte, umgekehrt aber auch 
Unterhaltspflichten und Schadenersatzforderungen zu erfüllen habe. 
auch noch den Kauf eines Videorecorders genehmigen zu müssen. Im 
übrigen werde daran festgehalten. daß Videorecorder bauartbedingt 
dazu geeignet seien, als Versteck für unerlaubte Gegenstände zu die
nen. Dem könne durch Kontrollen nicht ausreichend begegnet 
werden. 

2) Der Antrag bleibt erfolglos. Videorecorder sind nach Auffassung 
dieser Kammer .,Fernsehgeräte" im Sinne von§ 69 Abs. 2 StVollzG. 
deren Besitz dem Gefangenen nur .. in begründeten Ausnahmefällen" 
gestattet werden kann. Ein solcher Ausnahmefall liegt hier nicht vor. 

Ia ihrem Kommentar zum Strafvollzugsgesetz beschäftigen sich Cal
liess!Müller-Dietz mit Videorecordern zwar unter § 70 (Bücher und 
andere Gegenstände zur Fon bildung oder zur Freizeitbeschäftigung) 
und zweifeln in diesem Zusammenbang an der Richtigkeit der in der 
Rechtsprechung vertretenen Auffassung. daß ihrer Zulassung generell 
Sicherheitsbedenken entgegenstünden (5. Auflage 1991, Rdn. 5 Seite 
364). Dem vermag sich die Kammer aber nicht anzuschließen. Sieht 
man einmal davon ab. daß Videorecorder auch zur Herstellung 
hochwertiger Schallaufzeichouogcn benutZt werden können. dieneo sie 
doch in erster Linie der Aufzeichnung von Fernsehsendungen und 
deren Wiedergabe. Nun ist es zwar denkbar. daß ein Strafgefangener 
während seiner Inhaftierung bestimmte Fernsehsendungen nicht ver
säumen und sie deshalb aufzeichnen möchte. um sie sich nach seiner 
Entlassung ansehen zu lcönnen. Dieser Pali wird indessen die Aus
nahme sein und bedarf hier auch keiner Entscheidung. Denn dem An
tragsteller geht es erklärtermaßen darum, sieb die aufgezeichneten 
Senduogen schon während der Zeit seiner Inhaftierung anzusehen. 
Dabei wäre ein Videorecorder lediglich ein Zusatzgerät zu dem Pero
seher des Gefangenen. welches es ibm ermöglicht. sich Sendungen 
zeitversetzt anzusehen. Dies rechtfenigt es, einen Videorecorder als 
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"Fernsehgerät" im Sinne von § 69 StVollzG anzusehen, zumal er ja 
ebenso wie ein Fernsehgerät im engeren Sinne mit einem Empfangs
teil (Tuner) ausgestattet ist. Daß weitere Komponenten eines Fernse
hers, nämlich Lautsprecher und Bildröhre, fehlen, rechtfertigt keine 
andere Beurteilung. 

Ein Videorecorder kann daher nur in begründeten Ausnahmefällen 
zugelassen werden. Ein solcher Fall liegt hier offensichtlich nicht vor. 
Was der Antragsteller zur Begründung seines Wunsches nach einem 
solchen Gerät vorbringt, läßt sich dahin zusammenfassen, daß es ihm 
darum geht. die Einschränkungen der Kommunikationsmöglichkeiten 
auszugleichen, denen er als Strafgefangener unterliegt. Diese Ein
schränkungen treffen indessen ausnahmslos alle Strafgefangenen. Sie 
sind einer Freiheitsstrafe immanent. Zwar ist dem Antragsteller zuzu
geben, daß Strafgefangene diese Einschränkungen je nach ihrem intel· 
lektueUen Anspruchsniveau unterschiedlich stark empfinden werden. 
Dieser Unterschied ist aber nicht so gravierend. daß er es rechtfeni
gen könnte, das bloße Interesse eines Gefangenen an nächtlichen 
Fernsehsendungen der vom Antragsteller genannten An bereits als 
ausreichenden Grund für die Zulassung eines Videorecorders anzu
sehen. 

Dieses Ergebnis mag im Hinblick auf die weite Verbreitung. die 
Videorecorder seir lokrafttreten des Strafvollzugsgesetzes am 
1.1.1977 gefunden haben, und das in § 3 dieses Gesetzes normierte 
Allgleichungsgebot als unbefriedigend empfunden werden. Die Kam
mer siebt sich nach derzeit geltender Passung des Strafvollzugsgeset
zes zu einer anderen Entscheidung jedoch außerstande. Die von dem 
Antragsteller für geboten erachtete Anglcichung an die allgemeinen 
Lebensverhältnisse muß, nicht zuletZt. im Interesse der Gleichbeband
lung, der im Strafvollzug noch weit größere Bedeutung zukommt als 
in anderen Lebensbereichen. dem Gesetzgeber überlassen bleiben. Im
merhin bat schon die Großzügigkeit, mit der Fernseher in den Ham
burger Strafanstalten zugelassen werden und die das hiesige Oberlan
desgericht noch 1981 als gesetzwidrig qualifiziert bat (MDR 81, 76). 
dazu geführt, daß Strafgefangene aus anderen Bundesländern mit 
einer weniger liberalen Zulassungspraxis sich zurückgesetzt fühlten 
(vgl. Calliesc;/Müller-Dietz § 69 Rdn. 5 Seite 359). 

Entnommen aus Zeitschrift für Str afvollzug und Straffalligenhilfe. 
43. Jahrgang. Heft 2. Seite 121, Februar 1994 

§57 Abs. 2 Nr. 1 StGB; § 454 b Abs. 2 Nr . 1 StPO (Strafrestausset
zung nach Halbverbüßung) 

1. Die Vorverbüßung von Ersatzfreiheitsstrafe hindert nicht die 
Anwendung der Erstverbüßerregclung. 

2. Sind gegen einen Ver urteilten, der erstmals Freiheitsstrafe ver
büßt, nacheinander mehrer e zwei Jahre nicht über steige.ode 
Fr eiheitsstrafen zu vollstrecken, so ist die Vollstreckung jeder 
dieser Strafen zunächst nach § 454 b Abs. 2 Nr. 1 StPO zu un
terbrechen. 

3. Das gilt auch dann, wenn die Gesamtdauer dieser Strafen zwei 
J ahre übersteigt (gegen OLG Karlsruhe Justiz 1987, 319 und 
OLG Stuttgart - 1. StS -, Justiz 1988, 376, im Anschluß an 
OLG Stuttgart - 3. StS -, Justiz 1987, 510 = NStZ 1988, 128 
und - 4. StS - . Justiz 1987, 436 = J Z 1987, 1085). 

OLG Sruugart, Beschluß vom 17.1.1994- 2 Ws 4/94 

Entnommen aus Str afverteidiger , 14. Jahrgang, Heft 5, Seite 250. 
Mai 1994 

§ 57 Abs. 2 StGB (Halbstrafenaussetzung) 

AJs besondere Umstände i. S. v. §57 Abs. 2 Nr. 2 StGB sind nicht 
nur solche Milderungsgründe anzusehen, die wegen ihres besonde
ren Gewichts Ausnahmecharakter haben. Es genügen vielmehr 
Umstände, die im Vergleich mit gewöhnlichen, durchschnittlichen, 
allgemeinen oder einfachen Milderungsgründeo besonderes Ge
wicht besitzen. Dabei können Umstände, die einzeln lediglich 
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durchschnittliebe Milderungsgründe wären, durch ihr Zusammen
treffen ein solches Gewicht erlangen, daß ihnen in ihrer Gesamt
heit die Bedeutung besonderer Umstände zuerkannt werden kann. 
Gleichfalls zu berücksichtigen ist eine besonders hohe Strafemp
fmdlicbkeit aufgrund einer während der Inhaftierung aufgetrete
nen Erkrankung sowie Schadenswiedergutmachung. 

OLG Bamberg, Beschluß vom 19.12.1991- Ws 564/91 

Entnommen aus Strafverteidiger. 14. Jahrgang. Heft 5, Seite 252. 
Mai 1994 

§ 57 a Abs. 1 StGB; § 454 Abs. 1 StPO (Zeitpunkt der Schuldschwe
reentscheidung in Altfällen) 

Be.i der Vollstreckung einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen 
Mordes ist es in sogenannten Altfallen verfassungsrechtlich gebo
ten, nach einer Vollstreckungsdauer von in der Regel 10 Jahren 
vorab zu entscheiden, ob eine besondere Schwere der Schuld 
i. S. d. §57 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StGB vorliegt. Bei Feststellung 
einer solchen Schuldschwere ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu 
entscheiden, ob und ggf. für welche Dauer sie eine Vollstreckung 
über 15 Jahre hinaus gebietet. 

HaosOLG Hamburg, Beschluß vom 17.2.1994-2 Ws 602/93 

Enmommen aus Strafverteidiger. 14. Jahrgang, Heft S. Seite 257. 
Mai 1994 

§§ 67 b, 51 Abs. 1 StGB (Aussetzung der MaßregelvoUstreckung) 

Der Aussetzung einer Maßregelvollstreckung steht die Vorschrift 
des § 67 b Abs. 1 S. 2 StGB dann nicht entgegen, wenn eine Frei
heitsstrafe durch Anrechn ung von Untersuchungshaft und einst
weiliger Unterbringung erledigt und deshalb nicht mehr i. S. v. 
§ 67 b Abs. 2 StGB "zu verbüßen" ist. 

BGH. Beschluß vom 25.8.1993-5 StR 500/93 (LG Braunschweig) 

Sachverhalt: 

Das LG baue den Angeld. wegen versuchter schwerer Brandstiftung 
zu einer FreiheitSstrafe von 10 M. verurteilt und die Unterbringung in 
einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Seine Revision führte 
mit der Sachrüge zur Aufbebung des Urteils und zur Zurückverwei
sung der Sache. 

Aus den Gründen: 

Für den Fall der Anordnung einer Maßregel nach § 63 StGB gibt der 
Senat vorsorglieb noch folgenden Hinweis: Es läge dann jedenfalls auf 
der Hand, sorgfältig zu bedenken. wie die Voraussetzungen für eine 
Aussetzung der MaßregelvoUstreekung nach § 67 b StGB bei dem 
praktisch nicht vorbelasteten, schwer behinderten Angekl. geschaffen 
werden können. Der Aussetzung würde die Vorschrift des § 67 b 
Abs. 1 S. 2 StGB nicht entgegenstehen: Zwar wäre die Freiheitsstrafe. 
die mit Rücksiebt auf § 358 Abs . 2 StPO zehn Monate nicht über
schreiten dürfte, einer Aussetzung nach § 56 StGB nicht mehr zugäng
lich, weil sie durch Anrechnung des erlittenen FreiheitSentzuges (Un
tersuchungshaft, einstweilige Unterbringung) nach §51 Abs. 1 StGB 
erledigt wäre (vgl. BGHSt 31, 25. 27). Der Angeld. häne aber nicht 
mehr i. S. d. § 67 b Abs. 1 S. 2 StGB .,FreiheitSstrafe zu verbüßenM 
(Horn in SK StGB § 67 b Rdnr. 6; Horstkone in LK. lO. A. § 67 b 
Rdnr. 83). 

Entnommen aus Strafverteidiger, 14. Jahrgang, Heft 5, Seite 260. 
Mai 1994 

§ 67 c I StGB, §§ 458 111 1, 2. Hs., 463 StPO (Feststellung der Er
forderlichkeit der Sicherungsverwahrung im Vollstreckungsverfahreo) 

Der Vollzug der im Strafurteil angeordneten Sicherungsverwah
rung ist nur dann zulässig, wenn mit der gemäß § 67 c I StGB ge-
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boteneo Prüfung der Erforderlichbit vor Strafende begonnen und 
das Verfahren ohne vermeidbare Verzögerungen binnen angemes
sener Frist zum Abschluß gebracht worden ist. 

Unzulässig ist der Vollzug jedenfalls dann, wenn sich ein Verur
teilter aufgrund vermeidbarer Verzögerungen bereits 10 Monate 
im Maßregelvollzug befmdet, ohne daß dessen Erforderlichkeit 
festgestellt worden ist. 

OLG Düsseldorf, Beschluß vom 28.7.1992 - 2 Ws 303/92 

Entnommen aus Strafverteidiger, 14. Jahrgang, Heft 5, Seite 260, 
Mai 1994 

§ 316 StGB (Fahruntüchtigkeit nach Haschischkoosum) 

Die Feststellung rauschbedingter Fahruntüchtigkeit nach Ha
schischkonsum allein aufgrund einer bestimmten THC-Konzentra
tion im Blut (absolute Fahruntüchtigkeit) scheidet mangels wissen
schaftlich begründbaren absoluten Grenzwertes aus. Erforderlich 
ftir die Verurteilung nach § 316 StGB in einem solchen Fall ist 
vielmehr, daß neben dem Haschischkonsum im Einzelfall Ausfall
erscheinungen bei dem Fahrzeugführer festgestellt werden, die 
den Schluß auf rauschbedingte Fahruntüchtigkeit zulassen (rela
tive Fahruntüchtigkeit). 

OLG Düsseldorf, Beschluß vom 2 .5.1994- 5 Ss 358/93 

Entnommen aus Strafverteidiger, 14. Jahrgang, Heft 7, Seite 376, 
Juli 1994 

§§ 10, 11, 24 StVollzG (Vollzugsbeschränkungen aufgrundanonymer 
Hinweise) 

Wollen die Vollzugsbehörden aus Sicherheitsgründen die Vollzugs
gestaltung ändern (hier: Anordnung von Einzelbesuchen und Ein
zelduschen), weil erhöhte Fluchtgefahr bestehe, sind konkrete Tat
sachen als Grundlage einer derartigen Prognose erforderlich. 
" Hinweise" vertraulicher Art gegenüber der Krinrlnalpolizei rei
chen angesichts ihres problematischen Beweiswertes in der Regel 
nicht und bedürfen der Bestätigung durch gewichtige andere 
Indizien. 

OLG Frankfurt!Main, Beschluß vom 16.7 .1993-3 Ws 283-285/93 

Aus den Gründen: 

Der Verurteilte verbüßt zur Zeit eine FreiheitSstrafe von 6 J. wegen 
schweren Raubes in der NA B. Das Strafende ist auf den 29.7.1997 
notiert. Weiterhin ist aufgrund Haftbefehls des AG Mannheim vom 
30.3.1992 wegen des VerdachtS des schweren Raubes Überhaft no
tiert. Als Haftgrund ist Fluchtgefahr vermerkt. 
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Mit undatierter Verfügung wurde für den ASt. aus Sicherheitsgründeo 
Einzelduschen angeordnet sowie am 5.11.1992 verfügt, daß die Be
suche des ASt. als Einzelbesuche mittwochs abzuwickeln seien. 
Neben dem Hinweis auf den Haftbefehl des AG Manoheim ist zur Be
gründung dieser Maßnahme u. a. ausgeführt: 

"Der hiesigen Anstalt wurde am 5.2.1992 vom Hess. LKA mitgeteilt. 
daß Ihr Maodaot die Absicht haben soll, jede sich bietende Gelegen
heit zur Flucht zu ourzeo. Auch wurden Befreiungsaktionen von außen 
nicht ausgeschlossen. Das LKA bewertet die dort vorliegenden Infor
mationen als durchaus realistisch. Ich habe weder die Verpflichtung 
noch die Möglichkeit. den Wahrheitsgehalt der Hinweise des LKA 
selbst zu ermitteln. Anhaltspunkte für eine offensichtliche Unrichtig
keit der Hinweise, die eine solche Verpflichtung u. U. begründen 
könnten, bestehen nicht. Auch besteht seitens der hiesigen Behörde 
keine Veranlassung, Hinweise, die sie von einer anderen Behörde er
hält, inhaltlich in Frage zu stellen. Es ist erfahrungsgemäß (nicht) 
davon auszugehen, daß derartige Hinweise an eine andere Behörde 
einen reellen Hintergrund haben. Um die Sicherheit der Anstalt ... 
gewährleisten zu können, ist es . . . erforderlich, die Besuche Ihres 
Mandanten ... als Biozelbesuche, die aus organisatorischen Gründeo 
nur jeweils an einem Mittwoch abgehalten werden können, durchzu
führen ." 

Durch den angefochtenen Beschl. hat die StVK den gegen die getrof
fenen Maßnahmen gerichteten Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
als unzulässig zuriickgewiesen, da der Verorteilte nicht geltend ge
macht habe. in seinen Rechten verletZt zu sein und eine derartige Be
einträchtigung auch nicht ersichtlich sei. lm Gegenteil bringe ihm die 
Regelung des Einzelbesuchs und des Einzelduschens nur Vorteile ge
genüber anderen Gefangenen. Hiergegen richtete sieb die Rechtsbe
schwerde des ASt. 

Die Rechtsbeschwerde bat auch in der Sache Erfolg. Zunächst ist ent
gegen der Auffassung der StVK der Antrag auf gerichtliebe Entschei
dung zulässig. Durch die getroffenen Regelungen wird die recht
liebe Gestaltung von Verhältnissen im Lebensbereich des ASt. be
wirkt, insbesondere haben die getroffenen Anordnungen Auswirkun
gen auf die Behandlung des ASL während der Strafvollstreckung. 

So ist das ihm zustehende Recht auf regelmäßigen Besuchsempfang 
(§ 24 StVollzG) allein durch die Verlegung vom Wochenende auf den 
MittWoch eingeschränkt. ist diese Maßnahme geeignet. den Besuch.s
kootakt erheblieb zu erschweren bzw. gänzlich zu vereiteln, handelt 
es sieb doch um einen Wochentag, der zumindest der Fahrt eines ar
beitenden Besuchers in die JV A entgegensteht. ( ... ) Das angeordnete 
Einzelduschen taogiert den ASt. gleichfalls, da eine derartige "Son
derbchandlung" mit Einschränkungen verbunden ist, die negativen, 
weil diskriminierenden Charakter haben. ( .. . ) Die BegJÜDdung der 
Vollzugsbehörde hinsiebtlieh des Binzelduscbens und des Einzelbesu
ches genügt den Anforderungen. die an den Erlaß derartiger Anord
nungen zu stellen sind, nicht. 

Zwar ist der Vollzugsbehörde bei Fragen, die eine persönliche Wer
tung enthalten - wie etwa bei den in Rede stehenden getroffenen An
ordnungen wegen Fluchtgefahr - ein Beurteilungsspielraum einge
räumt (st. Rspr. des Senats, vgl. Beschl. v. 21.12.1990 - 3 Ws 8 I 4/90 
(StVollz) und 5.7.1993 - 3 Ws 242/93 [StVollz], in Übereinstimmung 
mit der h. M., vgl. BGHSt 30/320 [ = StV 1982. 262]; Calliess/Mül
ler-Dietz. StVollzG, 5. A., § 10 Rdnr. 6, § 11 Rdnr. 6 m. w. N. auch 
beZÜglich der Gegenmeinung). Überprüfbar ist jedoch u. a .. ob die 
Vollzugsbehörde von einem zutreffend und vollständig ermittelten 
Sachverhalt ausgegangen ist (vgl. Calliess/Müller-Dietz. a. a. 0., § 11 
Rdnr. 6). 

Dieser Anforderung genügt die Begründung der Vollzugsbehörde 
nicht. Soweit erhöhte Fluchtgefahr des Verorteilten angeführt wird. 
sind konkrete Tatsachen, die Grundlage einer solchen Prognose sein 
könnten. nicht dargetan. Es werden allein "Hinweise" vertraulicher 
An des LKA ins Feld geführt. 

Wenn auch derartige Informationen Erkenntnismaterial bilden, dessen 
Verwertung grundsätzlich keinen Bedenken unterliegt und im Einzel
fall durch Grunde des öffentlichen Interesses oder der Sicherheit und 
Ordnung der Vollzugsanstalt die Möglichkeit der Sacbauficlärung in 
zulässiger Weise eingeschränkt werden kann (vgl. Senatsbeschl. v. 
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J1.7.1980- 3 Ws 297/80- NStZ 1981, 117 f.: OLG Nürnberg. Be
schi. v. 2.2.1982 - Ws 805181 - NStZ 1982, 438 f.), bedeutet diesje
doch nicht, daß sich die Vollzugsbehörde mit diesen Informationen be
gnügen durfte. Denn der Beweiswen von Angaben, deren Urheber 
unbekannt sind, muß besonders kritisch geprüft werden und bedarf. 
soweit möglich. der Bestätigung durch gewichtige anderweitige Indi
zien (vgl. OLG Frankfurt, a. a. 0.). 

Das bedeutet filr den vorliegenden Fall. daß die Vollzugsbehörde ihre 
Überzeugungsbildung auf weitere Beweismittel stützen muß. Insoweit 
kommt vor allem eine Einholung einer Auskunft beim LKA über die 
Glaubwürdigkeit der Hinweisgeber in Betracht, die den Verorteilten 
belastet haben. 

Wegen des Beurteilungsspielraums der Vollzugsbehörde ist es der 
StVK versagt, den Sachverhalt selbständig weiter aufzuklären (BGHSt 
30. 321. 322 [ = StV 1982. 262)). Deswegen waren der angefochtene 
Beschluß und die Anordnungen der Vollzugsbehörde beZÜglich Ein
zelduschens und Einzelbesuchs aufzuheben und die Vollzugsbehörde 
zu verpflichten. unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats 
erneut zu entscheiden. 

Mitgeteilt von RAH . U. Endres , Prankfun-Hoechst. 

Entnommen aus Strafverteidiger. 14. Jahrgang. Heft 8. Seite 431 . 
August 1994 

§§ 82, 103 StVoUzG; Art. 5, 2, 20 Abs. 3 GG; § 185 StGB (Diszi
plinarmaßnahme wegen beleidigender Äußerungen eines Strafgefan
genen) 

l. Der Schutz des Art. S Abs. 1 GG vor ungerechtfertigten Diszi
plinarmaßnahmen nach dem StVollzG entfallt nicht schon des
halb, weil die Äußerungen eines Gefangenen einen der Straftat
bestände der §§ 185 ff. StGB erfüllen. Zusätzliche Beschrän
kungen des Freiheitsrechts durch das Disziplinarrecht neben 
einer etwaigen strafrechtlichen Ahndung bedürfen gesonderter 
Prüfung am Maßstab des Art. 5 Abs. 1 GG, wobei der Situation 
des Strafvollzugs mit seinen eingeschränkten Freiheitsräumen 
und den unter diesen Bedingungen fast unausweichlich auftre
tenden Spannungen zwischen Gefangenen und Vollzugsbedien
steten Rechnung zu tragen ist. 

2. Aus Art. 5 Abs. 1 GG ergeben sich auch verfahrensrechtliche 
Anforderungen an die Aufklärung des ro beurteilenden Sach
verhalts. 

3. Auch die Bemessung von Disziplinarmaßnahmen steht unter 
dem Grundsatz der Schuldangemessenheit von Strafen und 
strafahnliehen Sanktionen und "der Verhältnismäßigkeit 

4. Eine Disziplinarmaßnahme bestehend aus 7 Tagen Arrest und 7 
Tagen Entzug des täglichen Aufenthalts im Freien kann auch im 
Wiederholungsfall nur bei einem Fehlverhalten in Betracht 
kommen, das nach Art und Umfang besonders gravierend und 
dem Gefangenen in besonderem Maße vorwertbar ist. 

BVerfG . Beschluß vom 28.2.1994-2 BvR 1567/93 (2. Kammer) 

Emnommen aus Straf,•erteidiger. 14. Jahrgang. Heft 8. Seite 440. 
Augu.st 1994 
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Hitzestau im Wohnklo 

Was zu Beginn der warmen Tage noch als 
angenehm empfunden wurde, geriet nach 
zwei Wochen brütender Hitze mit bis zu 
38 oc im Schatten den meisten Leuten zur 
Pein. Seit ewig langen Zeiten hatte es in deut
schen Landen keinen so heißen Sommer ge
geben. Die "Normalbevölkerung" bewegte 
sich so wenig als möglich auf der Straße und 
öffnete zu Hause alle Fenster und Türen in 
der Wohnung, um Durchzug und damit ein 
wenig das Gefühl zu haben. daß die Tempe-

ratur in der Wohnung angenehmer sei als 
draußen. 

In den Häusern I, ll und III der Justizvoll
zugsanstalt Tegel waren an den Sonntagen 
die Zellen wie immer geschlossen. Wenn das 
auch in den Häusern II und III gleichermaßen 
unangenehm ist, sind die Hafträume jedoch 
größer als die im Haus I. Die reguläre Zelle 
in der Teilanstalt I hat eine Fläche von rund 
5,3 m2. Im Haus I hieß es früher: Würdest du 

ZB Zentrale BeratunaateDe 
der freien Straffälliaenhilie in BerHn 

Cari1asverband fiir Berlin e.V. 
Diakoai.s<:hes Werk Berlin·Brandenburg e.V. 
S~raffälligen· und Bewährungshilfe Berlin e. V. 

Bunde sallee 42, 10715 Berlin Telefon: 86 05 41 
Faltn-erbindungen: 
U-Bahnlin~n 1 und 9 - U-Bah nhof Berliner Straße - Buslin ien 104 und Z04 

Wir beraten 
-Straffällige 
-Haftentlassene 
-von Inhaf tierung bedrohte Personen 
·Angehörige, Freunde und Bekannte 

bei 
·persönlichen Problemen 
-Entlassungsvorbereitungen 
-rechtlichen Problemen (zb. Sozißlhilfe) 
- der Wohnungssuche 
-finanziellen Probleme.'! 
-Oberschuldung (Schuldenregulierung) 
-Geldstrafen 
-Problemen mit der Arbeit 

Zusätzlich bieten wir sozialtherapeutische 
Gespräche und Gruppen an 

Tilgung uneinbringücber Geldstrafen 
durch Ableistung von gemeinnütziger 
Arbeit 
Beratung durch die Straffälligen- und 
Bewährungshilfe Berlin e. V. mit 
Sprechstunden in der ZB 
Dienstag 14.00 -18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 · 13.00 Uhr 
Freitag 9.00 - 13.00 Uhr 

Sprechstunden in der ZB 
Dienstag 14.00-18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 - 13.00 Uhr 
Freitag 9.00 - 13.00 Uhr 

Telefonische Beratung in der ZB 
Dienstag 9.00- 18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00- 16.00 Uhr 
Freitag 9.00- 14.00 Uhr 

Sprechzeiten in den Haftanstalten 
Montag - JV A Tegel 
Montag - Jugendstrafanstalt Berlin 
Montag - Vollzugsanstalt für Frauen 

nach VcrciJlbarun$ sclviftlich, telefonisch bzw. ühcr 
ihre(n) Gruppenletter (in) oder ühcr "Vnrmcldcr" 

auf so einer Zelle einen Schäferhund halten. 
würdest du wegen Verstoß gegen das Tier
scbutzgesetz belangt werden. 

Vor sechs Jahren erfolgte der Umzug aus 
dieser Teilanstalt in den Neubau von Haus 
VI. Die Rede war davon, daß die TA I ir
gendwann abgerissen werden soll, weil die 
Zellen unmöglich seien. 1m Februar 1993 
wurde die TA I aber wieder neu belegt. An 
den Wochenenden mit bis zu 38 oc im Schat
ten blieben an den Nachmittagen die Zellen 
zu. Es ist leicht vorzustellen, daß sich bei 
diesen hohen Außentemperaturen die Haft
räume teilweise bis zu 45 °C und mehr auf
heizten. Ohne Aufschluß konnten die Gefan
genen nichts weiter tun, als sich möglichst 
wenig zu bewegen. Erstaunlich, daß nicht 
mehr passiert ist, und daß es nicht mehr 
Kreislaufzusammenbrüche gegeben bat. Zwar 
wurden am letzten heißen Sonntag abends 
noch mal für I 1h Stunden die Zellen aufge
schlossen, aber an den heißen Sonntagen da
vor geschah nichts dergleichen. Die Teilan
stalt I bat darüber hinaus andere Verschluß
zeiten wie die Häuser II und IIJ. Die Gefan
genen müssen sich in diesen kleinen Hafträu
men länger aufhalten als das in den anderen 
Verwahrbereichen der Pall ist. 

Die Justiz spricht immer sehr viel von 
Menschlichkeit und wie gut es die Gefange
nen im Vollzug hätten. Gut, es wird nicht 
mehr geschlagen, und ich weigere mich auch, 
die heutigen Zeiten für Strafgefangene mit 
denen des Dritten Reiches zu vergleichen. 
Das geht einfach nicht. Aber ich denke, wenn 
draußen über 30 oc im Schatten sind. sollte 
es möglich sein, die Zellen in der Teilanstalt I 
länger geöffnet zu lassen. Am allerbesten 
wäre es. dieses Relikt aus dem vorigen Jahr
hundert abzureißen und durch einen weiteren 
Neubau zu ersetzen. 

Die Zahl der Gefangenen ist beständig stei
gend und wird auch wegen der Nähe zum 
Ostblock in der nächsten Zeit nicht sinken. 
Trotzdem darf das kein Grund sein. die 
Gefangenen in diesen kleinen Hütten einzu
sperren und sich selbst zu überlassen. 

-gäh-
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Buch 
Scherz Verlag 
Slievestraße 9 
80638 München 

Ernest J . Gaines 

Jeffersons Würde 

Jemand ist ermordet worden. Bin unschuldi
ger junger Schwarzer wird von der weißen 
Justiz zum Tode verurteilt. In den letzten 
Wochen seines Lebens überwindet er den 
Zorn und den Haß zwischen den Rassen. 
Versöhnung und Solidarität sind seine Bot
schaft. 

Ernest J. Gaines schreibt auf eindringliche 
Weise über einen Menschen, dem die weiße 
Justiz die Würde gestohlen hat. Am Tage der 
Hinricbrung gebt Jefferson selbstbewußt und 
aufrecht zum TodesstuhL Er stirbt unschuldig 
und als ein Mann, dessen Würde die Richter 
beschämt. 

Ernest J. Gaines bat für diesen Roman den 
höchsten Preis der amerikanischen Literatur
kritik erhalten. In seiner klaren poetischen 
Sprache zeugt das Werk von menschlicher 
Größe. 

Scherz Verlag 
Stievestraßc 9 
80638 München 

George Herman 

Die Straße der Gaukler 

-rdh-

George Herman beschreibt die Blütezeit der 
Renaissance in Italien, eine Zeit, in der Hu
manisten ein neues Weltbild prägen und Ma
ler wie Leonardo da Vinci ihre Meisterwerke 
fertigen. Es ist aber auch eine Zeit der Skan
dale, Intrigen und Ausschweifungen. beson
ders im Vatikan unter Papst Alexander VI. 

Vor diesem Hintergrund breitet sich die Ge
schichte von ein paar Menschen aus wie z. B. 
Colombina, die lebenskluge Hure, HarleKin, 
der Vagabund oder Giacomo, der ehemalige 
Gehilfe da Vincis. Später folgen noch ein 
Deserteur, zwei Taschendiebe u. a. Schnell 
wird begreiflich, daß sich auf der Bühne die
ses Welu.heaters das wahre Leben abspielt. 
Witz und Tollheit regieren hier, Improvisa
tion bestimmt das Spiel. 

Dieser Roman ist ein literarisches Schelmen
stück, das an geistreicher Unterhaltung nichts 
zu wünschen übrig läßt. 

-rdh-

Scherz Verlag 
Stievestraße 9 
80638 München 

Jonathan Kellerman 

Exit 

Die Handlung spielt in einem großen Kran
kenhaus. Ein todkrankes Mädchen wird ein
geliefert. Die Diagnosen der Ärzte sind un
klar und Ausdruck ihrer Ratlosigkeit. Ob die 
Eltern für den Zustand des Kindes verant
wortlich sind? Dr. Delaware stellt erste Un
tersuchungen an und entdeckt dabei anfecht
bare Diagnosen, das Verschwinden von Pa
tientenunterlagen und andere seltsame Vor
gänge ... 

Kellerman entwickelt in seinem Roman mit 
viel Fingerspitzengefühl und viel psycholo
gischem Geschick ein Porträt des Bösen, wie 
es nur wenigen Könnern dieses Genres 
gelingt. 

Knesebeclc Verlag 
Holzstraße 26 
80469 München 

Jürgen Müller-Hohagen 

Geschichte in uns 

-rdb-

Jürgen Müller-Hohagen ist Psychologe und 
Therapeut. E.r beschäftigt sich mit den Nach
weben des Nationalsozialismus sowie der 
Weitergabe von Geschichte und politischen 
Wertungen. Es gehl um ganz .. nonnale" 
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kritik 
Menschen, deren Eltern und Großeltern keine 
Na7Jgrößen waren, sondern Mitläufer und 
Wegschauer, die sich im Rückblick mehr als 
politische "Opfer" verstehen. 

Der Dialog zwischen den Generationen fiillt 
uns Deutschen des 20. Jahrhunderts im Hin
blick auf den Nationalsozialismus besonders 
schwer. Kinder und Enkel wuchsen mit Lüge 
und Täuschung auf, mit der Umkehrung des 
Täters zum Opfer. Trotz der Gnade der 
späten Geburt sind sie von einem tiefen Ver
trauensverlust in sich selbst nicht verschont 
geblieben. 

Emotionale Bindungen transportieren Einstel
lungen und Ideen, lassen sie in uns weiter
leben. Anband von Fällen aus seiner Praxis 
beschreibt der Autor u. a. wie familiäre Ver
drängungsprozesse über Generationen hin
weg Probleme bereiten. 

Kann sieb Geschichte wiederholen? Mit der 
Lektüre dieses Buches wird dem Leser Gele
genheit gegeben, über sich selbst und seine 
Lebensgeschichte nachzudenken. Erst im Er
kennen der Hintergründe unseres Verhaltens 
kann die Zulrunft solide gestaltet werden. 

Scherz Verlag 
Stievestraße 9 
80638 München 

Mark J. Plotkin 

Der Schatz der Wayana 

-rdb-

Mark J. Plotkin ist Ethnobotaoiker und er
forscht seit Jahren die Heilkraft der Pflanzen 
und das Wissen der lndi.aner im Urwald des 
Amazonas. Auf einer seiner Expeditionen 
haue er ein Schlüsselerlebnis. Im Regenwald 
von Surinam erkrankte er an einer bösartigen 
Pilzinfektion. Ein Indio-Heilkundiger behan
delte ihn mit dem Rindensaft eines Urwald
baums. Zwei Tage später war er vom Pilz 
befreiL 

Seitdem hat Plotkin auf vielen Expeditionen 
im Amazonasgebiet zahlreiche heilkräftige 
pflanzen entdeckt. Pharmazeutische Labors 
testen weltweit seine pflanzenproben auf ihre 
WirksamkeiL Darüber binaus ist der Autor 
Vizepräsident einer Umweltschutzorganisa
tion und I niliator eines interlrulrurellen Pro
gramms zur Bewahrung und Nutzung pflan
zenheillcundlichen Wissens in Lateinamerika. 
Sein Buch beschreibt auf abenteuerliche und 
fundierte Weise sein Engagement. seine 
Lehrzeit bei den Indio-Heilern und seine For
schungen. 

-rdh-



". . . Der Intellektuelle ist 
nicht mehr der geistige Führer 
eines kämpferischen Volks 
oder Bürgertums, sondern 
schlicht und einfach der Hans
wurst eines Volks und einer 
Bourgeoisie, die satt und zu
frieden und daher auf der 
Suche nach angenehmer Zer
streuung sind." 

Pier Paolo Pasolini 
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